
IE CHEMISCHE INDUSTRIE
HERAUSGEGEBEN VON DER

WIRTSCHAFTSGRUPPE CHEMISCHE INDUSTRIE 
N A C H R IC H T E N -A U S G A B E

<S5. Jahrgang_____________________________________ BERLIN, 10. JANUAR 1942_____________________________________Nr. 1/2 -  1

N A C H D R U C K  N U R  M IT  G E N A U E R  Q U E L L E N A N G A B E  G E S T A T T E T

 ̂ 2 . 1942 P- JtyZ
Das eiserne Jahr der deutschen Geschichte.

. as Jah r 19 4 1 w ar nach den "Worten des Führers ein Ja h r der schwersten Entschlüsse und blutigsten 
Käm pfe. Es w ird  aber in die Geschichte eingehen als das Ja h r der größten Siege aller Zeiten. 

M it den beispiellosen Siegen und den entsprechenden Leistungen ist aber die Aufgabe noch nicht erfüllt. 

Der K am p f hat sich nodi weiter ausgedehnt. D ie Fronten haben sich verlängert. Sie umspannen jetzt 

die ganze Erde und reichen vom K anal bis Ostasien. D ie auf beiden Seiten aufmarschierten Millionen
massen haben an Zahl noch zugenommen, wenngleich auch ein Hauptteil der in den langen Jahren aufge

stapelten Rüstungen des Gegners schon vernichtet ist.

Darum w ird das Jah r 1942 gewaltige Anforderungen stellen. D er Reichsführer der ff Heinrich 
Himmler bezeichnet in seinem kurzen A u fru f das Ja h r 1942 als „das eiserne Jah r der deutschen Ge
schichte“ . Der Reichswirtschaftsminister Funk schrieb in einem Zeitungsaufsatz zum Neujahrstag: „D as 

neue Jah r w ird  neue gewaltige, siegverbürgende Anstrengungen von der deutschen W irtschaft verlangen. 

Die Anforderungen an die Leistungen eines jeden werden nodi größer. Das Leben w ird  noch härter 

werden.“  D er Reichsminister für Bewaffnung und Munition D r. T odt rief die Männer der deutschen 

Technik folgendermaßen auf:

„D as Jah r 19 4 1 hat uns auf allen Gebieten große Erfolge gebracht. Das Ja h r 1942 stellt neue 
Aufgaben. Die Anspannung des Kam pfes w ird  noch härter werden. Noch stärker muß gerade die 
Technik auf den großen Endkam pf ausgerichtet werden. Jede Stunde Arbeitskraft, jedes Kilogram m  
Material muß auf das Endziel des Sieges angesetzt werden. A u f dem Gebiete höchster Zweckmäßig

keit'des Betriebes und sparsamster Verwendung der Rohstoffe bestehen für den Techniker noch gewaltige 
Aufgaben, deren Lösung so w ertvoll ist wie der erfolgreiche Durchbruch eines Blodkadebrechers. W as 

kann es Schöneres für den deutschen Ingenieur geben, als die Aufgabe, die Schlagkraft unserer W ehr

macht und die K ra ft  unserer W affen zu verstärken. —  A u f dem ¥ e ^ e  zu diesem Ziel darf den deutschen 

Ingenieur auch kein Bürokratismus aufhalten. W er die gewaltigsten W affen konstruiert und fertigt, wer 
auf chemischem Gebiet die vieltausendjährige Arbeit der N atur in den Apparaturen seiner Fabrik auf 
Wenige Stunden konzentriert, wer auf dem Lande, in der L u ft und über und unter "Wasser nicht nur mit 
den Gewalten der N atur, sondern mit dem Gegner fertig w ird, der muß auch den W eg finden, über 
bürokratische Hemmungen und Schwierigkeiten hinwegzukommen und seinen Gedanken und Ideen zum 

Erfolg zu verhelfen. In dieser Zielsetzung wollen w ir Männer der Technik Zusammenhalten bis zum 

Endsieg.“

Das Ziel des Jahres 1942 steht fest. Es gilt, den Gegner im Osten endgültig niederzuschlagen. Der 

Führer hat im Tagesbefehl an die "Wehrmacht deutlich ausgesprochen, um was es geht, nämlich um eine 

klare und ganze Vernichtung des Gegners, um eine wirkliche Entscheidung au f lange Zeiten:

„Deutschland will und kann nicht alle fünfundzwanzig Jahre von den gleichen Verbrechern in einen neuen 

Krieg um Sein oder Nichtsein geworfen werden! —

Europa kann und will sich auch nicht ewig zerfleischen, nur damit ein Haufen angelsächsischer und jüdischer 
Verschwörer im Unfrieden der Völker die Befriedigung seiner geschäftlichen Machenschaften findet!

Das Blut, das in diesem Kriege vergossen wird, soll — das ist unsere Hoffnung —  in Europa für Generationen 

das letzte sein!”  ' t ***
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Zellwolle als europäische Gemeinschaftsaufgabe.

Während die Rohstoffgrundlagen unserer Geg
ner unter den militärischen Schlägen der 
deutschen Wehrmacht und ihrer Verbündeten zer

brechen und sich sogar in den Vereinigten Staaten 
schon der Mangel an zahlreichen lebenswichtigen 
Erzeugnissen ankündigt, arbeitet das unter Deutsch
lands und Italiens Führung geeinte Europa mit Tat
kraft und Erfolg an der Sicherung seiner Versorgung 
aus eigener Kraft. Einen besonders überzeugenden 
Beweis für die Fortschritte, die die Errichtung einer 
neuen europäischen Wirtschaftsordnung bereits 
gemacht hat, liefern die bisherigen Ergebnisse der 
europäischen Gemeinschaftsarbeit auf dem Textil
rohstoffgebiet, durch die den angelsächsischen Blok- 
kadeversuchen jede Wirksamkeit genommen worden 
ist. Neben der Ausdehnung der Gewinnung aller 
unter den klimatischen Bedingungen Europas pro
duzierbaren Naturfasern spielt hierbei der Aufbau 
einer großen Kunstfaserindustrie die wichtigste 
Rolle. Neben Deutschland und Italien, die in dieser 
Hinsicht bereits lange vor Kriegsausbruch durch die 
Errichtung großer Produktionskapazitäten vorge
sorgt hatten, treten jetzt nach und nach fast alle 
anderen Länder des europäischen Kontinents in die 
Reihe der Zellwollproduzenten ein. Nicht nur in 
Skandinavien mit seiner großen Celluloseerzeugung, 
sondern auch in den west- und südosteuropäischen 
Staaten werden Zellwollfabriken errichtet, mit deren 
Hilfe die durch den Ausfall überseeischer Baumwoll- 
und Wollieferungen gerissenen Versorgungslücken 
geschlossen werden können.

Deutschland hat allen interessierten Ländern in 
großzügiger W eise seine Erfahrungen auf dem Zell- 
wollgebiet zur Verfügung gestellt, ohne sich dabei 
einen unangemessenen finanziellen Nutzen zu ver
schaffen. In keinem Land ist die Kontrolle über den 
neuen Industriezweig in deutsche Hände übergegan
gen, überall trägt die Zellwollindustrie den Charak
ter eines vorwiegend nationalen Produktionszweiges. 
Diese Tatsache bietet die beste Gewähr dafür, daß 
die zunächst unter dem Zwang der Kriegsverhältnisse 
eingeleitete Zusammenarbeit auf dauerhaften Grund
lagen aufgebaut ist und sich in Zukunft aller Au f
gaben gewachsen zeigen wird, die die Versorgung 
von mehreren hundert Millionen Menschen mit hoch
wertigen Spinnstoffen an sie stellen wird.

Skandinavische Zellwollprojekte.
Unter besonders günstigen Bedingungen gehen die. 

skandinavischen Länder an den Aufbau einer eigenen 
Zellwollproduktion heran, da ihnen die große einhei
mische Celluloseerzeugung als Rohstoffgrundlage zur 
Verfügung steht. In Norwegen, Schweden und Finnland 
haben die Pläne bereits greifbare Gestalt angenommen*- 
Fabriken mit verhältnismäßig großen Kapazitäten be
finden sich im Bau. Auch in Dänemark, das keine eigene 
Celluloseerzeugung besitzt, wird die Aufnahme der Zell
wollproduktion erwogen.

In Norwegen wurde 1941 die Norsk Cellullfabrik 
A. S. mit einem Aktienkapital von 10 Mill. Kr. zur Er
richtung einer Zellwollfabrik ins Leben gerufen. Als 
Großaktionär fungiert der Zellstoffkonzern Borregaard 
A. S., der -drei Fünftel des Kapitals übernommen hat; ein 
Viertel der Aktien wurde von der deutschen Phrix- 
Gruppe, der Rest von norwegischen Textilfabriken ge
zeichnet. Das Werk wird mit einer Leistungsfähigkeit 
von etwa 9000 t jährlich ausgestattet werden. — Außer
dem erfolgt bereits eine Erzeugung von Zellwolle in -dem 
Werk der Kunstsilkefabrikken A. S., Notodden; die Lei
stungsfähigkeit der Gesellschaft, die mit einen« Kapital 
von 1 Mill. Kr. arbeitet, belief sich nach den letzten 
verfügbaren Angaben auf 500 t Zellwolle und 200 t 
Kunstseide jährlich.

Die schwedische Zellwollproduktion, die für 1939 mit 
1061 t ausgewiesen wurde und seitdem erheblich aus

gebaut worden ist, wird durch die im Bau befindlichen 
neuen Werke bzw. Erweiterungsbauten eine beträchtliche 
Erhöhung erfahren. Die Nordisk Silkecellulose A. B(, 
Norrköping (AK. 1 Mill. Kr.), auf die bisher fast -die ge
samte Zellwollerzeugung des Landes entfiel, baut ihre 
Anlagen auf eine jährliche Leistungsfähigkeit von 8700 t 
Zellwolle aus. Von der Kooperativa Förbundet, Stock
holm, in deren Besitz sich die Aktienmehrheit der Nor
disk Silkecellulose A. B. befindet, wurde Ende 1941 eine 
weitere Gesellschaft unter der Firma Cellul A. B. ins 
Leben gerufen, die an einem noch nicht bestimmten 
Platz an der schwedischen Westküste eine Zellwollfabrik 
mit einer Kapazität von 7500 t errichten wird. Die Aktien 
der neuen Gesellschaft in Höhe von 2 Mill. Kr. sind je 
zur Hälfte von der Kooperativa Förbundet und verschie
denen Firmen der schwedischen Textilindustrie über
nommen worden. Schließlich hat auch die Svenska Konst- 
silke A. B., Boräs (AK. 2,4 Mill. Kr.), die zum Konzern der 
Soci6t6 de la Viscose Suisse S. A. gehört und sich bisher 
in erster Linie mit der Erzeugung von Kunstseide be
faßte, die Produktion von Zellwolle aufgenommen; die 
gegenwärtige Leistungsfähigkeit von 1800 t Zellwolle im 
Jahr soll einen weiteren Ausbau erfahren.

In Finnland wurde Anfang 1941 unter der Firma 
Säteri O, Y. ein Unternehmen ins Leben gerufen, das 
an Stelle der durch den ersten finnisch-sowjetischen Krieg 
verlorengegangenen Kunstfaserfabrik der Kniti O. Y, in 
Enso ein neues Werk errichten soll. Die mit einem Kapi
tal von 100 Mill. Fmk. ausgestattete Gesellschaft will 
zunächst 2000 t Zellwolle und 500 t Kunstseide jährlich 
erzeugen. Für den Fall, daß nach der Befreiung Kareliens 
das Werk der Kuiti O. Y. in absehbarer Zeit wieder in 
Betrieb genommen werden kann, würde damit der finni
schen Textilindustrie in der nächsten Zukunft die Zell
wollproduktion von zwei Fabriken zur Verfügung stehen,

Zellwolle aus Strohcellulose in den Niederlanden.

Die niederländische Kunstfaserindustrie stand bisher 
trotz des hohen Entwicklungsstandes, den sie auf dem 
Kunstseidengebiet erreicht hatte, der Aufnahme der Zell
wollerzeugung ablehnend gegenüber. Wie in den Ge
schäftsberichten des Aku-Konzerns wiederholt mitgeteilt 
wurde, sei es notwendig gewesen, die Erzeugung von 
Zellwolle auf geringe Mengen zu beschränken, da die 
Absatzmöglichkeiten angesichts der zögernden Einstel
lung der Verbraucherkreise als zu unsicher angesehen 
werden müßten.

Mit der Eingliederung der Niederlande in die konti
nentaleuropäische Wirtschaft und der damit erfolgten 
engeren Fühlungnahme mit der deutschen Kunstfaser
industrie hat die Zellwollproduktion einen kräftigen Auf
trieb erfahren. Der führende niederländische Kunstseiden
konzern, die Algemeene Kunstzijde Unie N. V. (Ako), 
Arnhem (AK. 143,343 Mill. hfl.), errichtet zur Zeit mit 
einem Kostenaufwand von 12 Mill. hfl. eine Zellwoll
fabrik, die eine jährliche Leistungsfähigkeit von min
destens 8000 t haben soll und damit die Kapazität der 
beiden Kunstseidenspinnereien der Firma in Ede und 
Arnhem übertreffen wird.

Gleichzeitig wurden Anstalten getroffen, um die 
Rohstoffversorgung der im Aufbau befindlichen Industrie 
im eigenen Lande sicherzustellen. Da die Niederlande nur 
über einen geringen Waldbestand verfügen, ist die Ver
wertung des großen Getreidestrohanfalls in den nörd
lichen Provinzen für die Gewinnung von Strohcellulose in 
Aussicht genommen. Zusammen mit der Zellwollfabrik 
wird zur Zeit ein Strohcellulosewerk mit einem Kosten
aufwand von 8 Mill. hfl. errichtet, wobei dem Aku-Kon- 
zern die Erfahrungen der Vereinigte Glanzstoff-Fabriken 
A.-G. und der Phrix-Gruppe zur Verfügung gestellt wor
den sind.

Eine Zellwollgründung in Belgien.

Wie in den Niederlanden hielt sich d;e Zellwoll
erzeugung auch in Belg'en bisher in verhältnismäßig engen 
Grenzen. Die Union des Fa^riques beiges des TextHes 
Artificiels „Fabelta“ S. A., Brüssel (AK. 173,5 Mill. Fr.), 
nahm Ende 1935 d;e Erzeugung von Zellwolle in ihrem 
Werk in Swynaerde bei Gent auf, jedoch wurden erst
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seit Kriegsausbruch größere Mengen hergestellt; gegen
über dem für 1939 mit 1100 t ausgewiesenen Produktions
stand soll die Erzeugung bis 1941 um 80% erhöht wor
den sein.

Da es angesichts des großen Rohstoffbedarfs der 
belgischen Textilindustrie notwendig war, durch den 
Aufbau einer leistungsfähigen Zellwollproduktion einen 
Ausgleich für den Ausfall überseeischer Bezüge zu 
schaffen, wurde 1941 von der Fabelta in Zusammenarbeit 
mit der Zellwolle- und Kunstseidering G. m. b. H., Berlin, 
die Societe Beige de Fibranne S. A., Brüssel (AK. 60 
Mill. Fr.), ins Leben gerufen. Aufgabe dieses Unter
nehmens ist die Errichtung einer Zellwollfabrik mit einer 
Leistungsfähigkeit von etwa 15 000 t jährlich.

Aufbau einer französischen Zellwollindustrie 
unter deutscher Beteiligung.

Frankreich, das 1939 6900 t Zellwolle und 26 000 t 
Kunstseide erzeugt hatte, stand nach der Abschnei
dung seiner überseeischen Textilrohstoffbezüge der 
Aufgabe gegenüber, eine bedeutende Produktionsteige
rung in der Kunstfaserindust'rie vorzunehmen. Die Viel
zahl von verhältnismäßig kleinen Firmen hatte bisher 
sowohl in technischer wie finanzieller Hinsicht -die Ent
wicklung der Kunstfaserproduktion nachteilig beeinflußt, 
so daß als erste und wichtigste Aufgabe eine straffe 
finanzielle Zusammenfassung dieses Produktionszweiges 
angesehen wurde. Zu diesem Zweck erfolgte Ende 1940 
die Gründung der France Rayonne S. A., die die Aktiven 
einer Reihe französischer Kunstseidenfirmen übernahm 
und gleichzeitig eine rege Tätigkeit auf dem Zell- 
wollgebiet entfaltete. An dem Kapital, das zunächst 
85 Mill. Fr. betrug, später auf 146,34 bzw. 200 Mill. Fr. 
erhöht wurde und nach neuen Meldungen eine weitere 
Heraufsetzung auf 400 Mill. Fr. erfahren soll, hat sich 
die Zellwolle- und Kunstseidering G. m. b. H. mit einer 
Minorität von 33% beteiligt und auf Grund eines Zehn
jahresvertrages der französischen Firma ihre technischen 
Erfahrungen zur Verfügung gestellt.

Die France Rayonne errichtet im unbesetzten Gebiet 
Mittelfrankreichs ein Zellwollwerk, das zunächst eine 
Tagesleistung von 100 t haben soll. Mit Hilfe dieser 
Fabrik und durch den Ausbau der Zellwollproduktion bei 
weiteren Firmen hofft man, die Erzeugung zunächst auf 
21 000 t jährlich erhöhen zu können. Gleichzeitig baut 
die France Rayonne eine Cellulosefabrik, in der die aus
gedehnten Laubholzbestände in Mittelfrankreich ver
wertet werden sollen. Daneben beabsichtigt man, weitere 
einheimische Pflanzen, u. a, Ginster und Schilf für die 
Gewinnung von Cellulose heranzuziehen; eine Versuchs
anlage für die Erzeugung von Cellulose aus Ginster ist 
im Departement Is6re errichtet worden.

Auch in der Schweiz setzt sich die Zellwolle durch.

Die ablehnende Haltung, mit der die schweizerische 
Textilindustrie noch bis vor kurzem der Verwendung von 
Zellwolle gegenüberstand, hat jetzt unter dem Zwang der 
Verhältnisse einer verständnisvolleren Einstellung Platz 
gemacht. Nachdem die Industrie, die über keine eigene 
Rohstoffgrundlage verfügt, seit anderthalb Jahren im 
wesentlichen von den Vorräten gezehrt hatte, die jedoch 
infolge der verspäteten Rationierung des Textilwaren- 
verbrauchs schnell zur Neige gingen, ging sie zunächst 
dazu über, sich mit ausländischer Zellwolle zu behelfen. 
Dazu ist in den letzten Monaten auch Zellwolle aus 
eigener Produktion getreten, durch die man nach Fertig
stellung der laufenden Bauvorhaben einen wesentlichen 
Teil des Textilrohstoffverbrauchs decken zu können hofft.

Zellwollfabriken werden von zwei Firmen der schwei
zerischen Kunstseidenindustrie errichtet. Die zum Kon
zern der Comptoir des Textiles Artificiels, Paris, ge
hörige Societe de la Viscose Suisse S. A., Emmenbrücke 
bei Luzern (AK. 12 Mill. Fr), strebt e:ne gesamte Lei
stungsfähigkeit von 24 bis 30 t Zellwolle täglich an. Im 
Bau befinden sich Anlagen in W'dnau im Rhönetal und 
in Emmenbrücke; in der ersten Fabr;k. die demnächst in 
Betrieb gesetzt wird, sollen etwa 15 bis 20 t Zellwolle 
täglxh hergestellt werden, während f’"r das in Emmen
brücke gelegene Werk eme weitere Erhöhung der jetzt 
bere'ts 7 b:s 8 t täglich betragenden Leistungsfähigkeit 
angestrebt wird. Eine kleinere Fabrik mit einer Tages

kapazität von 3 t wird durch die Feldmühle A.-G., Ror- 
schach (St. Gallen) in Rorschach am Bodensee errichtet. 
Diese Firma, die mit einem Kapital von 5 Mill. Fr. arbei
tet, wird durch die Schweizerisch-Amerikanische Sticke
reiindustrie-Gesellschaft, Glarus, kontrolliert, deren finan
zielle Leitung bisher in New York lag.

Spanien errichtet zwei Zellwollfabriken.

In Spanien hat der Staat eine lebhafte Initiative auf 
dem Kunstfasergebiet entwickelt, wobei er sich sowohl 
der deutschen wie italienischen Erfahrungen in diesem 
Produktionszweig bedient. Für die große spanische Tex
tilindustrie, die in normalen Jahren u. a. 100 000 t Baum
wolle aus dem Ausland beziehen mußte, ist die Schaffung 
einer leistungsfähigen Zellwollindustrie eine besonders 
dringliche Aufgabe. Nach Fertigstellung der im Bau be
findlichen Fabriken werden zunächst etwa 12 000 t Zell
wollejährlich hergestellt werden können. Mit einerweiteren 
Erhöhung des Produktionsumfangs kann in absehbarer 
Zeit gerechnet werden, da sich weitere Bauvorhaben in 
der Vorbereitung befinden. Besondere Aufmerksamkeit 
verdient die Tatsache, daß die spanische Zellwollproduk
tion sich ausschließlich auf der Verarbeitung einheimi
scher Rohstoffe aufbauen wird, so daß die Aussichten für 
die von der Regierung angestrebte Verwirklichung einer 
vollständigen Autarkie auf dem Gebiet der Textilwirt
schaft günstig erscheinen.

In Zusammenarbeit mit der deutschen Phrix-Gruppe 
errichtet die Feiasa (Fabricacion Espanola de Fibras 
Artificiales) S. A., die mit einem Kapital von 75 Mill. Pes. 
arbeitet, ein Zellwollwerk in Miranda de Ebro, dessen 
Leistungsfähigkeit sich auf 9000 t jährlich belaufen wird. 
In Zusammenhang damit baut die Firma eine Cellulose
fabrik, in der auf der Grundlage von Getreidestroh
27 000 t Cellulose hergestellt werden sollen. — Eine wei
tere Kunstfaserfabrik wird von der Sniace (Sociedad 
Nacional Industrias Aplicaciones Celulosa Espanola) 
S. A. in Torrelavega bei Santander gebaut. Die tech
nische Hilfeleistung wird hier durch die Snia Viscosa 
geleistet, die sich an dem mit 90 Mill. Pes. bemessenen 
Kapital mit einem Viertel beteiligt hat; der Rest ist von 
spanischen Banken und verschiedenen Persönlichkeiten 
der katalanischen Textilindustrie übernommen worden. 
In Aussicht genommen ist eine jährliche Erzeugung von 
je 3500 t Zellwolle und Kunstseide. In dem angegliederten 
Cellulosewerk, dessen Kapazität mit 10 000 t angegeben 
wird, soll ausschließlich einheimisches Eucalyptusholz 
verarbeitet werden,

Zellwollprojekte in Südosteuropa.

Von den südosteuropäischen Ländern haben in erster 
Linie die Slowakei, Ungarn und Rumänien der Zellwolle 
einen wichtigen Platz in ihrem wirtschaftlichen 
Aufbauprogramm eingeräumt. Während die durch da»; 
Mittelmeerklima begünstigten Länder der Balkanhalb
insel, also in erster Linie Griechenland und Bulgarien, 
Baumwollkulturen im eigenen Land anlegen und sich 
damit weitgehend von ausländischen Rohstoffbezügen 
unabhängig machen konnten, sind die Länder des Donau
beckens genötigt, auf ihren ausgedehnten Waldbestand 
als Rohstoffgrundlage für ihre Textilindustrie zurückzu
greifen. Neubauvorhaben auf dem Zellwollgebiet befinden 
sich in der Slowakei und Ungarn bereits in der Durch
führung. In Rumänien, wo bereits seit einigen Jahren 
Zellwolle hergestellt wurde, ist eine Erweiterung der An
lagen geplant. In Kroatien werden Pläne für den Aufbau 
einer Zellwollindustrie erörtert.

Zur Sicherstellung des slowakischen Textilrohstoff
bedarfs baut die zum Konzern der Dynamit Nobel A -G., 
Preßburg, gehörige Chemische Industrie A,-G., Preßburg, 
ein Zellwollwerk, dessen Leistungsfähigkeit auf 7200 t 
jährlich veranschlagt ist. In Zusammenhang damit hat 
die Gesellschaft, deren Tätigkeit s:ch b:sher auf den 
Verkauf von Sprengstoffen beschränkte, ihr Kapital von 
2 Mill. Ks. auf 40 Mill. Ks. erhöht. Die F:rma hofft, über 
die Deckung des Landesbedarfs h:naus den Export von 
Zellwolle nach anderen südosteuropäischen Ländern ent
wickeln zu können.

In Ungarn baut die Ungarische Viscose A.-G, in 
Nyergesujfalu an der Donau zw:schen Komorn i 'nd f^an 
e:n<» K "T'~*fa‘!''’-f’ br'k, der<ui ta(J,:che Leistungsfähigkeit 
sich auf 10 t Zellwolle und 2 t Kunstseide belaufen soll-
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Die Aufnahme -der Erzeugung ist für das Frühjahr 1942 
vorgesehen. An der Firma, die in technischer Zusammen
arbeit mit der Snia Viscosa steht, sind verschiedene 
ungarische Industrieunternehmungen beteiligt, von denen 
vor allem die Salgo-Tarjaner Steinkohlenbergbau A.-G., 
die Hungaria Kunstdünger-, Schwefelsäure- und Che
mische Industrie A.-G. sowie die Pester Ungarische 
Commercialbank zu nennen sind. Die Ungarische Viscose 
A.-G., deren Kapital bisher auf 8 Mill. P. bemessen war, 
beabsichtigt neueren Meldungen zufolge eine Erhöhung 
ihres Kapitals vorzunehmen, da die gesamten Investi
tionskosten auf 25 Mill. P. veranschlagt werden.

Für die Textilrohstoffversorgung Rumäniens sind die

Erweiterungspläne der Viscosa Romaneasca S. A. R., 
Bukarest, von Bedeutung. Die Firma beabsichtigt, ihre 
Kunstfaserfabrik auszubauen; die bisherige Leistungsfähig
keit dieses Werkes stellte sich auf 10 t Zellwolle und 6 t 
Kunstseide täglich. An dem Kapital der Firma, das sich 
jetzt auf 250 Mill. Lei beläuft, ist vor allem die Petrosani 
S. A. R. pentru Exploatarea Minelor de Carbuni, Buka
rest, beteiligt, zu deren Großaktionären wiederum die 
Salgo-Tarjaner Steinkohlenbergbau A.-G., Budapest, ge
hört. Ein weiteres Aktienpaket der Viscosa Romaneasca 
S. A. R. wird von einer Tochtergesellschaft der Petrosani 
S. A. R, der Acticarbon S. A, R., Bukarest, gehalten, die 
eine Schwefelkohlenstoffabrik betreibt. (68)

Stickstoffsorgen der USA.

Mit einer militärisch und wirtschaftlich völlig 
unzureichenden Rüstung sind die Vereinigten 
Staaten in die von ihnen heraufbeschworene große 

weltpolitische Auseinandersetzung eingetreten. In 
dieser Zeitschrift ist in. den letzten Monaten an 
Hand einer sorgfältigen Untersuchung der nord- 
amerikanischen Versorgungslage bei verschiedenen 
chemischen Schlüsselprodukten der Nachweis dafür 
erbracht worden, daß es mit dem Chemiesektor 
nicht besser bestellt ist als mit den übrigen Zweigen 
der Rüstungswirtschaft. Trotz einer Hochflut von 
Projekten, mit denen die Behörden in Washington 
den Eindruck einer fieberhaften Tätigkeit auf allen 
Gebieten der Rüstung zu erwecken versuchen, ver
mitteln doch die Tatsachen, so w ie sie der W elt aus 
der nordamerikanischen Fachpresse laufend be
kanntwerden, ein klares Bild von dem ganz unzu
reichenden Stand der Chemieerzeugung im Hinblick 
auf die Bedürfnisse eines großen Krieges. Von den 
vielen zur Verstärkung des Industriepotentials auf
gestellten Plänen gilt durchweg das gleiche; sie 

. können alle erst nach Ablauf sehr langer Fristen, 
die in vielen Fällen drei bis v ier Jahre betragen, 
durchgeführt werden. Der vollentwickelten Kriegs
wirtschaft der Dreierpaktmächte hat Nordamerika 
jetzt und auf absehbare Zeit kein gleichwertiges 
Instrument der Wirtschaftskriegführung entgegen
zusetzen.

Die Stickstoffsorgen der Vereinigten Staaten 
liefern einen besonders eindrucksvollen Beweis für 
die Richtigkeit dieser Feststellung. Bei einer Durch
sicht der von der Fachpresse veröffentlichten M arkt
berichte stößt man immer wieder auf die M it
teilung, daß dieser oder jener Produktionszweig 
durch die Ammoniakknappheit bedroht sei und da
her die ihm im Rüstungsprogramm gestellten Au f
gaben nicht erfüllen könne. Beispielsweise können 
Harnstoffharze infolge der überlasteten Synthesean
lagen für wichtigenRüstungseinsatz nicht ausreichend 
hergestellt werden. Auch die Stickstoffversorgung 
der Landwirtschaft wird als gefährdet angesehen, 
w ie aus einer kürzlich erfolgten Aeußerung des L e i
ters des Departement of Agriculture Defense Board, 
hervorgeht. A ls Mindestkapazität für den Krieg 
wurde von dem Bureau of Mines vor kurzem eine 
Leistungsfähigkeit von 800 000 short t Reinstickstoff 
angegeben. Demgegenüber kann die Industrie ein
schließlich der Kokereien und Gasanstalten zur Zeit 
im Höchstfall 560 000 t erzeugen, so daß eine er
hebliche Unterversorgung besteht, für die auch durch 
verstärkte Auslandsbezüge infolge der Schiffsraum
knappheit kein Ausgleich geschaffen werden kann.

Die Grundzüge des Stickstoffprogramms.

Trotz der lebenswichtigen Bedeutung, die einer aus
geglichenen Stickstoffversorgung für das Funktionieren 
jeder modernen Wirtschaft zukommt, hat die Regierung

in Washington erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit ihre 
Aufmerksamkeit diesem Problem zugewandt. Ende 1940 
wurden die ersten Verträge mit der Industrie über den 
Betrieb neuer Stickstolfsynthesen abgeschlossen, denen 
in den letzten Wochen weitere Abmachungen gefolgt 
sind; bevor diese Verträge noch unter Dach und Fach 
waren, wurden der Oeffentlichkeit bereits weitere Stick
stoffprojekte angekündigt. Dabei muß im Auge behalten 
werden, daß sich fast alle Bauvorhaben in der Stickstoff
industrie noch im ersten Projektstadium befinden und nur 
in wenigen Fällen bereits mit den Bauarbeiten begon
nen worden ist. Als einen Beweis für viele geben wir in 
diesem Zusammenhang eine in der Zeitschrift „Chemical 
& Metallurgical Engineering", September 1941, veröffent
lichte kritische Stellungnahme zu dem Stickstoffpro- 
gramra der Regierung wieder, in der u. a. bezweifelt 
wird, ob es tatsächlich möglich sein würde, die Industrie 
fn absehbarer Zeit für den Bau der geplanten zusätz
lichen Kapazitäten zu gewinnen. ,,Man kann annehmen“ , 
so fährt die Zeitschrift wörtlich fort, ,,daß das wesentlich 
leichter sein würde, wenn das Heer sich dazu bereit 
fände, einige der neuen Fabriken durch die Refico finan
zieren zu lassen, so daß die Betriebsfirma das Werk nach 
Beendigung des nationalen Notstandes ankaufen könne.“ 
Das heißt doch wohl nichts anderes, als daß’ die Indu
strie ihre Mitarbeit an einer wichtigen Rüstungsaufgabe 
von der Versicherung abhängig machen will, daß sie in 
Zukunft reichlich daran verdienen könne. Daß es der 
Privatwirtschaft gestattet ist, der Regierung ihre Bedin
gungen für die Erfüllung wichtiger Pflichten gegenüber 
der Gesamtheit vorzuschreiben, muß man ebenso als 
ein Symptom der in den Vereinigten Staaten herr
schenden plutokratischen Geistesverfassung bewerten 
wie die Tatsache, daß bereits die früher von der Regie
rung angeordnete Errichtung einer Stickstoffsynthese 
durch die im Besitz der öffentlichen Hand befindliche 
Tennessee Valley Authority von der Industrie lebhaft 
angefeindet worden ist, weil sie in ihr eine Beeinträch
tigung ihrer späteren Absatzmöglichkeiten erblicken zu 
müssen glaubte.

Eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle spielt in 
dem Stickstoffprogramm der Ausbau der Kokereianla- 
gen, die 1940 bereits bis nahe an ihre maximale Lei
stungsfähigkeit heran ausgenutzt worden sind. Ein wei
terer Ausbau der Kokereien hängt von der Durchfüh
rung der stark umstrittenen Pläne über eine Kapazitäts
ausdehnung in der Eisenhüttenindustrie ab; nach dem 
bisherigen Stand der Dinge war nicht damit zu rechnen, 
daß die Industrie ihren Widerstand gegen die Ausdeh
nungswünsche der Regierung aufgeben würde, womit 
gleichzeitig auch die Erweiterung der Kokereien hin
fällig wird.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die 
Regierung 300 000 t Chilesalpeter als nationale Not
standsreserve aufgekauft hat; von dieser Menge, die 
höchstens einer normalen Halbjahreseinfuhr entspricht, 
waren bis zum 30. 7, 1941 erst 100 000 t nach den Ver
einigten Staaten verschifft worden. Die seit Ausbruck 
des Krieges mit Japan um ein Vielfaches gestiegenen 
Schwierigkeiten in der Schiffsraumbereitstellung stellen 
nicht nur die weitere Durchführung der Vorratskiufe ia 
Frage, sondern lassen darüber hinaus auch die Antf-
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rechterhaltung der normalen Bezüge an Chilesalpeter ge
fährdet erscheinen.

Synthetischer Stickstoff in USA. seit 1921.

Die ersten Versuche zur Gewinnung von synthe
tischem Stickstoff in den Vereinigten Staaten gehen bis 
in den Anfang des Jahrhunderts zurück, jedoch mußte 
die 1902 im Betrieb genommene Anlage der Atmospheric 
Products Co. in Niagara Falls nach kurzer Zeit wieder 
stillgelegt werden. Während der Kriegsjahre 1914 bis 
1918 beschränkte sich die Tätigkeit der Regierung auf 
dem Stickstoffgebiet nejsen der Errichtung einiger klei
ner Versuchsanlagen auf den Bau eines Werkes in 
Muscle Shoals im Staat Alabama, das Ammoniak auf der 
Grundlage von Kalkstickstoff herstellte; die Leistungs
fähigkeit des Werkes wird mit 220 000 t rohem Kalk- 
stickstoff bzw. 40 000 t Reinstickstoff angegeben. Kurz 
nach Abschluß des Waffenstillstandes wurde die Fabrik 
stiligelegt; die durch Gesetz vom 18. 5. 1933 geschaffene 
Tennessee Valley Authority erhielt die Ermächtigung, 
die Fabrik unter gleichzeitiger Modernisierung der An
lagen wieder zu eröffnen, jedoch war davon bisher kein 
Gebrauch gemacht worden. Einige der in den Kriegs
jahren errichteten Versuchsanlagen sowie ein Teil der 
Kalkstickstoffanlage von Muscle Shoals ist für die ver
suchsweise Erzeugung von Phosphorsäure benutzt 
worden.

Im August 1921 wurde die erste Stickstoffsynthese 
durch die Atmospheric Nitrogen Corp. in Syracuse, 
N. Y„ in Betrieb genommen; die Firma, die 1935 in der 
Solvay Process Co. aufging, arbeitete nach einem mo
difizierten Haber-Bosch-Verfahren, dessen Lizenz sich 
im Besitz der General Chemical Co. befand. Diese erste 
mit einer Leistungsfähigkeit von 12 000 t N ausgestat
tete Stickstoffsynthese wurde 1931 durch eine Explo
sion schwer beschädigt und stillgelegl. Inzwischen hatte 
die Industrie einen bedeutenden Ausbau erfahren; zahl
reiche Anlagen, unter ihnen die beiden großen Werke 
in Belle, W.-Va., und Hopewell, Va., waren in Betrieb 
genommen worden. Bei den in den ersten Nachkriegs
jahren errichteten Werken handelte es sich zunächst um 
kleine Anlagen mit einer Kapazität von nur wenigen 
1000 t N. Von ihnen sind die Fabriken der Niagara Am- 
monia Corp. in Niagara Falls (1924 mit einer Leistungs
fähigkeit von 3000 t in Betrieb genommen und 1929 still
gelegt), weiter die 1925 mit einer Kapzität von 5000 t 
gleichfalls in Niagara Falls eröffnete Fabrik der Mathie- 
son Alkali Works, Inc., und die Anlage der Pacific Ni
trogen Corp. in Seattle, Wash., zu erwähnen. Die Fabrik 
der zuletzt genannten Firma, die 1925 mit einer Kapazi
tät von 100Ö t eröffnet wurde, wurde 1934 abgebrochen; 
die Fabrikeinrichtung gelangte an die Tien Lee Synthe- 
tic Nitrogen Products Co., Schanghai, zum Verkauf. Nach 
diesen kleinen Anlagen wurde 1926 das erste große 
Werk der Stickstoffinduslrie in Betrieb genommen, d^s 
von der E. I. du Pont de Nemours & Co., Inc., Ammonia 
Department, in Belle bei Charleston, mit einer zunächst 
50 000 t betragenden und später auf 100 000-t erhöhten 
Kapazität errichtet worden war. Der Du-Pont-Konzern 
eröffnete in dem gleichen Jahr eine weitere kleine 
Anlage von 3000 t in Niagara Falls. 1928 folgte das 
große Werk der Solvay Process Co., Ammonia Divison, 
in Hopewell, dessen Leistungsfähigkeit zunächst 88 000 t 
betrug, und später auf 200 000 t ausgebaut wurde. Auf 
die Werke in Belle und Hopewell entfallen rund 90% 
der Gesamtkapaziät der synthetischen Stickstoffindustrie. 
Nach 1928 sind nur noch einige kleinere Anlagen er
richtet worden, unter denen das Werk der Shell Che
mical Co. in Pittsburg, Cal., mit 24 000 t an erster Stelle 
zu nennen ist; außerdem hat die Pennsylvania Salt Ma
nufacturing Co. eine Syntheseanlage mit 4000 t in Wyan- 
dotte, Mich., in Betrieb genommen. Von der Dow Che
mical Co. werden zwei Werke in Midland, Mich,, und 
Pittsburg, Cal., mit Kapazitäten von 4800 bzw. 750 t be
trieben, die von zwei mit ihr fusionierten Firmen, der 
Midland Ammonia Co. und der Great Western Electro- 
chemical Co. errichtet worden sind. Eine 1927 eröffnete 
Anlage der Commercial Solvents Corp. in Peoria, 111., 
wurde bald danach auf die Erzeugung von synthetischem

Methanol umgestellt. Nach Angaben der U. S. Tariff 
Commission stellte sich die gesamte Leistungsfähigkeit 
der synthetischen Stickstoffindustrie 1934 auf 341 350 
short t gegen 161 700 t im Jahre 1930; wesentliche Ver
änderungen dürften bis zum Jahre 1940 nicht erfolgt sein.

Die meisten kleineren Stickstoffwerke sind nur ge
baut worden, um einen Auslauf für sonst nicht verwert
bare Mengen an Wasserstoff zu finden. Die Niagara 
Ammonia Corp., die Mathieson Alkali Works, Inc., die 
Great Western Electrochemical Co. (jetzt zur Dow 
Chemical Co. gehörig) und die Pennsylvania Salt Ma
nufacturing Co. gewinnen Wasserstoff als Nebenprodukt 
der Chloralkalielektrolyse; auf der gleichen Rohstoff
grundlage wurde auch die Stickstoffsynthese des Dupont- 
Konzerns in Niagara Falls aufgebaut. In der Anlage der 
Shell Chemical Co. wird Wasserstoff auf der Grundlage 
von Erdgas gewonnen. Das Werk der Commercial Sol
vents Corp. wurde zur Verarbeitung von Wasserstoff er
richtet, der in Zusammenhang mit der Erzeugung von 
Butylalkohol und Aceton durch Vergärung von Mais ge
wonnen wird,

Erzeugung und Verbrauch von Stickstoff.

Im Jahre 1939 wurden nach Angaben des Bureau of 
Mines 424 000 t N in den Vereinigten Staaten erzeugt, 
von denen 280 000 t auf synthetisch gewonnene Verbin
dungen und 144 000 t auf Nebenproduktstickstoff entge
gen; gegenüber dem für 1937 ausgewiesenen Stand von 
insgesamt 329 000 t bedeutete das eine erhebliche Zu
nahme, die sich bei fast unveränderter Erzeugung von 
Nebenproduktstickstoff aus einer größeren Kapazitätsaus
nutzung der Syntheseanlagen erklärte. Für 1940 kommt 
man unter Zugrundelegung der stark ausgeweiteten 
Koksgewinnung und der Annahme einer weiteren leich
ten Erhöhung der synthetischen Erzeugung, bei der aller
dings die Kapazitätsgrenzen nahezu erreicht waren, auf 
eine Gesamterzeugung von 500 000 t N, von denen 
320 000 t auf synthetische Verbindungen und 180 000 t 
auf Nebenproduktstickstoff entfielen.

Von der Stickstofferzeugung wurden 1937 die größ
ten Posten für die Produktion von Ammonsulfat und von 
flüssigem Ammoniak zur Verwendung in der Külil- 
schrankindustrie verbraucht; für diese Zwecke gelangten 
etwa 150 000 bzw. 100 000 t, d. h. drei Viertel der ge
samten Stickstofferzeugung zum Verbrauch. Für die 
Erzeugung von Salpetersäure und von sonstigen techni
schen Stickstoffverbindungen wurden etwa je 35 000 t 
eingesetzt. Da die Nachfrage nach Ammoniak von sei
ten der Kühlschrankindustrie sowie die Produktion von 
Düngemitteln 1939 eher unter als über der Ziffer von 1937 
lag, muß man die Erklärung für die nach den Angaben des 
Bureau of Mines in diesem Jahr eingetretene beträcht
liche Zunahme der Erzeugung von Stickstoff wohl in 
erster Linie auf eine starke Ausweitung der S.alpeter- 
säureproduktion zurückführen, die zum großen Teil ent
weder auf Lager genommen oder im Ausland Absatz ge
funden hat. Dem widersprechen allerdings die von dem 
Bureau of Census veröffentlichten Angaben über die Er
zeugung von Salpetersäure, die für 1939 nur mit 167 800 t 
gegen 175 900 t im Jahre 1937 nachgewiesen ist. Wenn man 
unterstellt, daß die Gesamterzeugung von Stickstoff sich
1939 tatsächlich in dem von dem Bureau of Mines rait- 
geteilten Umfang bewegt hat, muß man annehmen, daß 
die Angaben des Bureau of Census für das letzte Be
richtsjahr bei weitem nicht vollständig sind.

Neben der Eigenerzeugung stellen die Außenhandels
umsätze in Stickstoffverbindungen einen wichtigen Ver
sorgungsfaktor dar. 1940 wurden aus dem Ausland Stick- 
stoffverbindun^en mit 175 000 t N gegen 210 000 t bzw. 
186 000 t in den Jahren 1939 bzw. 1937 bezogen. Nach 
Absetzung der Ausfuhr, die sich auf 53 000 t gegen
29 000 t bzw. 52 000 t stellte, kommt man für 1937 zu 
einem scheinbaren Gesamtverbrauch von 463 000 t. Für 
die beiden letzten Berichtsjahre dürfte der Verbrauch 
wesentlich höher anzusetzen siein,

Außenhandel mit Stickstoffverbindungen.
Für sämtliche im Jahre 1940 aus den Vereinigten 

Staaten ausgeführten Stickstoffverbindungen (ohne 
Sprengstoffe) ist ein Reinstickstoffgehalt von 53000 t
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g eg en  nur 29 000 t im  V o r ja h r  e r re c h n e t  w o rd e n . D ie  
s ta rk e  Zun ahm e e rk lä r t  s ich  in  e rs te r  L in ie  aus e in e r  
V e rd re ifa c h u n g  d e r  A m m on su lfa ta u s fu h r ; a u ß erd em  s teu 
e r te n  auch  v e r s c h ie d e n e  tech n isch e  S t ic k s to ffv e rb in d u n 
gen , v o r  a llem  N a tr iu m c ya n id  und w a s s e r fre ie s  A m m o 
n iak , e in en  n e n n en sw er te n  A n t e i l  zu  d e r  E x p o r t s t e ig e 
run g  b e i. Im  e in ze ln en  lie g e n  ü b er  d ie  A u s fu h r  vo n  
S t ic k s to ffv e rb in d u n g e n  fü r d ie  le t z te n  b e id e n  B e r ic h ts 
ja h re  fo lg e n d e  A n g a b e n  v o r :
' 1939 1940

short t 1000 $ short t 1000 $
Ammonsulfat ....................... !ong t 46 664 1 466 150 852 5 803

Japan ............................................ — — 39 261 1 445
Philippinen ....................................  21 297 706 26 055 1 042
Niederländisch I n d i e n ..................  10 237 299 21 043 755
Union von S ü d a fr ik a ......................  303 10 11 734 461
P o r t u g a l ............................................ —* —  10 587 466

Andere StickstoffdCngemittei Iong t 106 749 3 012 110 018 3 660
Canada ............................................ 29 123 892 34 474 994
Frankreich ....................................  5 100 122 24 889 630
Aegypten ........................................  10 706 230 11 243 269
M exiko ............................................ 6 720 280 4 970 259
Großbritannien .............................  22 1 2 668 299

N a tr iu m c ya n id ....................................  1 169 295 6 408 1 520
Canada ............................................ 215 * 52 3 284 782
Portugiesisch Ostafrika ............... —  —  740 155
M exiko ............................................ 322 81 511 131

Ammoniak, w a s s e r f r e i ......................  2 407 587 5 200 869
Canada ............................................ 231 24 2 079 172
Niederländisch Indien . . . . .  655 132 1 175 160

A u f  d e r  a n d e ren  S e ite  w ie s  d ie  E in fu h r v o n  S t ic k 
s to ffv e rb in d u n g e n  im  J a h re  1940 e in en  R ü ck g a n g  auf, d e r  
sich  in e rs te r  L in ie  aus den  v e r r in g e r te n  D ü n g e m itte l
b e zü g e n  e rk lä r te . D e r  S t ic k s to ffg e h a lt  a lle r  im  J a h re
1940 aus d em  A -uslande b e zo g e n e n  S t ic k s to ffv e rb in d u n 
gen  ist v o n  uns m it 175 000 t g e g e n  210 000 t im  V o r ja h r  
e r re c h n e t  w o rd e n . S t ic k s to ffd ü n g e m itte l w u rd e n  in e rs te r  
L in ie  aus C an ad a  e in g e fü h r t; d ie  b e s c h rä n k te  L i e f e r 
fä h ig k e it  d ie se s  L a n d e s  h a tte  v o r  a llem  e in e  b e tr ä c h t 
lic h e  A b n a h m e  d e r  B e z ü g e  an A m m o n su lfa t  und K a lk 
s t ic k s to ff  zu r  F o lg e .  D a ge g e n  w ie s  d ie  E in fu h r v o n  N a 
tro n s a lp e te r  aus C h ile  e in e  Zun ahm e um  rund 10% auf. 
Im  e in ze ln e n  e n tw ic k e lt e  s ich  d ie  E in fu h r v o n  S t ic k 
s to ffd ü n g e m it te ln  w ie  fo lg t :

1939 1940
1000 long t 1000 $ 1000 long t 1000 $

Natronsalpeter ..............................  604 11 200 664 12 500
Ammonsulfat .................................  111 3 000 42 1 300
Ammonnitratmischungen................. 66 1 800 16 386
Kalkstickstoff .................................. 133 3 200 118 2 500
Kalksalpcter .................................. 19 553 1 37
Kalisalpeter .................................  58 1 636 50 1 400
Sonstigo Stickstoffdüngcmittel . . .  138 4 100 114 3 400

A n  tech n isch en  S t ic k s to ffv e rb in d u n g e n  w u rd e n  1940 
in  e r s te r  L in ie  g rö ß e re  M e n g e n  N a tr iu m c ya n id  aus C an ad a  
e in ge fü h rt; d a n eb en  e r r e ic h te n  noch  d ie  B e z ü g e  v o n  
A m m o n c h lo r id  und ra f f in ie r te m  K a liu m n itra t  e in en  g r ö 
ß eren  U m fa n g . Im  e in ze ln e n  lie g e n  ü b er  d ie  E in fu h r  v o n  
tech n isch en  S t ic k s to ffv e rb in d u n g e n  fo lg e n d e  Z a h len  v o r :

1939 1940
short t 1000 $ short t 1000 $

Amraonnitrat .................................  1 063 31 233 7
Belgien ........................................  660 10 165 4
Norwegen .....................................  403 11 67 3

Am m onchlorid .................................  4 243 191 1 352 53
Sonstige Ammonverbindungen . . .  78 17 184 37
Natrium cyanid.................................  21 343 3 123 25 205 2 119

Canada .....................................  15 580 2 150 24 875 2 038
Frankreich .................................  803 183 298 73

Natriumferrocyanid .......................  706 83 32 4
Belgien ........................................  193 23 20 2
Japan ...........................................  175 19 12 1

Kaliumcyanid .................................. 56 36 10 7
Kaliumferricyanid . ......................  210 90 31 15

Niederlande . . ........................ 130 52 22 10
Kaliuranitrat, raffiniert ................. 2 604 191 616 41

D ie  N e u b a u p lä n e .

D as vo n  d e r  R e g ie ru n g  in Z u sam m en arb e it m it der 
In d u s tr ie  a u fg e s te llte  P rog ra m m  zum  A u sb a u  d e r  sy n 
th e tisch en  S t ick s to ffe rze u g u n g  g lie d e r t  sich  in z w e i
T e i le :  d e r  e rs te  u nd  w e ita u s  w ic h t ig s te  A b s c h n it t  um 
faß t d ie  E rr ich tu n g  n eu er r e g ie ru n g se ig e n e r  W e r k e  durch  
das W a r  D ep a rtm en t, d e ren  B e tr ie b  du rch  F irm e n  d e r 
P r iv a t in d u s tr ie  e r fo lg t ;  d a n eb en  ist w e it e r  d e r  A u sbau  
e in ig e r  in P r iv a tb e s it z  b e fin d lich e r  W e r k e  s o w ie  d ie  E r 
rich tu n g  e in ig e r  n eu er F a b r ik e n  du rch  d ie  In d u s tr ie  in 
A u s s ich t gen om m en , fü r d ie  d ie  D e fen s e  P la n t  C orp ., d ie

bekannte Tochtergesellschaft der Refico, finanzielle 
Hilfe gewährt.

Etwa vor Jahresfrist übergab das War Department 
die ersten Vorschläge zur Errichtung neuer Stickstoff
synthesen der Oeffentlichkeit. Dabei wurde bekannt, 
daß die Regierung mit der E. I. du Pont de Nemours 
& Co. Inc. und der Solvay Process Co. Verträge über 
den Betrieb von zwei Stickstoffwerken abgeschlossen 
hatte, die ihren Standort in Morgantown, W.-Va., und 
West Henderson, Ky., finden sollten. Gleichzeitig wurde 
mitgeteilt, daß das Kriegsministerium, das seit 1918 still
liegende Ammonnitratwerk in Muscle Shoals, Ala., -wie
der in Betrieb setzen will und in Zusammenhang damit 
mit der Tennessee Valley Authority einen Vertrag ab
geschlossen hat, der den Bau einer Stickstoffsynthese in 
Muscle Shoals vorsieht. Vor einigen Wochen übergab 
das War Department die Verträge über den Betrieb von 
drei weiteren projektierten Stickstoffwerken durch Pri
vatfirmen der Oeffentlichkeit. Im einzelnen sieht dieser 
zweite Plan vor, daß das Werk der E. I. du Pont de 
Nemours & Co. Inc. in Morgantown eine weitere be
deutende Ausdehnung erfahren und außerdem zwei wei
tere Stickstoffabriken in Sterlington, La., und Louisiana, 
Mo., errichtet werden sollen, deren Betrieb durch die 
Commercial Solvents Corp. und die Hercules Powder 
Co. erfolgen soll. Schließlich hat die Regierung vor kur
zem bekanntgegeben, daß ein weiteres zusätzliches Aus
bauprogramm für die Stickstoffindustrie aufgestellt wor
den ist, das u. a. den Bau von Fabriken in South Point, 
O., und Eldorado, Ark,, vorsieht.

Der Kapitalaufwand für die erste und zweite Aus
baufolge ist bisher auf insgesamt 80 Mill. § veranschlagt 
worden, von denen allein 31 Mill. § auf das Werk in 
Morgantown entfallen. Bei dieser Fabrik wird es sich 
danach um die weitaus bedeutendste neue Produktions
einheit der nordamerikanischen Stickstoffindustrie han
deln; die angestrebte Kapazität dieses Werkes kann auf 
400 t Ammoniak täglich veranschlagt werden. Die vier 
weiteren Anlagen in West Henderson, Muscle Shoals, 
Sterlington und Louisiana werden täglich je 150 t Am
moniak erzeugen können. Nach Fertigstellung aller in 
der ersten und zweiten Ausbaufolge geplanten Werke 
würde sich damit die zusätzliche Leistungsfähigkeit der 
synthetischen Stickstoffindustrie auf 1000 t Ammoniak 
täglich belaufen. Mit Hilfe des dritten vor kurzem be
kanntgewordenen Plans sollen Kapazitäten für weitere 
500 t Ammoniak täglich geschaffen werden, wodurch 
eine maximale Leistungsfähigkeit von 1500 t erreicht 
werden würde,

Ueber die eigenen Bauvorhaben der Industrie ist 
bisher wenig bekanntgeworden; insbesondere liegen 
keine Angaben darüber vor, ob die großen Werke in 
Belle und Hopewell weiter ausgebaut werden sollen. Die 
Dow Chemical Co. hat vor kurzem mit der Defense Plant 
Corp. einen Vertrag abgeschlossen, der die Errichtung 
eines dieser Firma gehörigen und von ihr betriebenen 
Stickstoffwerkes in Chute bei Freeport, Tex., mit einem 
Kostenaufwand von 11 Mill. 8 vorsieht; die Leistungs
fähigkeit dieser Anlage wird mit 150 t Ammoniak täg
lich angegeben.

Ausblick.
Trotz der großen Zahl von Projekten wird sich auf 

absehbare Zeit kaum eine wesentliche Veränderung in 
der Stickstoffversorgung der Vereinigten Staaten be
merkbar machen. Die in den letzten Jahren erfolgte 
Steigerung der Produktion ist nur durch stärkste Bean
spruchung der bestehenden Kapazitäten möglich gewe
sen. Es muß als sehr zweifelhaft angesehen werden, ob 
die angestrebte weitere Ausdehnung der Erzeugung in 
der nächsten Zeit durchgeführt werden kann, da der 
Bau neuer Syntheseanlagen, wie selbst aus optimisti
schen Erklärungen der nordamerikanischen Fachpresse 
hervorgeht, mindestens auf 18 Monate veranschlagt 
wird; dabei sind die Schwierigkeiten in der Beschaffung 
von Stahl und Maschinen sowie in der Bereitstellung 
von Arbeitskräften noch nicht einmal berücksichtigt. 
Ein stärkerer Rückgriff auf die Einfuhr von Chilesalpe
ter muß an den Schiffsraumschwierigkeiten scheitern. (1)
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Die Philippinen im japanischen Wirtschaftsraum.

Mit der Eroberung von Luzon und Mindanao 
haben die Japaner ihre Herrschaft über die 
größten und wirtschaftlich bedeutendsten Gebiete 

der Philippinen sichergestellt. Der strategische und 
politische Kräftezuwachs, den damit die japanische 
Kriegführung erfahren hat, wird ergänzt durch die 
großen Möglichkeiten, die eine planmäßige w irt
schaftliche Erschließung der Inseln für die rüstungs
wirtschaftliche Stärkung des ostasiatischen Kaiser
reiches bieten. Nach den ersten durch die Presse 
gegangenen Meldungen kann angenommen werden, 
daß die Japaner an diese Aufgabe tatkräftig heran- 
gehen werden.

In den vier Jahrzehnten ihrer Zugehörigkeit zu 
den Vereinigten Staaten sind die Philippinen in 
wachsendem Umfang zu einem Ausbeutungsobjekt 
des nordamerikanischen Finanzkapitals gemacht 
worden. Unter Vernachlässigung der wirklichen 
Lebensbedürfnisse der einheimischen Bevölkerung, 
deren Ernährung heute nicht einmal aus dem 
eigenen Boden aufgebracht werden kann, sind auf 
den Inseln landwirtschaftliche Monopölkulturen er
richtet worden, deren Produktion und Absatz aus
schließlich von der Weltmarktnachfrage diktiert 
wurde. Die wichtigsten Beispiele dafür bieten die 
Zuckerrohr-, Kokospalmen- und Manilahanfkulturen, 
deren Abnehmer fast ausschließlich die Vereinigten 
Staaten waren. Diese Abhängigkeit haben sich die 
Vereinigten Staaten auch zunutze gemacht, um die 
Gewährung der den Philippinen theoretisch für das 
Jahr 1945 versprochenen staatsrechtlichen Selbstän
digkeit immer w ieder hinauszuschieben; da mit dem 
Ausscheiden des Insellandes aus dem nordamerika
nischen Staatsverband gleichzeitig auch die w irt
schaftlichen Vergünstigungen für die philippinischen 
Produkte hinfällig geworden wären, blieb dem Land, 
wenn es seinen völligen wirtschaftlichen Zusammen
bruch vermeiden wollte, nichts anderes übrig, als 
sich weiter durch die goldenen Ketten der W all
street fesseln zu lassen.

Landwirtschaftliche Monopolkulturen.

Obwohl durch die Aufnahme der bergbaulichen För
derung das Wirtschaftsbild der Philippinen in den letzten 
Jahren etwas vielseitiger geworden ist, erhält die Pro
duktion doch noch immer durch Zuckerrohr, Kopra und 
Manilahanf ihr entscheidendes Gepräge. Dagegen ist die 
Gewinnung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen für die 
Ernährung der einheimischen Bevölkerung weitgehend 
vernachläsigt worden, so daß 1939 beispielsweise noch 
fast 100 000 t Reis aus dem Ausland bezogen werden 
mußten. Im einzelnen zeigt die landwirtschaftliche Pro- 
duktionsstatistik folgendes Bild:

1935/36 1936/37 1937/38 1935/36 1936/37 1937/36 
1000 ha 1000 m t

R ris .................................  2049 2061 1912 1839 2396 2279
Rohrzucker ......................  251 257 228 914 1042 981
T a b a k .................................  65 74 75 32 33 36
Manilahanf ......................  488 503 50S 195 201 165
K o p r a .................................  632 638 643 651 522 698
Erdnüsse .......................... 6 6 6 4 4 4
Ridnns ..................  1 1 1 0,2 0,2 0,2
Sanm-wollo ......................  2 2 2 0,5 0,5 0,5
Kanlschnk ......................  4 4 4 0,7 0,7 0,8

Welche Verluste die Vereinigten Staaten mit der 
Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen mit den Phi
lippinen in der Versorgung mit lebenswichtigen landwirt
schaftlichen Produkten erlitten haben, geht aus der Tat
sache hervor, daß beispielsweise in den letzten Jahren
15 bis 20% des gesamten nordamerikanischen Zucker- 
verbrauchs durch philippinischen Rohrzucker gedeckt 
wurden. Weiter lieferten die Inseln fast die ganze Ein
fuhr der Vereinigten Staaten an Kopra und Kokosnußöl 
und leisteten außerdem durch den Versand von Manila
hanf und Kokosnußschalcn einen wichtigen Beitrag zu 
der nordamerikanischen Aufrüstung; Manilahanf wird

vor allem als Ausgangsmaterial für Schiffstaue verar
beitet, während Kokosnußschalen einen wichtigen Roh
stoff in der Gasmaskenfabrikation darstellen.

Besonders fühlbar wird für die Vereinigten Staaten 
die Lücke werden, die der Verlust der Philippinen in 
ihre Versorgung mit Oelen und Fetten reißt. Trotz der 
großen Eigenproduktion an pflanzlichen und tierischen 
Fettstoffen mußten die Vereinigten Staaten noch rund 
ein Viertel ihres gesamten Oel- und Fettverbrauchs aus 
dem Ausland beziehen, wobei die hochwertigen südost
asiatischen Fette mit ihrem hohen Glyceringehalt eine 
besonders wichtige Stellung einnahmen. Im Jahre 1940 
bezogen die Vereinigten Staaten aus den Philippinen 
287 000 short t Kopra (gegen 209 000 t im Vorjahr) und 
185 300 (168 400) t Kokosnußöl; die Gesamtausfuhr der 
Philippinen an Kopra und Kokosnußöl belief sich nach 
der philippinischen Statistik auf 314 300 (304 400) t und 
172 700 (151 500) t. An der Weltausfuhr von Kopra waren 
die Philippinen 1938 mit 23%, an der von Kokosnußöl 
mit 44% beteiligt.

Wo die Vereinigten Staaten die Verlierer sind, kann 
Japan auf der anderen Seite einen beachtlichen Gewinn 
für seine Oel- und Fettversorgung verbuchen. Die völlig 
gesicherte Fettbasis, die Japan im eigenen Lande und 
den von ihm kontrollierten asiatischen Festlandsgebieten 
besitzt und die sich vor allem auf Sojabohnen, Raps
samen, Erdnüsse und Baumwollsaat sowie auf Fischöle 
und Waltran stützt, ließ bisher nur noch bei der Ver
sorgung mit Kopra und Kokosnußöl eine Lücke offen. 
Die erfolgreichen Bemühungen, eine eigene Kopraerzeu- 
gung auf den japanischen Südseeinseln aufzubauen, wer
den nunmehr in glücklicher Weise durch die große 
Kokospalmenwirtschaft der Philippinen ergänzt.

Entwicklungsfähiger Bergbau.
Erst in den letzten Jahren sind bei der Erschließung 

der zahlreichen Vorkommen von nutzbaren Mineralien 
beträchliche Fortschritte gemacht worden. Das wach
sende Interesse der japanischen Wirtschaft für die 
Eisenerz-, Chrom- und Manganerzvorkommen der Inseln 
sowie die durch das nordamerikanische Rüstungsprogramm 
ausgelöste verstärkte Nachfrage nach Chromerzen von 
seiten der Vereinigten Staaten haben dazu geführt, daß 
die Förderungsziffern erheblich anstiegen. Im einzelnen 
wurden 1940 1,22 Mill. long t Eisenerze gegen 1,18 bzw.
0,91 Mill. t in den beiden Vorjahren, weiter 190 000 
short t Chromerze (132 200 bzw. 40 400 t) und 57 300 
(29 400 bzw. 58 100) t Manganerze gewonnen. Außerdem 
wurden noch 10 200 (8300 bzw. 3900) t Kupfererze geför
dert. Die Gewinnung von Edelmetallen belief sich 1939 
auf 1,03 Mill. Unzen Gold und 1,35 Mill, Unzen Silber.

Große Eisenerzvorkommen, deren Umfang mit 500 
Mill. t angegeben wird, befinden sich im Nordosten der 
Insel Mindanao; infolge des geringen' Eisengehaltes, der 
sich nur auf 50% beläuft, ist diese Lagerstätte bisher 
nicht ausgebeutet worden. Dagegen werden von der 
Philippine Iron Mines, Inc., die Eisenerzlager auf der 
Laraphalbinsel und auf der vorgelagerten Insel Calam- 
bayungan im Südosten der Insel Luzon ausgebeutet. 
Große Bedeutung kommt weiter den Chromerzvorkom
men zu, die sich an der West- und Südostküste von Luzon 
sowie auf den Inseln Panay, Samar und Dinagat finden. 
Eine Förderung erfolgt in der Provinz Zambales auf 
Luzon durch die Consolidated Mines, Inc., sowie in der 
Provinz Camarines Sur durch die Florannie Mining Co. 
und die Philippine Chromite Mining Co. Bei den in der 
Provinz Cambales erschlossenen Erzen handelt es sich 
allerdings nur um verhältnismäßig geringwertige Lager
stätten mit einem durchschnittlichen Gehalt von 34% 
Chromoxyd; die in der Provinz Camarines Sur ausgebeu- 
teten wesentlich hochwertigeren Vorkommen haben nur 
geringeren Umfang, Manganerze finden sich in den Pro
vinzen Ilocos Norte, Pangasinan und Bulacan auf der 
Insel Luzon sowie auf den Inseln Masbate und Tawitawi, 
von denen bisher nur die Lagerstätten von Ilocos Norte 
ausgebeutet worden sind. An verschiedenen Stellen der 
Insel Luzon sowie auf den Inseln Marinduque, Catan- 
guanes und Panay kommen Kupiererzvorkommen vor, von 
denen einige in kleinem Maßstab ausgebeutet werden. 
Auf der Insel Marinduque sind weiter bedeutende Lager
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von Blei- und Zinkerzen festgestellt worden, die im 
Durchschnitt 6% Blei und 5% Zink enthalten.

Von sonstigen Mineralien verfügen die Philippinen 
über bedeutende Asphaltvorkommen auf der Insel Leyte, 
die durch die Manila Rock Asphalt Co. zur Verwendung 
im Straßenbau ausgebeutet werden: die Lagerstätte soll
2 bis 10 Mill. t Asphalt umfassen. Asbest kommt in der 
Provinz Ilocos Norte auf der Insel Luzon vor, ist jedoch 
bisher nicht gewonnen worden. Gips findet sich in der 
Provinz Bantangas auf Luzon sowie auf der Insel Cebu. 
Schweieivorkommen sind auf den Inseln Biliran, Cami- 
guin, Mindanao, Leyte und Luzon festgestellt worden, 
Außerdem enthalten verschiedene heiße Quellen Schwe
felwasserstoff. Von den bisher analysierten Mineral
quellen sind verschiedene chemisch wirksam. Salz wird 
aus Solquellen und Meerwasser gewonnen; für die 
Deckung des Inlandsbedarfs ist jedoch noch eine Ein
fuhr erforderlich, die in der Hauptsache aus China er
folgt. Kohle kommt auf allen größeren Inseln vor und 
ist in der Vergangenheit wiederholt abgebaut worden; 
die Förderung erreichte 1920 mit 58 000 t ihren höchsten 
Stand.

Ueber die Ausfuhr von Erzen in den Jahren 1939 und
1940 liegen folgende Angaben vor:

1939 1940
t 1000 Pes. t 1000 Pes. 

Eisenerze (Japan) 1000 t . . . .  . 1 155 5 098 1 192 5 529
Chromcrzo ...........................................126 749 2 154 193 393 3 884

Ver. S t a a t e n ..................................  101 626 1 653 155 341 3 155
J a p a n .................................................  13 542 239 32 550 640

Manganerze ......................................  34 864 733 57 119 1 459
Ver. S t a a t e n ..................................  11 345 266 51 343 1 328
Japan .............................................  23 519 467 5 776 131

Kupfererze (J a p a n ) ...........................  11 956 613 13 086 304
Kupferkonzentrate ..................................  9 958 2 471 6 216 2 493

Japan ....................................................  7 059 1 522 4 393 1 586
Ver. Staaten . ...................................... 2 899 939 1 822 907

B leierze und -konzentrate . . . .  . 54 32

Für die Vereinigten Staaten stellt vor allem der 
Verlust der philippinischen Chromerze eine schwere Ein
buße dar. Bereits 1939 wurden 22% der gesamten nord
amerikanischen Chromerzeinfuhr aus den Philippinen be
zogen, die nach Südrhodesien und der Union von Süd
afrika den ersten Platz unter den an der Deckung des 
Chromerzbedarfs beteiligten Ländern einnahm. Ange
sichts der großen Hoffnungen, die man in den Vereinig
ten Staaten weiter auf die Ausbeutung der philippini
schen Manganerzvorkommen setzte, zieht der Verlust 
der Inseln auch für die Vorsorgungslage der Vereinig
ten Staaten in Manganerzen weitere Schwierigkeiten 
nach sich. Auf der anderen Seite gewinnt Japan eine 
wertvolle Verbreiterung der Rohstoffbasis für seine me
tallurgische Industrie. Nachdem Japan mit der Er
schließung der chinesischen und indochinesischen Eisen
erzvorkommen bereits seiner größten Sorgen hinsichtlich 
der Rohstoffversorgung seiner Eisenhüttenindustrie ledig 
geworden ist, wird die planmäßige Ausbeutung der 
philippinischen Lagerstätten das Land einen weiteren 
großen Schritt auf dem Wege zu einer auf weite Sicht 
hin völlig gesicherten Selbstversorgung vorwärtsführen. 
Das gleiche gilt für den Zuwachs, den die japanische In
dustrie durch die philippinischen Chrom- und Mangan
erze erfährt; wenn die angelsächsischen Mächte noch 
gehofft haben, mit ihrer Blockadepolitik etwas gegen die 
Versorgung der japanischen Industrie mit Stahlveredlern 
ausrichten zu können, so haben sich diese Erwartungen 
nach der Einbeziehung der Philippinen in den japanischen 
Wirtschaftsraum endgültig als trügerisch erwiesen.

Verzögerte Industrialisierung.

Bisher beschränkte sich die industrielle Tätigkeit auf 
den Philippinen im wesentlichen auf landwirtschaftliche 
Aufbereitungsfabriken, die wiederum überwiegend für 
den Export arbeiten; von ihnen sind vor allem die 
Zuckerfabriken, Oelmühlen, Reismühlen sowie Zigarren- 
und Zigarettenfabriken zu erwähnen. Daneben gibt es 
auf den Inseln noch zwei Zementwerke, einige Textil
betriebe sowie zahlreiche kleinere Seifenfabriken. Im 
Zuge der Bestrebungen, dem Lande eine größere wirt
schaftliche Unabhängigkeit zu geben, hat der Nationale 
Wirtschaftsrat vor einigen Jahren Pläne für den Aufbau 
weiterer Industriezweige ausgearbeitet, unter denen die 
chemische Industrie einen führenden Platz einnehmen 
sollte. Das Projekt sah u. a. die Errichtung einer 
Ammonsulfat- und Schwefelsäurefabrik sowie eines Cel

lulose- und Kunstseidekombinats vor; dem Anlagen zur 
Erzeugung von Aetznatron und Schwefelkohlenstoff an
gegliedert werden sollten. Weiter bestand die Absicht, 
die Produktion von Salpetersäure und Dynamit aufzu
nehmen.

Zur Durchführung dieser Pläne ist bisher, soweit be
kannt, wenig geschehen. Aus naheliegenden Gründen 
lag dem nordamerikanischen Kapital wenig daran, daß 
sich die Philippinen eine eigene Investitionsgüterindustrie 
schafften, durch den sich nicht nur die Absatzmöglichkei
ten für zahlreiche Einfuhrwaren verschlechtert hätten, 
sondern gleichzeitig auch eine bedeutende politische 
Kräftigung des jungen philippinischen Staatswesens er
reicht worden wäre.

Der Außenhandel unter Kriegseinflüssen.

Während der Außenhandel bis 1940 ein verhältnismäßig 
günstiges Bild aufwies, haben sich die Absatzmöglich
keiten für philippinische Erzeugnisse im vergangenen 
Jahr in wachsendem Umfang verschlechtert, wozu vor 
allem der Tonnagemangel für die Ausfuhr nach den Ver
einigten Staaten sowie die Unterbrechung der Handels
beziehungen mit Japan beitrugen. Da die Vereinigten 
Staaten in den wichtigsten Ausfuhrgruppen — Zucker, 
Kopra, Kokosnußöl — eine monopolartige Stellung ein- 
nahmen, ist die philippinische Wirtschaft durch die Ein
schrumpfung der nordamerikanischen Bezüge schwer ge
schädigt worden. Im Jahre 1940 hatte die Ausfuhr einen 
Wert von 309,58 Mill. Pes. gegen 316,10 Mill. Pes. im 
Vorjahr, wies also einen kleinen wertmäßigen Rückgang 
auf. Gleichzeitig hatte sich die Einfuhr auf 269,72 MilL 
Pes. gegen 245,56 Mill. Pes. erhöht. Die wichtigsten 
Einfuhrposten waren Eisen- und Stahlwaren mit 43,16 
(41,31) Mill. Pes., Baumwollgewebe mit 35,28 (38,77) 
Mill. Pes. und Mineralöle mit 22,57 (16,08) Mill. Pes. 
Die führende Stellung, die die Vereinigten Staaten im 
Außenhandel der Philippinen einnahmen, wird daraus 
ersichtlich, daß 1940 Waren im'Werte von 253,64 MilL 
Pes. auf dem nordamerikanischen Markt Absatz fanden 
und eine Einfuhr im Werte von 209,51 MilL Pes, von 
dort aus erfolgte; die Vereinigten Staaten waren also 
an der Ausfuhr und Einfuhr mit rund 80% beteiligt. 
An zweiter Stelle stand Japan, das philippinische Er
zeugnisse im Werte von 17,59 Mill. Pes. kaufte und 
Waren für 12,06 MilL Pes. auf dem philippinischen 
Markt absetzte. Weitere kleinere Posten der Ausfuhr 
entfielen auf Großbritannien, China und Hongkong, 
Britisch Indien, Spanien und Canada, Zu der Einfuhr 
steuerten außer den Vereinigten Staaten und Japan vor 
allem noch Großbritannien, Australien, Niederländisch 
Indien und Indochina einen nennenswerten Anteil bei. 
Die wachsenden Versorgungsschwierigkeiten, denen sich 
die Philippinen seit Kriegsausbruch gegenübergestellt 
sahen, werden durch die Tatsache verdeutlicht, daß be
reits Ende 1939 die Festsetzung von Höchstpreisen für 
zahlreiche lebenswichtige Erzeugnisse notwendig wurde.

Für die Einfuhr von chemischen Erzeugnissen ist 
im Jahre 1940 ein Wert von 8,61 MilL Pes. gegen 7,69 
Mill. Pes. im Vorjahr ausgewiesen worden. Bei einer 
vollständigen Erfassung der Chemieeinfuhr — nach deut
scher Abgrenzung —  gelangt man allerdings zu einem 
Wert von rund 20 Mill. Pes., was etwa einem Zehntel 
der gesamten Auslandsbezüge des Landes entspricht. 
Etwa drei Viertel der Chemieeinfuhr wurden von den 
Vereinigten Staaten gestellt, die vor allem den Markt 
für Kautschukwaren, Düngemittel, Arzneimittel und. zahl
reiche Schwerchemikalien beherrschten. Bei den Schwer- 
chemikalien besteht ein größerer Einfuhrbedarf an ver
schiedenen anorganischen Säuren, Aetznatron. Cyanjden 
und Calciumcarbid; Aetznatron findet in der Seifenindu
strie, Natriumcyanid im Goldbergbau Absatz. An chemi
schen Düngemitteln werden regelmäßig vor allem für 
den Einsatz in der Zuckerwirtschaft größere Posten Am- 
monsulfat und Mischdünger eingeführt. Infolge der leb
haften Tätigkeit im Bergbau hat sich in den letzten Jahren 
auch die Nachfrage nach Sprengstoffen kräftig erhöht.

Neben den in anderem Zusammenhang erwähnten Er
zeugnissen führen die Philippinen an chemischen Roh
stoffen noch Catechu, Derriswurzeln, Kopal, Elemibarz 
und geringe Mengen Kautschuk aus. Weiter sind in den 
letzten Jahren Äuslandslieferungen von Glycerin und 
Ylang-Ylangöl erfolgt. (11(1
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Kriegswirtschaftliche Anordnungen für
H erste llungsvorschriften  und Verwendungsverbot 

fü r  radioaktive Leuchtfa rben .

Im „Reichsanzeiger“ vom 6. 1. 1942 veröffentlicht 
der Reichsbeauftragte für Chemie, Dr. C. Unge
witter, folgende Anordnung Nr. 32 der Reichsstelle 

„Chemie“ über Herstellungsvorschriften und V er
wendungsverbot vom 6. 1. 1942, die am gleichen 
Tage in Kraft getreten ist.

§  1. B eg r iffsb e s t im m u n g .

Radioaktive Leuchtfarben sind Leuchtfarben, die mit 
Radium, Mesothorium und Radiothorium aktiviert sind.

§ 2. Herstellungsvorschriften.
Radioaktive Leuchtfarben dürfen nur mit einem Ge

halt an aktiver Substanz hergestellt werden, der den bis
herigen Leuchtstufen Nr. 1— 10 entspricht. Die Her
stellung von radioaktiven Leuchtfarben mit einem Gehalt 
an aktiver Substanz, der den bisherigen Leuchtstufen 
Nr. 11— 14 entspricht, ist verboten.

Radioaktiven Leuchtfarben dürfen färbende Zusätze 
nicht hinzugefügt werden.

§ 3. Verwendungsverbot.
Radioaktive Leuchtfarben dürfen nur verwendet wer

den bei der Herstellung von Kompassen und Meßinstru
menten für technische, wissenschaftliche und militärische 
Zwecke.

§ 4. Ausnahmen.
Die Reichsstelle „Chemie" kann für Wehrmachts

zwecke auf Antrag Ausnahmen von den Bestimmungen 
des § 2 Abs. 1 und des § 3 zulassen.

Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen 
sind über die auftraggebenden Wehrmachtsdienststellen 
und das Oberkommando der Wehrmacht zu leiten.

§ 5. Strafbestimmungen.
§ 6, Inkrafttreten.

Diese Anordnung tritt mit der Veröffentlichung im 
Deutschen Reichsanze-ger und Preußischen Staatsanzeiger 
in Kraft. Sie gilt auch in den eingegliederten Ostgebieten 
und in den Gebieten von Eupen, Malmedy und Moresnet.

Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung Nr. 13 zur An
ordnung Nr. 13 der Reichsstelle „Chemie" [Verwendungs
verbot für radioaktive Leuchtfarben) vom 1. Dezember 
1939 (s. „Chem. Ind. N" 1939 S. 994) außer Kraft. (51)

Absatzregelung fü r  phosphorsäurehaltige Düngem ittel.
Der Reichsbeauftragte für Chemie, Dr. C. Unge

witter, hat im „Reichsanzeiger“ vom 12. 12. 1941 
folgende Bekanntmachung Nr, 35 vom 11. 12. 1941 
zur Anordnung Nr. 13 der Reichsstelle „Chem ie“
(2. Ergänzung der Bekanntmachung Nr. 30 zur An 
ordnung Nr, 13; Absatzregelung für phosphorsäure
haltige Düngemittel) veröffentlicht:

I.
Verteiler (Händler und Genossenschaften) sämtlicher 

Stufen (Groß-, Zwischen- und Kleinverteiler) dürfen bis 
zum 30. April 1942 phosphorsäurehaltige Düngemittel, 
berechnet auf den Gehalt an Phosphorsäure (P 2O 5), an 
Stelle des im § 1 der Bekanntmachung Nr. 30 zur An
ordnung Nr. 13 der Reichssteile „Chemie“ vom 19. April
1941 (vgl, Jhrg. 1941 S. 249) genannten Satzes von 125% 
nur in flöhe von insgesamt 100% des Bezuges bzw. Ab
satzes in der Zeit vom 1. Mai 1940 bis 30. April 1941 
(Vergleichszeit) beziehen und absetzen.

Auch Verbraucher dürfen bis zum 30. April 1942 nur 
100% der in der Vergleichszeit abgenommenen Mengen 
beziehen.

II.
Verteiler, die bereits einzelne Abnehmer gemäß Be

kanntmachung Nr. 30 zur Anordnung Nr. 13 mit Mengen 
von mehr als 100% der Vergleichszeit beliefert haben, 
sind berechtigt, die zur Belieferung aller Abnehmer in 
Höhe von 100% der Vergleichszeit erforderlichen Mengen 
an phosphorsäurehaltigen Düngemitteln zu beziehen, auch

die chemische Industrie Deutschlands.
-wenn diese Mengen mehr als 100% der Vergleichszeit 
betragen.

Die Lieferer sind insoweit zur Lieferung auch über 
die in Abschnitt I angegebenen Mengen hinaus berechtigt.

III.
Die den Satz von 100% der Vergleichszeit überschrei

tenden Bezüge und Lieferungen werden sowohl bei Ver
teilern als auch bei Verbrauchern auf die für das Dünge
jahr 1942 (1. Mai 1942 bis 30. April 1943) noch festzu
setzenden Mengen angerechnet.

IV. Strafbestimmungen.
V.

Diese Bekanntmachung tritt am Tage nach -der Ver
öffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger und Preußi
schen Staatsanzeiger in Kraft. Sie gilt nicht in den ein- 
gegliederten Ostgebieten.

Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung Nr. 33 zu An
ordnung Nr. 13 der Reichsstelle „Chemie" (Ergänzung 
der Bekanntmachung Nr. 30 zur Anordnung Nr. 13; Ab
satzregelung für phosphorsäurehaltige Düngemittel) vom
4. September 1941 (vgl. 1941 S. 504) außer Kraft.

Verkehr m it H ornspänen , Hornm ehl und deren  
Rohsto ffen .

Im „Reichsanzeiger" vom 10, 1. 1942 geben der 
Reichsbeauftragte für Chemie, Dr. Claus Ungewitter, 
und der Reichsbeauftragte für Waren verschiedener 
Art, Dr. Hoffmann, nachstehende Anordnung vom 
9, 1, d, J, über den Verkehr mit Hornspänen, Horn
mehl und deren Rohstoffen bekannt:

§ 1. Sachlicher Geltungsbereich.
Der Anordnung unterliegen:

a) Hörner zu anderen als Schnitzzwccken, roh; Horn
späne (Abfallspäne) und Hornmehl (Abfälle von der 
Bearbeitung von Tierhörnern oder Hornwaren) 
(Nr. 156 f des Stat. Warenverzeichnisses),

b) Hufe und Klauen zu anderen als Schnitzzwecken (aus 
Nr. 156 e des Stat, Warenverzeichnisses) und Abfälle 
aus der Bearbeitung und Verarbeitung von Hufen und 
Klauen zu Schnitzzwecken und zu anderen als Schnitz
zwecken (aus den Nrn. 156 b und e des Stat, Waren
verzeichnisses),

c) Hornspäne, Hornmehl und Horngrieß, die aus den zu 
a und b genannten Waren gewonnen werden.

§ 2. Verwendungsvorschriften,
(1) Die in § 1 unter a und b bezeichneten Waren 

dürfen nur zu Hornspänen, Hornmehl und Horngrieß ver
arbeitet werden.

(2) Rinderklauen sind jedoch zuvor durch einen von 
der Reichsstelle „Chemie" zugelassenen Entölungsbetrieb 
zu entölen.

§ 3. Regelung der Bearbeitung und Verarbeitung.
(1) Die in § 1 unter a bezeichneten Waren dürfen nur 

von den Personen und Unternehmen zu Hornspänen, 
Hornmehl und Horngrieß bearbeitet oder verarbeitet wer
den, die von der Reichsstelle für Waren verschiedener 
Art im „Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen 
Staatsanzeiger" bekanntgegeben werden.

(2j Die in § 1 unter b bezeichneten Waren dürfen 
nur von den Personen und Unternehmen zu Hornspänen, 
Hornmehl und Horngrieß bearbeitet oder verarbeitet wer
den, die diese Erzeugnisse schon vor dem 1, Januar 1938 
in eigener Betriebsstätte hergestellt haben. Hierbei ist 
jedoch § 5 Abs. 1 zu beachten.

§ 4. Anbletungspflicht.
(1) Händler und Betriebe aller Art, denen die in § 1 

unter a bezeichneten Waren anfallen, haben diese Waren 
Verarbeitern, die gemäß § 3 Abs. 1 bekanntgegeben wer
den, oder Händlern anzubieten.

(2) Händler und Betriebe aller Art, denen die in § 1 
unter b bezeichneten Waren anfallen, haben diese Waren 
Händlern oder gemäß § 3 Abs. 2 zugelassenen Verarbei
tern anzubieten.
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(3) Ausgenommen von dieser Anbietungspflicht sind 
nicht entölte (§ 2 Abs. 2) und entölte Rinderklauen.

§ 5. Verarbeitungs- und Veräußerungsgenehmigung.
(1! Entölungsbetriebe dürfen entölte Rinderklauen nur 

mit Genehmigung der Reichsstelle für Waren verschie
dener Art verarbeiten.

(2) Entölte Rinderklauen dürfen nur mit Genehmi
gung der Reichsstelle für Waren verschiedener Art ver
äußert werden.

(3) Die in § 1 unter c bezeichneten Waren dürfen nur 
mit Genehmigung der Reichsstelle für Waren verschie
dener Art bearbeitet, verarbeitet oder veräußert wer
den. In den Anträgen auf Erteilung von Veräußerungs
genehmigungen ist anzugeben, ob es sich um Hornspäne,
Hornmehl, oder Horngrieß aus Kopfhorn, entölten Rinder- 
klau'en, anderen Klauen oder Hufen handelt.

(4) Die Genehmigungen können unter Bedingungen 
und Auflagen erteilt werden.

Kriegswirtschaftliche Maßnahmen im Ausland.

In der Auslandspresse finden sich folgende Nach
richten über neue kriegswirtschaftliche Maß-

§ 6. Ausnahmebestimmung,
Die Reichsstelle für Waren verschiedener Art kann 

Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 2—5 zu
lassen.

§ 7. Strafbestimmungen.
§ 8. Inkrafttreten,

Diese Anordnung tritt am 15. 1. 1942 in Kraft; sie gilt 
auch für die eingegliederten Ostgebiete und die Gebiete 
von Eupen, Malmedy und Moresnet, Gleichzeitig tritt die 
Anordnung über den Verkehr mit Hornspänen, Hornmehl 
und deren Rohstoffen vom 13. 4. 1940 (vgl, „Chem. Ind. 
N.“ 1940 S. 248) außer Kraft.

In der gleichen Ausgabe des ,,Reichsanzeigers" ist die 
Bekanntmachung Nr, 1 zu obiger Anordnung veröffent
licht, in der 15 Firmen aufgeführt werden, die gemäß § 3, 
Abs, 1 dieser Anordnung die Genehmigung zum Bear
beiten und Verarbeiten von Hornspänen, Hornmehl und 
Horngrieß erhalten haben. (541

neue 
nahmen:

Großbritannien .

Das Ministerium für wirtschaftliche Kriegsführung 
hat vor kurzem eine Liste der Erzeugnisse veröffentlicht, 
für die Anträge auf Erteilung von Navicerts zur Einfuhr 
nach bestimmten Ländern im ersten Vierteljahr 1942 
gestellt werden können. Im einzelnen führt die Liste 
unter den in Betracht kommenden Ländern folgende 
Waren auf:

Spanien: Glimmer, Glimmerpulver, O livenöl, Fischöle für Gerberei
zwecke, Fischmehl, Petroleumkoks, Chininsulfat und -bisulfat, A r 
senik, Chininchlorhydrat.

Spanische Inseloesitzungen im Atlantischen Ozean: Paraffin.
Portugal; Aceton, Talg, Polierm itte l für Kraftwagen. Borsäure, 

Borax, Gasruß, Carnaubawachs, Ccresinwachs, Kastanienholzextrakt, 
Cassia lignea, Dextrin, Dammarharz, Gummi arabicum, Kopal, Tragant
gummi, Glycerin, «Eidotter, nicht für Genußzwecke, natürl. Kampfer, 
K itte, Schmierfette, Glimmer, unbearbeitet, Farben und Lacke, H olz
teer, Kartoffelstärke, Ricinusöl, rein, Kokosnußöl, raffiniert, für Genuß
zwecke, Terpentinöl, Schellack, Glucose, Mangrovenrindenextrakt, 
Paraffin, Jod.

Marokko: Kupfersulfat, Kerzen, Glucose, Melassesprit, Paraffin, 
Kolophonium, Stärke, Kaffee-Extrakt.

Türkei: Weichparaffin für medizinische Zwecke.
Schweiz: Agar agar, A lkydharze, Aluminiumchlorid, Anthracen,

A rrow root, Asphalt, Kaliumbichromat, Borsäure, Brom, flüssig, Butyl- 
acetat, Carnaubawachs, Cholesterol, Chromsäure, Kobaltacetat, Seifen- 
pulver und flüssige Seifen, Diäthylentriamin, Eipulver und Eidotter, 
Aethylendiamin, Ferromolybdän, flüssiger Leim , Glutaminsäure, A cthy l- 
buttersäure, Glycerin, Gummi arabicum, Kaurigummi, Kaliumiodid, 
Jod, Lanolin, Schmierfette, Mentholkristalle. Melasse, Molybdän
säure, Monoäthylamin und Triäthylamin, n-Butylamin, Oriholcresol, 
Ozokerit, Farben und Lacke, Paraffin, Fichtenteer, Putzmittel für 
Kraftwagen, Karto ffe l- und Maisstärke, Oeltuche, Pyridin, Kolopho
nium, Rasiercreme, Schellack, Silbernitrat, Natriumbichromat, Soja
lecithin, Stearin, To iletteseife .

Schweden: Aceton, A lkydharze, Antimon regulus, A rrow root,
Borsäure, Butylalkohol, Butylacetat, Butylcarbinol, Kerzen, Gasruß, 
Casein, Lebertran, Chromsäure, Aethvlenglykol, Gelatine, Glycerin, 
Weichparaffin, Heptan, Holzöl, DiDutylphthalat, Ferromolybdän, 
Klauenfettöl, O iticicaöl, Phenol, Rutil, Natriumperborat, Isooctan, 
Latex, Schmieröl, Quecksilber, Naphthensäure, Toluol, Paraffin, 
Schmierfette, Phthalsäureanhydrid, Quebrachoextrakt, Borax, K o lo 
phonium, Schellack, Solventnaphtha. W alratöl, synthetische Harze, 
Zinn, Waltran, Türkischrotöl, Terpentinöl, Paraffin, Trikresylphos- 
phat, Xylol, synthetischer Kautschuk.

F rankre ich .

Der Verbrauch von Nickelsulfat ist durch eine am
4. 12. veröffentlichte Entscheidung der Verteilungsstelle 
Chemie auf die Vernicklung von medizinisch-chirurgi- 
schem Material, galvanoplastischen und photographischen 
Klischees, Teilen von Telephonmaterial, von Zähl-, Kon- 
troll-, optischen und Präzisionsapparaten beschränkt wor
den. Die Vernicklung muß dabei die unbedingte Voraus
setzung für das Funktionieren der Apparate und Mate
rialien sein. In Zweifelsfällen haben sich die Hersteller 
durch Vermittlung ihrer Organisationsausschüsse an die 
Verteilungsstelle zu wenden. Für dekorative Zwecke ist 
der Verbrauch in allen Fällen verboten.

Durch eine weitere am 3. 12. veröffentlichte Ent
scheidung der Verteilungsstelle Chemie ist rohes Kiefern
harz (gemme) bei den Herstellern und Einführern be
schlagnahmt und zur Verfügung der Korporativen Harz- 
iinion gestellt worden. Die Lieferung, der Bezug und der 
Verbrauch von beschlagnahmtem Harz ist nur nach den 
Vorschriften der Union zulässig, Der Handel mit Schwefel

und Kupfersulfat für landwirtschaftliche Zwecke, schwar
zem Schwefel (soufres noirs), kupfer- und arsenhaltigen 
Brühen, Spezialitäten gegen Pilze und Schädlinge auf 
der Grundlage von Kupfersalzen, Blei-, Calcium- und 
Aluminiumarsenaten wird durch eine Entscheidung der 
Verteilungsstelle Chemie im „Journ. Off.“ vom gleichen 
Tag zwischen Herstellern und Händlern wieder zuge
lassen. Der freie Handel darf jedoch höchstens 20% der 
Umsätze im Wirtschaftsjahr 1938/39 ausmachen. Die Ab
gabe der Erzeugnisse an Verbraucher ist nach wie vor 
nur mit Genehmigung zulässig,

Zu den Erzeugnissen, die weiterhin in Cellulose- bzw. 
Celluloseacetatfolien verpackt werden dürfen (vgl. 1941 
S. 622) gehören nach einer am 13. 12. veröffentlichten 
Entscheidung der Verteilungsstelle Papier, Pappe und 
Verpackung auch Regieerzeugnisse. Für diese Waren 
wird das Nationale Büro für den Vertrieb von Regie
waren ein Verzeichnis aufstellen, welche Erzeugnisse für 
eine solche Verpackung in Frage kommen.

Für die Kautschukindustrie ist der Beitrag zur Be
streitung der Kosten des allgemeinen Organisationsaus
schusses durch Verordnung vom 13. 12. auf 5%o des um
satzsteuerpflichtigen Umsatzes festgesetzt worden. Für 
den kürzlich aufgelösten Organisationsausschuß Laugen, 
Glycerin, zubereitete Wachse und Bedarfsartikel wurde 
der Beitrag durch eine am 2. 12. veröffentlichte Verord
nung auf 150 Fr. je Firma und 3%o vom Umsatz bemessen. 
Zur Deckung der Unkosten des Organisationsausschusses 
Teer, Benzol und ihre Derivate, zu dem die Gasanstalten, 
Kokereien, Teerdestillationen, die Herstellung von Teer
emulsionen, die Einfuhr von Teer, Pech und Neben
produkten sowie der Handel mit Benzol und Benzol
erzeugnissen gehören, wird nach einer am 2. 12. ver
öffentlichten Verordnung eine Abgabe erhoben, die sich 
auf 2 60 Fr. je t hergestellten oder eingeführten Teers, 
eingeführten Teerpechs und in Bearbeitung genommenen 
Teers, auf 18 Fr. je t hergestellten Benzols und seiner 
Erzeugnisse, roh oder handelsüblich und auf 2 Fr. je hl 
Benzol und Benzolerzeugnisse stellt, die im Handel 
weiter verkauft werden,

B e lg ien .

Der Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrank
reich hat eine Verordnung über die Ablieferung von 
Nichteisenmetallen in Belgien erlassen. Danach haben 
alle Personen, die mit ihren Einkünften der Jahre 1939 
und 1940 steuerpflichtig sind, eine bestimmte Menge von 
Nichteisenmetallen abzuliefern. Personen, die nicht die 
festgesetzte Menge abliefern, haben eine Ersatzzahlung 
zu leisten.

Durch eine Verordnung des Leiters der Warenstelle 
Metalle ist die Verwendung von Kupfer, Nickel, Chrom, 
Kobalt und deren Legierungen für bestimmte Zwecke 
untersagt. Außerdem enthält die Verordnung E'nzelheiten 
über eine Verwendungsbeschränkung für Blei, Zinn, Z:nk, 
Cadmium und deren Legierungen, ferner für Quecksilber 
und schließlich für Al.uminium, Magnesium und deren 
Legierungen.

Die Generalsekretäre des Wirtschafts- und Land
wirtschaftsministeriums haben eine gemeinsame Verord
nung über die Regelung des Leinsaat- und Leinölmarktes
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erlassen. Mit der Durchführung der Verordnung werden 
für den Ernährungssektor der Hauptverband „Milch, 
Fette und Eier" und für den Industriesektor die Waren
stelle „Industrielle Oele und Fette" beauftragt.

Der Leiter der Warenstelle für Petroleum- und Teer
erzeugnisse hat mit einer am 30. 11. 1941 in Kraft ge
tretenen Anordnung eine Meldepflicht für Erdölerzeug
nisse sowie eine Registrierung der auf diesem Gebiet 
tätigen Firmen verfügt. Die Verordnung enthält im 
übrigen weitere Einzelheiten über die Durchführung der 
Bewirtschaftung von Petroleum- und Teererzeugnissen.

Im Verordnungsblatt des Militärbefehlshabers in 
Belgien und Nordfrankreich ist eine Verordnung über die 
Beschlagnahme und Ablieferung von Fahrzeug-Kaut- 
schuk-Bereifungen erschienen.

Im „Moniteur Beige" vom 30. 11. 1941 ist eine ge
meinsame Anordnung der Warenstellen Chemie und Ält- 
und Abfallstoffe über die Bewirtschaftung von Altgummi, 
gummihaltigen Fabrikationsrückständen und gummi
haltigen Fabrikationsabfällen veröffentlicht.

Durch eine Verordnung des Wirtschaftsministeriums 
vom 12. 12. 1941 wird die Verteilung und der Verkauf 
von Kautschukbereifungen geregelt.

Der Hauptverband „Saaten und Düngemittel" im Ver
band der belgischen Ernährungs- und Landwirtschaft hat 
durch eine am 31. 12. 1941 in Kraft getretene Anordnung 
Richtlinien für die Verteilung von Stickstoffdüngemitteln 
erlassen.

N iederlan de .

Mit der Errichtung der Hauptgruppe Industrie in 
's-Gravenhage ist die Organisation der gewerblichen Wirt
schaft abgeschlossen worden. Die Spitzenvertretung der 
industriellen Selbstverwaltung, die unter der Leitung 
von T. J. Twijnstra steht, gliedert sich in 28 im Laufe 
des vorigen Jahres gebildete. Wirtschaftsgruppen mit den 
entsprechenden Fachgruppen und Fachuntergruppen. Im 
einzelnen sind folgende Wirtschaftsgruppen gebildet wor
den (über die Organisation der chemischen Industrie ist 
bereits im Jahrg. 1941, S. 591 ausführlich berichtet wor
den!: Bergbau, metallurgische Industrie, Schiffsbau, Ma
schinenbau, Stahlbau einschl. Waggon- und Flugzeugbau 
usw., blechverarbeitende Industrie und verwandte Pro
duktionszweige, Verkehrsmittel, Draht- und Drahtwaren
industrie, elektrotechnische Industrie, Erdölindustrie, 
chemische Industrie, Kautschukwarenindustrie, Nahrungs
mittelindustrie, Industrie der Oele und Fette, Verarbei
tung von Derivaten der Nahrungsmittelindustrie, Industrie 
der Milchprodukte, Gemüse- und Fruchtverarbeitung, 
Textilindustrie, Bekleidungsindustrie, Leder- und Leder
warenindustrie, Papierindustrie, Druckereien, Bauindu
strie, Holzindustrie, Stein-, Zement-, Glas- und kera
mische Industrie, Tabak’ndustrie, Diamantindustrie, 
öffentliche Versorgungsbetriebe.

Durch eine Verordnung des Generalsekretärs im 
Ministerium für Handel, Gewerbe und Schiffahrt (abge
druckt im „Verordnungsblatt 'für die besetzten nieder
ländischen Gebiete" vom 17. 12. 1941) sind Bestimmungen 
über eine Neuorganisation der Industrie- und Handels
kammern erlassen worden. Die Kammern unterstehen der 
Aufsicht des Generalsekretärs, der jeweils für die Dauer 
von zwei Jahren für jede Kammer einen Vorsitzenden 
und zwei stellvertretende Vorsitzende ernennt. Der Vor
sitzende wird von dem Beirat beraten und unterstützt, 
dessen Mitgliederzahlen der Generalsekretär bestimmt. 
Der Vorsitzende einer Kammer beruft den Hauptge
schäftsführer sowie weitere Geschäftsführer. Neben ihren 
Funktionen als Selbstverwaltungsorgane haben die Kam
mern staatliche Auftragsangelegenheiten wahrzunehmen, 
von denen u. a. die Führung des Handelsregisters zu er
wähnen ist. Während bisher 36 Industrie- und Handels
kammern bestanden, soll sich in Zukunft der Kammer
bezirk in der Regel auf das Gebiet einer Provinz er
strecken. Die Kammern bilden Abteilungen für die Indu
strie, das Handwerk, den Handel und den Verkehr zur 
Wahrnehmung der besonderen bezirklichen Interessen 
dieser Wirtschaftszweige.

Durch Verordnung vom 1. 12. 1941 ist mit Wirkung 
vom 2. 12. 1941 die Errichtung von Kleinbetrieben ohne 
Genehmigung des Generalsekretärs im Ministerium für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt verboten worden.

Die am 6. 12. 1941 in Kraft getretene Verordnung 
über die Gewährung von Beihilfen an stillgelegte Betriebe

sieht vor, daß solchen industriellen Unternehmungen,, in 
deren Betrieben auf Veranlassung des Generalsekretärs 
im Ministerium für Handel, Gewerbe und Schiffahrt die 
Arbeit eingestellt worden ist, finanzielle Beihilfen ge
währt werden können. Die dafür erforderlichen Mittel 
sowie die mit der Gewährung der Beihilfen verbundenen 
Kosten können auf dem Weg über die zuständige Wirt
schaftsgruppe durch Umlagen von den noch arbeitenden 
Unternehmungen des betreffenden Produktionszweiges 
aufgebracht werden; die Einzelheiten werden nach An
hörung der zuständigen Fachgruppe und mit Genehmi
gung des Generalsekretärs geregelt. Zugunsten von 
solchen Unternehmungen, die keine genügende Beihilfe 
von ihrem Wirtschaftszweig erhalten können, kann der 
Generalsekretär nach Anhörung der Hauptgruppe Indu
strie für alle noch arbeitenden Unternehmungen oder für 
bestimmte Gruppen von diesen eine Regelung der Bei- 
hilfenfinanzierung treffen. Mit der Durchführung dieser 
Maßnahmen ist die Mij. voor Industriefinanciering beauf
tragt worden. Schließlich ist noch zu erwähnen, daß der 
Generalsekretär in einzelnen Fällen von der Verpflich
tung zur Zahlung von Umlagen Befreiung erteilen kann.

Auf dem Gebiete der Preispolitik ist bestimmt wor
den, daß alle bis zum 31. 1. 1941 erteilten Ermächtigungen 
zur Erhöhung von Preisen am 5. 1. 1942 außer Kraft ge
treten sind, soweit nicht rechtzeitig eine Verlängerung 
beantragt worden ist.

Durch eine im „Staatscourant“ vom 24. 12. 1941 ab
gedruckte Anordnung des Generalsekretärs im Ministe
rium für Handel, Gewerbe und Schiffahrt sind Bestim
mungen über die Bewirtschaftung von Kerzen getroffen 
worden. Danach ist der Kauf von Kerzen ausschließlich 
gegen die Abgabe von Bezugsscheinen gestattet, die das 
Recht auf den Bezug je einer Ration Kerzen, d. h., von 
einem Paket von 300 g Inhalt gewähren; außerdem können 
Kerzen noch auf Grund besonderer durch das Reichs
büro für chemische Erzeugnisse erteilter Bezugsberechti
gungen gekauft werden. In der gleichen Weise ist der 
Verkauf und die Lieferung von Kerzen geregelt worden.

Am 15. 12. 1941 ist eine weitere Verfügung zur Be
schränkung des Eisen- und Stahlverbrauchs in Kraft ge
treten. Die Liste der Waren, für deren Herstellung die 
Verwendung von Eisen und Stahl untersagt ist, hat eine 
beträchtliche Ausdehnung erfahren; vor allem auf dem 
Gebiet der Elektrotechnik sind zahlreiche Verwendungs
verbote erlassen worden.

Schweiz.

Ueber die Verteilung und die Verwendung von Gly- 
cerin hat die Sektion für Chemie und Pharmazeu- 
tika mit Wirkung vom 20. 11. 1941 folgende Bestim
mungen getroffen:

Die Verwendung von Glycerin als Frostschutzmittel 
und zur Herstellung von Frostschutzmitteln aller Art ist 
nicht gestattet. Für andere Zwecke dürfen monatlich 
höchstens 10% der in der Stichzeit vom 1. 7, 1938 bis 
30. 6. 1939 durchschnittlich auf einen einzelnen Monat 
-entfallenden Menge an Glycerin verwendet oder verar
beitet werden. Die gleiche Mengenbeschränkung gilt 
auch für die Abgabe und den Bezug. Die Sektion für 
Chemie und Pharmazeutika behält sich vor, Ausnahmen 
von diesen Bestimmungen zu bewilligen, insbesondere 
die Belieferung neuer Bezieher mit Glycerin zu regeln.

Mit Wirkung vom 5. 12. 1941 ist Holzkohle zu motori
schen Zwecken der Bewirtschaftungspflicht unterworfen 
worden. Betroffen wird hiervon rohe Holzkohle, Holz
kohlenstaub und -grieß, sowie aufgearbeitete (generator
fertige) Holzkohle und Holzkohlenbriketts. Jeder Vorrat 
von 100 kg oder mehr mußte angemeldet werden, nach
dem Abgabe und Bezug zum Zweck der Bestandsauf
nahme vom 29. 11. bis 4. 12. 1941 untersagt waren. Die 
Verteilung und Verwendung regelt in Zukunft die Sek
tion für Kraft und Wärme des Kriegs-Industrie- und 
Arbeits-Amtes im Einvernehmen mit der Sektion für 
Holz. Auch die gewerbsmäßige Aufarbeitung roher Holz
kohle zu generatorfertiger und die gewerbsmäßige Ver
arbeitung von Staub und Grieß zu Holzkohlenbriketts 
bedürfen der Bewilligung.

Durch zwei Weisungen der Sektion für Kraft und 
Wärme des Kriegs-Industrie- und -Arbeits-Amtes sind 
Methylalkohol und Calciumcarbid für motorische Zwecke 
mit Wirkung vom 1. 12. 1941 der Bewirtschaftung unter
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stellt worden. Die vorhandenen Bestände sind anzu- 
melden und dürfen nur mit Bewilligung der Sektion abge
geben und verbraucht werden. Methylalkohol darf zu 
motorischen Zwecken nur als Dämpfungsmittel in Mo
toren verwendet werden, die auf den Betrieb mit Cal- 
ciumcarbid oder Dissousgas umgebaut sind.

Schweden.

Mit Wirkung vom 14. 12. 1941 wurde die Beschlag
nahme von Kartoffelstärke und verschiedener anderer 
Kartoffelerzeugnisse verfügt. Der Grund hierfür ist die 
gesteigerte Nachfrage nach diesen Erzeugnissen und die 
Notwendigkeit, einen bedeutenden Teil der Erzeugung 
als Zusatz in Roggen- und Weizenmehl bereitzustellen. 
Die Kartoffelerzeugnisse werden nunmehr nur auf Karten 
abgegeben.

Kroatien.

Auf Grund eines Monopolgesetzes wurde das aus
schließliche Recht des Handels mit Mineralöl und flüssi
gen Brennstooffen in Kroatien der am 9. 12. 1941 mit 
einen Aktienkapital von 5 Mill. Kuna gegründeten „Pa
kluna A.-G." übertragen.

Laut Gesetzesdekret vom 27. 11. 1941 wird die Ver
teilung von Kohle, Koks und Erzen unter die Aufsicht 
des Ministeriums für Forstwesen und Bergbau gestellt. 
Zu diesem Zwecke wird beim Ministerium, Abteilung für 
Berg- und Hüttenwesen, ein Amt für die Verteilung von 
Bergbauerzeugnissen in Agram errichtet. Weiterhin wer
den Erzeugnisse der Staatlichen Berg- und Hüttenwerke 
von einem besonderen Amt des Ministeriums für Forst
wesen und Bergbau, Abteilung für Berg- und Hütten
wesen, abgesetzt.

B ulgarien .

Der Handelsminister hat angeordnet, daß mit Wir
kung vom 4. 12. 1941 Herstellung, Verteilung, Verkauf 
und Verbrauch von Glycerin dem Handelsministerium 
unterstellt ist. Von dem in Zukunft hergestellten Glycerin 
haben die Fabriken 70% zur Bildung neuer und zur Auf
füllung vorhandener Vorräte abzuliefern, die restlichen 
30% sowie die über die vorgesehenen Vorräte hinaus 
erzeugten Mengen können nur nach Anweisung des Han
delsministeriums für den Bedarf der Bevölkerung ver
wendet oder verkauft werden. Die vorhandenen Be
stände sind anzumelden.

Italien.'

Durch zwei Verordnungen des Korporationsministers 
vom 20. 11. 1941 sind Fahrrad- und Autobereifungen der 
Bewirtschaftung unterworfen worden. Die an den Handel 
gelieferten Mengen müssen angemeldet werden. Im 
Einzelhandel dürfen Bereifungen nur gegen Ablieferung 
von gebrauchten Reifen abgegeben werden. Die ge
brauchten Reifen sind an das Gummisammelzentrum 
abzuliefern, das sie an Firmen, die Gummi regenerieren, 
verteilt.

Verein igte Staaten von N o rd am erik a .

Drastische Bewirtschaftungsmaßnahmen sind mit dem 
Kriegseintritt der Vereinigten Staaten in erster Linie 
auf dem Gebiet der Kautschuk- und Zinnversorgung ge
troffen worden, also den Rohstoffen, die durch die erfolg
reiche japanische Kriegführung in Südostasien bereits am 
stärksten in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Zu
nächst wurde die Kautschukwarenindustrie angewiesen, 
alle auf Lager befindlichen Kautschukwaren zurückzu
halten; ein Äblieferungsverbot an den Handel wurde in 
Kraft gesetzt. Mit Wirkung vom 4. 1. 1942 soll der ge
samte Zivilverbrauch von Kautschukwaren einschließlich 
Kraftwagenbereifungen um 80% gekürzt werden; der Ver
kauf von Kraftwagenbereifungen an zivile Verbraucher 
ist gleichzeitig einer scharfen Bewirtschaftung unter
worfen worden. Zur Einsparung von Zinn wurde eine 
Verordnung erlassen, wonach der Verbrauch dieses Me- 
talles bei der Herstellung von 29 Waren im ersten 
Vierteljahr 1942 auf 50% der bisher verarbeiteten Menge 
herabgesetzt wird; mit Wirkung vom April dieses Jahres 
wird die Verwendung von Zinn für diese Waren gänzlich 
untersagt.

Durch eine Anordnung des Prioritätsamtes vom 
17. 11. 1941 ist der Verbrauch von Chlor durch die 
Papierindustrie einer starken Kürzung unterworfen wor
den; Pressemeldungen zufolge rechnet man, daß durch 
diese Maßnahme 60 000 t Chlor jährlich eingespart wer
den können, was etwa der Hälfte des gesamten Chlor

verbrauchs der Papierindustrie entspricht. Praktisch 
werden alle Papiersorten durch die Verordnung betroffen, 
mit Ausnahme von Zeitungsdruckpapier, für dessen Her
stellung Chlor nicht verwandt wird. Die Verwendung 
von Chlor wird ganz untersagt für die Herstellung von 
Papiersäcken und zahlreichen Spezialpapieren, Die Ver
ordnung findet keine Anwendung auf früher angelegte 
Vorräte, bezieht dagegen auch diejenigen Papierprodu
zenten ein, die selbst Chlor herstellen.

Zu den ersten Waren, bei denen das Prioritätssystem 
durch ein unmittelbares Zuteilungsverfahren an die 
einzelnen Verbraucher abgelöst worden ist, gehört 
Kotalt, das mit Wirkung vom 4, 11. 1941 einer straffen 
Bewirtschaftung unterworfen wurde. Die Maßnahme wird 
damit begründet, daß die Kobalterzeugung der Ver
einigten Staaten bisher fast ausschließlich auf der Grund
lage von afrikanischen Erzen erfolgte; in den eigenen 
Grenzen würden Kobalterze nur in geringen Mengen als 
Nebenprodukt in einem Eisenerzrevier von Pennsylvania 
gewonnen, während die canadische Erzeugung ganz für 
canadische und britische Rüstungszwecke in Anspruch 
genommen würde. Die Anordnung des Prioritätsamtes 
beschränkt die Lieferung von Kobalt für metallurgische 
Zwecke auf bestimmte durch das Amt festgestellte 
Zwecke; die Anforderungen und Zuteilungen erfolgen in 
monatlichen Abständen. Lieferungen von Kobaltverbin
dungen für andere als metallurgische Zwecke werden auf 
90% der durch den e’nzelnen Verarbeiter oder Händler 
im ersten Halbjahr 1941 gelieferten Mengen begrenzt.

Mit Wirkung vom 1. 12. 1941 wurde auch Phenol 
einem straffen Zuteilungsverfahren unterstellt. Danach 
darf die Lieferung von Phenol nur noch auf besondere 
Anweisungen des Prioritätsamts erfolgen, die in monat
lichen Abständen erteilt werden. Wie aus einem Kom
mentar dieser Behörde hervorgeht, sei diese Maßnahme 
durch die wachsende Phenolknappheit verursacht wor
den, die durch den steigenden Phenolverbrauch für 
plastische Massen in der Flugzeugindustrie und große 
Lieferungsansprüche aus dem Ausland ausgelöst worden 
sei. Die im Bau befindlichen Phenolanlagen könnten 
frühestens nach Ablauf mehrerer Monate in Betrieb ge
nommen -werden.

Schließlich hat das Office of Production Management 
am 12. 11. 1941 eine Bekanntmachung erlassen, durch die 
die bisher schon in Kraft befindlichen Bewirtschaftungs
maßnahmen für Methanol weiter verschärft werden.

Laut' Ankündigung der Exportkontröllbehörde dürfen 
mit Wirkung vom 20. 11. 1941 folgende Waren unter einer 
Generallizenz nur noch nach Canada, Großbritannien, 
Nordirland, Neufundland, Island und den Philippinen 
ausgeführt werden;

Allylalkohol, Allylchlorid, Celluloseacetat, Kobalt- 
naphthenat, Dipenten, Aethylalkohol, Aethylendichlorid, 
Aethylenglykol, Aethvläther, Aethylenglykolmonoäthyl- 
äther, Aethyllactat, Harzester, Isopropvlacetat, Isopro
pylalkohol, Latex, Bleinaphthenat, Magnesiumsilicat, 
Nicotinsulfat (40%), Paraformaldehyd, Phosphoroxy- 
chlorid, Propylenglykol, Natriummetasilicat, Natrium- 
trisilicat, Kunstharze auf der Grundlage von Teersäuren, 
Toluidin, Trichloräthylen, Triäthylamin, Vinylharze, 
tierische Leime, Terpentinöl, Eisenammonoxalat, Kälte
mittel mit Ausnahme von Ammoniak, Eisenblau, Glykol- 
sebacat, Gerbextrakte.

Eine weitere Verschärfung der Ausluhrkontrolle ist 
durch eine Verfügung des Economic Defense Board vom 
20. 10. 1941 in Kraft gesetzt worden, wonach die Aus
fuhrfirma dem Board vor der Ausfuhr bestimmter Er
zeugnisse ein Affidavit beizubringen hat. das neben dem 
Bestimmungszweck der für die Ausfuhr bestimmten 
Waren sämtliche von der gleichen Firma vorgenommenen 
Verschiffungen in dem fraglichen Produkt seit dem 1. 1.
1937 enthält. Außerdem muß die Firma eine beglaubigte 
Abschrift der Rechnung vorlegen. Bei den von dieser 
Anordnung betroffenen Waren handelt es sich um Aconit- 
blätter und -wurzeln, Atropin, Belladonna, Digitalis, 
Klauenfettöl, Quecksilber, Glimmer, Radium, Uranium.

D'r von dem Präsidenten am 17. 7. 1941 veröffent
lichte Schwarze Liste iberoamerikanischer Firmen wurde 
am 10. 11. 1941 zum drittenmal ergänzt. 519 Firmen wur
den neu auf die Liste gesetzt; 59 wurden gestrichen. In 
der ersten Liste waren mehr als 1800 Firmen aufge
führt worden. (96)
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RUNDSCHAU DES DEVISENRECHTS.
Vorlage von Transportkosten und Versicherungsprämien.

Zur Vereinfachung der Devisenbewirtschaftung wird in 
Abweichung von den grundsätzlichen Bestimmungen des deut
schen Devisengesetzes mit RE 91/41 mitgeteilt, daß zur Be
zahlung von Transportkosten sowie Transport- und Kriegs
versicherungsprämien an inländische Versicherungsfirmen in 
'Ml für Rechnung ausländischer Abnehmer eine Genehmigung 
nicht mehr erforderlich ist, wenn im Warenverkehr Ausführer 
und Transithändler für ihre ausländischen Abnehmer in sol
chen Fällen kurzfristig in Vorlage treten, sofern die für die 
ausländischen Abnehmer verauslagten Beträge der Waren
rechnung zugesetzt werden und der Gesamtbetrag mit Ex
portvalutaerklärung I der Reichsmark gemeldet wird. Der 
Eingang des Gesamtrechnungsbetrages (also einschlicßlidi der» 
verauslagten Versicherungsprämien usw.) kann ebenfalls in 
einer Summe rhit Exportvalutaerklärung II gemeldet wer
den, ohne daß es einer Aufgliederung nach Warenforderung 
und den für Versicherungsprämien usw. verauslagten Beträ
gen bedarf. Sind die Transportkosten, Versicherungsprämien 
usw. nicht im Gesamtbetrag der Warenrechnung enthalten 
und dementsprechend auch nicht mit Exportvalutaerklärung I 
gemeldet worden, so sind die neben der Warenforderung ent
standenen Forderungen gegenüber den ausländischen Abneh
mern nach den allgemeinen Vorsdiriften über die Anbietung 
der zuständigen Reichsbank zu melden. ("')
Devisen- und Zahlungsmittelbestimmungen mit dem Ausland 
für Wehrmachtsangehörige und ihnen gleichgestellte Z ivil
personen.

Mit RE 96, 97 und 98/41 sind Bestimmungen über die 
Bereitstellung von Devisen an Angehörige der deutschen 
Wehrmacht und gleichgestellter Zivilpersonen im Ausland zur 
Bestreitung persönlicher Ausgaben sowie über die Aus- und 
Einfuhr von Zahlungsmitteln durch solche Personen bekannt
gegeben worden. RE 96/41 enthält auch Bestimmungen über 
die Abgabe von Devisen an Angehörige von inländischen 
Firmen, die im Ausland im Auftrag der Wehrmacht Aufträge 
durchzuführen haben. (27)

l Überweisung von Kapitalerträgnissen an die 
Konversionskasse.

Bei der Einzahlung von transferbegünstigten Erträgnissen 
aus Anteilen an Kapitalgesellschaften bei der Konversions
kasse für deutsche Auslandsschulden zugunsten von Personen, 
die in Belgien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
oder der Schweiz ansässig sind, ist nach RE 95/41 neuerdings 
jeweils anzugeben, ob das Kapital der Gesellschaft auf Grund 
der Dividendenabgabeverordnung im Wege der Kapitalberich
tigung erhöht worden ist oder nicht. (26)

Zahlungsverkehr mit Kroatien.
Mit Abschluß des deutsch-kroatischen Handelsvertrages 

vom 5. 11. 1941 sind das Elsaß, Lothringen und Luxemburg 
in den Zahlungsverkehr mit dem Deutsdien Reich eingeschlos
sen worden. Die ehemals jugoslawischen Gebiete von Unter- 
steiermark und Kärnten wurden ab 1. 12. 1941 ebenfalls in 
den Zahlungsverkehr mit Deutschland einbezogen, wodurch 
der sogenannte kleine Clearingverkehr mit der Untersteier
mark in Fortfall gekommen ist. Die zugunsten kroatisdier 
Ausführer eröffneten Reichsmark-Akkreditive sind erst zu 
dem Zeitpunkt der Durdiführung des zugrunde liegenden 
Geschäfts in Kuna umzuwandeln. (108)

Reiseverkehr mit K oatien.
Das Reiseverkehrsabkommen mit Kroatien kann nadi 

Runderlaß 94 41 auch für Geschäftsreisen in Anspruch ge
nommen werden. Der Höchstbetrag, der ohne Genehmigung 
für die Person und den Kalendermonat über die jeweils gel
tende deutsdie Reisefreigrenze hinaus erworben und nach 
Kroatien verbracht werden kann, ist auf 400 M l festgesetzt. 
Neben dem Mitteleuropäischen Reisebüro und seinen Ver
tretungen im Deutsdien Reich und dem Kroatisdien Reisebüro 
in Berlin können auch Devisenbanken, die hierzu eine ent- 
sprediende allgemeine Genehmigung der Devisenstellen Ber
lin oder Wien erhalten haben oder noch erhalten werden, 
Reisekreditbriefe, Reiseschecks und Akkreditive ausstellen 
oder eröffnen. Bei Geschäftsreisen erfolgt die Auszahlung in 
Kroatien nicht in bestimmten Raten, wie dies im nicht- 
geschäftlidien Reiseverkehr der Fall ist. Die Ausgabestellen 
sind angewiesen worden, bei den Reisczahlungsmitteln für 
Geschäftsreisen einen Vermerk (Stempel) „Gesdiäftsreise“ an
zubringen. (70)

Zahlungsmittel für die besetzten Ostgebiete.
Für Geschäftsreisen und nicht geschäftliche Reisen nach 

den besetzten Ostgebieten (einschl. der Rcichskommissariate 
Ostland und Ukraine) sind nadi RE 99/41 im Rahmen der für 
den Reiseverkehr geltenden allgemeinen deviscnrechtlichen Be
stimmungen Genehmigungen zum Erwerb und zur Ausfuhr 
von Rubel-Noten oder von Reichskreditkassenscheinen zu er
teilen. (28)

Transithandelsgeschäfte mH Verrechnungsländern.
In Ergänzung der bisherigen Vorschriften (1941, S. 33 und 

579) wird mit Runderlaß 89.41 angeordnet, daß Transit- 
handelsgcsdiäftc im Verrechnungswege auch im Verkehr 
zwischen der Türkei und allen Ländern, mit denen deutscher
seits Verredinungsabkommen bestehen, genehmigt werden 
können.

HANDELSPOLITISCHE RUNDSCHAU.
INLAND.

V erlängerung des deutsch-dänischen W aren 
verkehrsabkom m ens.

Das deutsch-dänische Abkommen über den gegen
seitigen Warenverkehr vom 1. 3. 1934 und 24. 1. 1935 
(vgl. „Chem. Ind. N" 1934 S. 186 und 1935 S. 85) ist laut 
Bekanntmachung im „Reichsgesetzblatt 11“ vom 7. 1. 1942 
■bis zum 31. 1>2, 1942 verlängert worden. (109)

Frankreich. AUSLAND.

Vorübergehende Zollbefreiung. Durch eine im „Journ, 
Off." vom 19. 12. veröffentlichte Verordnung sind die Zölle 
für folgende Waren vom Tag der Veröffentlichung an für
6 Monate aufgehoben worden (Zollpos. in Klammern, 
Warenbezeichnung stichwortartig):

Ammonsulfat, nicht für die Landwirtschaft bestimmt (019), Cal- 
ciumphosphatc, pharmaz. (066), Giycerophosphorsäure und G lycero- 
phosphate (067), Kunstseidegarn (381 bis A  1— 10) sowie A b fä lle  und 
Fasern von künstlicher Seide (381 bis B 1— 14).

Für die Erzeugnisse der Pos. 381 bis A  und B in Aufmachungen 
für den Kieinverkauf werden nur noch die für solche Aufmachungen 
vorgesehenen Zuschlagszolle erhoben. Der Zuschlag für einfache 
Kunstseidegarne roh oder gcbleicht, geschlichtet, kommt gleichfalls 
nicht mehr zur Berechnung. (29)

Vorschriften für die Ausfuhr. Unter Aufhebung der 
bisherigen Bestimmungen wird durch eine am 29. 11. ver
öffentlichte Verordnung bestimmt, daß bei der Ausfuhr 
nach Bulgarien, Rumänien, der Türkei, Kroatien und 
Serbien sowie nach Spanien, Portugal und Irland den 
Anträgen auf Ausfuhrgenehmigung für Waren mit Ur
sprung oder Herkunft aus Frankreich und seinen Be
sitzungen eine Verpflichtungserklärung des Empfängers 
beigefügt werden muß, daß die Waren aus dem Land 
nicht wieder ausgeführt werden. Die Erklärung muß vom 
Empfänger unterschrieben und von den französischen 
Konsulaten in den in Frage kommenden Ländern beglau
bigt sein. Die Beglaubigung erfolgt unentgeltlich. Nicht 
erforderlich ist die Verpflichtungserklärung bei der Aus
fuhr folgender Waren (franz. Zollpos. in Klammern; Pos. 
Bezeichnung stichwortartig):

Stickstoffhaltige organische Dünger (39), Beinschwarz (41), Flüch
tige Oele (112,1— 8J. Santalol (112,11), Safrol (112,13), Rcsinoide, 
Eugenol, Isosafrol, Terpenkohlenwasserstoffe (112,14), T eer (115 bis), 
Harzöl (115 ter), künstl. Dolom it (179 t A  5), Ammoniakwasser von der 
Gasreinigung (013 bis), Antimonlaktat (090), E isenoxyde, künstliche 
(0130 5 u. 6), 'Eisenoxvde, alkalisiert, für Gasreinigung (0130,7), 
Magnesiumcitrat (0138), Quecksilbersulfid, künstlich in Stücken und 
Pulver (0145.2 und 3), Kaliumcarbonat (0157), Zinkoxyd (0175), M ilch- 
säuro (0222) Laktate (0223—0226), Resorcin {0268 terl, Benzoesäure
anhydrid f0297), Pflanzenschutzmittel, nicht auf Kupferbasis (0381 quin- 
quies), Cochenille (283), Indigo, natürlich (286), Indigo-W aid usw. 
(287), Farben, mit Oel angerieoen (308), Farben für die Kunst- oder 
Dekorationsmalerei (308 bis und 308 ter), Keramische Farben (308 qua-
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ler), Farben in Teigform , mit Wasser oder Leim  zubereitet usw.' (309), 
Farben, n. b. g. (310), Dextrin und ähnliche Erzeugnisse (319 ter), S iegel
lack (320), Wachs für zahnärztliche Zwecke (320 bis), Modellwachs 
(320 ter), Wachswaren, mit Ausnahme von Kerzen (322 B), Schuh
pflegem ittel (330), sogenannte chemische Spezialpapiere (461 ter). (30)

Neue Luxussteuer. Die französische Regierung hat 
die Einführung einer Luxussteuer in Höhe von 20% für 
ausgesprochene Luxusartikel zugunsten des nationalen 
Hilfswerks beschlossen. Auf dem Gebiet der Körper
pflegemittel will man Seifen, Zahnseifen und gewöhnliches 
Kölnisch Wasser steuerfrei lassen, dagegen sollen Spe- 
zialparfüme und -Schönheitsmittel besteuert werden. (0-1)

Belgien.
Erweiterte Meldepflicht für chemische Erzeugnisse. 

Durch Verordnung des Leiters der Warenstelle Chemie 
ist die Meldepflicht auf die nachstehenden Erzeugnisse 
ausgedehnt worden:

Graphite jeder A rt, Wasserglas, Kupferoxychlorid, Perchlor- 
äthylen, Dichloräthan, Methylen, Fuselöl, Isobutylalkohol, Prooyl-
alkohol, Isopropylalkohol, Aethylglykol, M ethylglykol, Butylglykol, 
Frostschutzmittel auf Glykolbasis, Graukalk, Aethylacetat, Methyl-
acetat, Propylacetat, Isopropylacetat, Butylacetat, Amylacetat, 
Kopalester, Kolophoniumester, Kunstharze auf Phenol-, Kresol- und 
Harnstoffbasis, Medizinalpflanzen: Baldrianwurzeln, Eibischwurzeln,
Angelikawurzeln, Klettenwurzeln, Kamillenblüten, w ilde M alven
blüten, Eibischblüten, Stockmalvenblüten, Angelikasamen. (101)

Schweiz.
Neues Handelsabkommen mit Finnland. Am 12. 12.

1941 wurde in Bern ein Handelsabkommen mit Finnland 
unterzeichnet, das für ein Jahr Gültigkeit hat. Die 
schweizerische Ausfuhr nach Finnland wird auf 5,5 Mill. 
Fr. begrenzt und betrifft u. a. hauptsächlich Chemikalien, 
während andererseits Finnland Erzeugnisse der Holz
wirtschaft im gleichen Wert liefern wird. (74)

Dänemark.
Zugelassene Arzneimittel. Laut „Archiv for Phar- 

maci og Chemi" sind folgende Spezialitäten von der 
Gesundheitsverwaltung zum Verkehr zugelassen worden: 

Ephynal (Ampullen), Roche; IDO-Tran Pillen , Ferrosan; Perem i- 
sln pro injectione (Ampullen); Heyden; Varex (Ampullen), Roche; 
Xantoscabin (Salbe), Leo ; Echinacin (Ampullen, Tabletten), Madaus; 
Plenosol (Ampullen), Madaus, Siran Tröpfchen (Flaschen), Tcmmler- 
W erke; Suppletan-Salbc (Tuben), Boehringer; Aleudrin (Flaschen), 
Boehringer; Arsfenoxyd (Ampullen), Ferrosan; Chemosept-Supposito- 
rlen, Ferrosan; Cibazol-Suppositorien, Ciba; Lucamid (Ampullen, T a 
bletten), Lundbeck; Narcodorm (Ampullen), Lundbeck; Propynalin 
(Flaschen), Ferrosan; Salazopyrin (Tabletten), Pharmacia; Sulfapyridin 
„Homburg“  pro injectione (Ampullen), Homburg; Sulfatiazol solutum 
(Ampullen), Leo; Syntex-Acetat (Ampullen), Pharmacia; Unden- 
Lebertran ad usum veterinarlum, Bayer; Chemosept-Salbe, Ferrosan; 
Cibazol-S&lbe, Ciba; Cibazol-Streupulver, Ciba; Lucosil-Puder, Lund
beck; Lucosil-Puder fortior, Lundbeck; Lucosil-Salbe, Lundbeck; Luco- 
sil-Salbe fortior, Lundbeck.

Mit Ausnahme von Ephynal (Ampullen), Roche, IDO- 
Tran-Pillen, Ferrosan, Peremisin pro injectione (Am
pullen), Heyden, Varex (Ampullen), Roche und Xantos
cabin (Salbe), Leo, besteht für sämtliche hier aufgezählten 
Spezialitäten Rezeptzwang. Ferner ist Rezeptzwang für 
Chemosept-Streupulver (s. S. 530) eingeführt worden. 
Außerdem hat die Gesundheitsverwaltung zugelassen, daß 
die Zusammensetzung der Präparate Brandrethspillen, 
Efcotin, Perandren-Salbe und Mel IDO Chinae abge
ändert wird. (77)

Schweden.
Zollabfertigung von Trockenhefe. Bei der Einfuhr 

war eine als „Vitaminhefe" benannte Ware nach Pos. 123 
(Malzzucker, ebenso Kindermehl und anderes Kraftmehl, 
dickflüssiges Malzextrakt und andere Nährpräparate, 
n. b. g.; Zollsatz: 40 Kr. je 100 kg) verzollt worden, wäh
rend der Wareninhaber Abfertigung nach Pos. 135 (Hefe, 
Zollsatz: 20 Kr. je 100 kg) beantragt hatte. In einem ein
geforderten Gutachten macht das Chemische Industrie
kontor Schwedens erneut auf die unglückliche Verkür
zung der früheren Rubrik „Hefe, jeder Art" in „Hefe" 
in dem jetzt geltenden Zolltarif aufmerksam, was zu 
Auslegungsschwierigkeiten geführt hat. Wie das Kontor 
festgestellt hat, ist es nämlich durch chemische Analyse 
und andere Untersuchungsmethoden nicht möglich, für 
Nährzwecke vorgesehene Präparate mit Sicherheit von 
anderen Trockenhefepräparaten, die von Bitterstoffen 
befreit, aber nicht mit fremden Stoffen versetzt worden 
sind, zu unterscheiden. Nach Ansicht des Kontors sollten

deshalb alle Trockenhefepräparate, die nicht mit fremden 
Stoffen versetzt und keine andere Behandlung als Reini
gung von Bitterstoffen und ähnl. unterworfen worden 
sind, als Hefe nach Pos. 135 (Zollsatz: 20 Kr. je 100 kg) 
abgefertigt werden. Eine andere Tarifierung müßte für die 
Zollbehörde zu unhaltbaren Konsequenzen führen. Würde 
die Tarifierung nach dem Gehalt an toten oder lebenden 
Hefezellen erfolgen, könnte u, a. sogenannte Futterhefe 
niemals als Hefe verzollt werden. Solche für Tiere vor
gesehene Futterhefe könnte auch nicht analytisch von 
solchen Waren unterschieden werden, die als Nährprä
parate für Menschen vorgesehen sind. (34)

Zolltarifentscheidungen. Die folgenden Erzeugnisse 
sind nach den genanten Zolltarifpositionen abzufertigen 
(in Klammern Zollsätze in Kr. je 100 kg, soweit nicht 
anders angegeben):

,,Densodrin N H “ , ein Kunstharz in gelbbraunen, spröden, harz
artigen Stücken, gelöst in Benzin, zum Appretieren  von Leder: 103 
(frei). —  ,,Rohagit“ , ,,Plexigum M “  und ,,Plexigum M  265“ , weißes, 
kristallines Pulver, bestehend aus einem Kunstharz, für die Lackindu
strie: 103 (frei). —  G lycerinersatz ( , .G lycerin-Ersatz H B " ),  klare, 
farblose Flüssigkeit, eine wässerige Lösung von Rohrzucker und 
Magnesiumchlorid: 120 (10); die Abfertigung nach Pos. 223 (15% v. W .) 
war in Erwägung gezogen. — Kakaoersatz, hellbraunes Pu lver, be
stehend aus feinvermahltcn Kakaoschalen mit Zusatz von Vanilin und 
einer geringen Menge Mehl: 127 (45). —  Härtpaste „L ek on a “ , schwarze 
Masse, bestehend aus Bariumcarbonat, Steinkohlenpulver, Sand, 
Kochsalz und Wasser: 203 Mirei). —  Bremsflüssigkeit („G enuine A te  
Lockheed Blue Hydraulic Brake Flu id“ ), blaugefärbte Flüssigkeit, 
bestehend aus Glykoläthern und einer geringen M enge fetten Oelcs: 
215 (30). —  „Im m o iil“ , klare, farblose Flüssigkeit, bestehend aus einer 
wässerigen Lösung von Aluminiumphosphat und -chlorid und Natrium
phosphat und -chlorid, zur Behandlung von lichten Geweben zur V e r
hinderung einer Verschiebung der Fäoen: 223 (15% v. W .). — Kohlen- 
säurebad, bestehend aus einem in Papierbeuteln von etwa 1,4 kg In
halt verpackten, weißen Pu lver von Natriumcarbonat und Saponin 
oder ähnl. sowie aus in einem besonderen, kleineren Beutel v e r 
packten Stücken von Natriumsulfat, zum Vermischen bei der V erw en 
dung: 223 (15% v. W .); bei der Einfuhr war Verzollung nach Pos. 262 
(500) erfolgt. —  Medizinisches Schaumbad („Schaum-Packung'*), w ei
ßes Pulver, bestehend aus Natriumcarbonat, Aluminiumsulfat und 
Saponin, eingeführt in Papierbeuteln von 1 kg: 223 (15% v. W .); bei 
der Einfuhr war Verzollung nach Pos. 262 (500) erfolgt. —  Kohlen
säuretabletten („O ptim ax-Kohlensäure-Tabletten“ ), hellrote, parfü
mierte Tabletten, hauptsächlich aus Natriumbicarbonat, Weinsäure und 
Riechstoff bestenend, nach dem Lösen in W asser zum Spülen der 
Zähne mittels eines besonderen Apparates vorgesehen: 262 (500 zuzüg
lich Luxussteuer von 20% v. W .). —  „Solidogen  BSE“ , rotbraune Flüs
sigkeit, bestehend aus einer wässerigen Lösung eines stickstoffhaltigen, 
fettartigen Produktes sowie aus Natriumfettalkoholsulfonat und L ö 
sungsmittel, zur Verwendung beim Färben von Geweben zwecks E r
zielung von W asserbeständigkeit bei der Farbe: 269 (5). —  „Densodrin 
N W “ , ein gelbes, zähflüssiges Kunstharzerzeugnis, versetzt mit Ben
zin zur Verwendung beim Appretieren  von Leder vorgesehen: 269 (5).
—  „T ito n  F. L .“  (,,Gerbstoff-Fixierungsm ittel für lohgare L ed er“ ), gelbe, 
wasserlösliche Flüssigkeit, ein Eiweißprodukt darstellend, mit gutem 
Leimvermögen: 279 bzw. 280 (20 bzw. 100). —  Generatorgasholz, 
imprägniert mit M ineralöl: 337 (fre i); d ie Abfertigung nach Pos. 170 
(frei) war \ in Erwägung gezogen. —  „Ip orka  Schaumisolierstolf“ , 
weiße, poröse Isoliermasse, bestehend aus einem unlöslichen (gehär
teten) Harnstofformaldehydprodukt: 1153 (15% v. W .); die Abfertigung 
nach Pos. 1110,3 (15% v.^W.) w ar in Erwägung gezogen. — W asser
reinigungsmittel „O rganolit“ , kleine, schwarze, gleichmäßige Körner 
aus einem Phenol-Kondensationsprodukt: 1153 (15% v. W .). (48)

Finnland.
Zolltarifänderungen. Mit der Kriegserklärung Groß

britanniens an Finnland ist auch der finnisch-englische 
Handelsvertrag außer Kraft getreten. Damit sind die 
Vertragszölle ungültig geworden und verschiedene Zoll
änderungen eingetreten. Nachstehend geben wir die 
hiervon betroffenen, die chemische Industrie inter
essierenden Positionen wieder (in den angegebenen Zoll
sätzen ist bereits der 50%ige Zollzuschlag enthalten):

Zollsatz in
Pos. Warenbezeichnung Fmk. je kg

aus 25—029 Farberde, unverarbeitet (k g )1) .................... frei
(unverändert)

27—010 Kreosot und Kreosotöl aus Steinkohlen
teer ( k g ) ...........................................................  frei

(unverändert)
28—041 Natriumsulfat (Glaubersalz ( k g ) ....................  frei

• _  (unverändert)
28— 060 Chlorkalk fkg) .................................................. frei

(unverändert)
29—002*5) Andere photographische F ilm e als Rönt

genfilme, unentwickelt (p .)3) .....................  37,50
Erhöhter Zoll (p.) .....................................  150,—

29—009* Photographische Papiere, Pappe und K ar
ten, auch bedruckt ( p . ) .................................  4,50

Erhöhter Zoll ( p . ) ......................................... 13,50
30—034* Oellacke ( p . ) .....................................................  3,—

Erhöhter Zoll (p.) .....................................  12,—
39—010 Platten, Scheiben, Matten, Streifen sowie

Packungs- und Dichtungsmaterial aus vu l
kanisiertem Kautschuk; andere als Metall,
Textilsto ff oder -wäre, Asbest oder ande
ren mineralischen Stoff enthaltend (p.) . . 7,50
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Zollsatz in
Pos. Warenbezeichnung Fmk. je kg
39—012* Schläuche und Röhren aus Kautschuk,

auch Textilw are, sogar als Hauptstoff, oder 
M etall enthaltend, auch in abgepaßten Län
gen ( p . ) ............................................................... 7,50

Erhöhter Zoll (p.) .....................................  15,—
39—*015* Packungen und Dichtungen, andere als M e

tall, Äsbest oder Tex tils to ff oder -wäre
enthaltend ( p . ) ................................................ 7,50

39—020 Luftschläuche für Krafträder ( p . ) ..............  18,—
(unverändert)

39—021 Luftschläuche für Fahrräder ( p . ) ..............  12,—
39— 024 Decken für K rafträder ( p . ) .........................  18,—

(unverändert)
39—025 Decken für Fahrräder ( p . ) .........................  12,—
39— 027“ Fahrrad- und Kraftradteile aus W eich 

kautschuk, n. b. g „  auch anderen S toff ent
haltend, sowie T e ile  zu deren Bereifung (p.) 6,—

Erhöhter Zo ll (p.) . .................................. 12,—
44— 014* Pauspaoier; Stencilpapier, abfärbend (p.) . 18,—

Erhöhter Zo ll ( p . ) ................................. ...  72,—
Linoleum, Linkrusta u. a. ähnliche Erzeug
nisse:

50—033* A u f G ewebe oder F ilz  hergestellt (p.) . . 1,20
Erhöhter Zo ll (p.) .....................................  3,60

50— 034* A u f Pappe oder Papier oder ohne Unter
lage hergestellt (p.) .....................................  1,20

■_______ Erhöhter Zo ll ( p . ) .....................................  3,60

*) Mengenbezeichnung in Klammern (kg) gibt an, daß die Fest
stellung der Warenmenge für statistische Zwecke erforderlich ist.

*) Tü r die mit einem Stern versehenen Positionen kann die R e 
gierung den Grundzoll auf den vierfachen Betrag erhöhen.

*) Das Zeichen (pJ bedeutet, daß bei der Verzollung die innere 
Umschließung, w ie Etui, Schachtel, Futteral, Flasche, Kanister, 
Büchse, Tuben, M etallfo lien , Gewebe, Papier und Pappe, zu dem 
zollpflichtigen Gewicht der W are zu zählen ist. Ist die innere Um
schließung mehrfach, w ird alles einschl. des darin befindlichen V er
packungsmaterials zu dem zollp flichtigen Gewicht gezählt. Dies gilt 
auch für Zwischenlagen, Einlagescheiben und andere Elinlagen. (38)

Handelsabkommen mit Dänemark. Am 23. 12. 1941 
wurde ein Abkommen über den finnisch-dänischen 
Warenaustausch im ersten Halbjahr 1942 unterzeichnet. 
Danach wird Finnland von Dänemark Waren im Werte 
von 30 Mill. Kr., darunter Zucker, Nahrungsmittel, 
Blutalbumin, Casein, Insulin, feuerfesten Ton, Maschinen, 
Radioapparate und andere Industrieerzeugnisse beziehen 
sowie dorthin Waren für 20 Mill. Kr., hauptsächlich 
Sperrholz, Holzfiberplatten, Porzellan, Steingut und Me
talle, liefern. (36)

Wirtschaftsabkommen mit Bulgarien. In einem Ab
kommen, das vom 1. 11. 1941 bis zum 31. 10. 1942 in 
Kraft ist, wird ein Warenaustausch zwischen den beiden 
Ländern in beiden Richtungen von 42 Mill. Fmk. vor
gesehen. Finnland soll Bulgarien u. a. Holzrollen, Sulfat
cellulose (7000 t), Papiersäcke, Zigarettenpapier, Separa
toren, Buttermaschinen, Schlösser und Schleifsteine 
liefern und von dort aus vor allem Blättertabak, ferner 
Knochenmehl (1 Mill. Fmk.) u. a. m. beziehen. (32)

Entwurf eines Normungsgesetzes. Nach einer Mel
dung aus Helsinki wurde vom Handels- und Industrie
ministerium ein neuer Gesetzentwurf ausgearbeitet, der 
die Zwangsdurchführung von Normenbestimmungen bei 
allgemein wichtigen Erzeugungsgütern und bei Erzeug
nissen der Wehrwirtschaft vorsieht. Die Anwendung der 
Normenbestimmungen, die schon seit 1924 bestehen, 
waren bisher in Finnland freiwillig. (84)

Bulgarien.
Zolltarifentscheidungen. Im Statistischen Monats

bericht des Finanzministeriums sind folgende Zolltarif
entscheidungen veröffentlicht (Zölle in Lewa je 100 kgj:

Ferrum sesquichloratum (Ferrichlorid), in technischer Reinheit, 
nicht der offiziellen  Apothekenordnung entsprechend, nach Pos. 194 
(chcmischo Verbindungen, n. b. g., mit Ausschluß solcher für medi
zinische Zw ecke); 40. —  Ionen, ein aromatisches Erzeugnis, das unter

der Bezeichnung ..Irison A lph a" eingeführt werden kann, nach 
Pos. 174 b (Aetherische Ocle, künstl. R iechstoffe); 500.̂  — Glu-uhu-lix, 
ein K lebstoff, der durch Lösung von Nitrocellulose ‘ in Aceton und 
A lkylestern  entsteht, und Cohesan H, ein K lebstoff aus in Aceton 
und chlorierten Kohlenwasserstoffen gelöster Nitrocellulose, in me
tallischen Tuben zu je 100 g Inhalt, nach Pos. 165a (K lebem ittel in 
Tuben, Fläschchen und anderen Behältnissen mit einem Inhalt von 
weniger als 0,5 kg); 60. Bei der Einfuhr in größeren Gefäßen wird 
dieser K lebstoff als konzentrierter Lack nach Pos. 183 (Lacke und 
Polituren) mit 120, 160 oder 200 Lewa verzollt. —  Igepal, ein che
misch-technisches Präparat (H ilfsm ittel für die Textilindustrie) in 
nicht umflochtenen Glasbehältern, die in Körben aus Holzstäben ver
packt sind, wird nach dem legalen Nettogew icht verzollt, bei Tara 
4%, w eil die äußere Verpackung ein Korb ist. —* Luresin P. T . f ein 
Austauschleimstoff für die Papierindustrie, nach Pos. 195c (andere ge
werbliche Chemikalien unbestimmter Zusammensetzung); 35. —  Ton 
erdehydrat, aus einem Gemisch von Aluminiumhydrat und basischem 
Alurainiumsulfat bestehend, nach Pos. 194 (s. o .); 40. —  Glasso 
M ischemaillelack, ein Essenzlack, Deckfarbe, aus organischer Farbe, 
N itrocellulose und Lösungsmitteln (Aceton, Toluol und aromatischen 
Estern) nach Pos. 183b (Essenzhaltige Lacke und Polituren); 160. —■ 
Karton-Vulkanliber, mit gepreßten Mustern und lackiert, nach Posi
tion 292f (Glanzpappe, lackiert, bronziert, durch Pressen oder Aus
schneiden usw. verziert); 50. —  Eukanollarbe in Pulverform, aus M i
neralfarbe (Eisenoxyd), einer organischen Farbe, die mehr als 3% 
ausmacht, und Casein bestehend, Sudanrot B.B., Sudanschwarz R.T.E., 
Paste, Vulkandunkelblau L .F ., Paste sowie Ursolowfarben D, DG, DF 
und DB werden nicht mit einer Taxe auf Grund des Gesetzes zur Er
höhung der Staatseinnahmen belegt, w e il sic für die Textilfärberei un
geeignet sind. —  Ultraseptil, ein Heilm ittel in Tablettenform, von ie 
10 Stück in einer Glasröhre, wobei die Glasröhre in einer Kartonschacn- 
tel und diese wiederum in Zellglas verpackt ist, werden nach dem G e
wicht verzo llt, das sie nur mit der Glasröhre allein haben, da nur diese 
unmittelbar zur Verpackung dient. — Anodenbatterien, aus 12 Akku
mulatorenelementen bestehend, werden nach der Anmerkung zu 
Pos. 504 mit 30 Lewa je 100 kg verzo llt. —  Organische Farbe

S.evko-Farbe) in Pulverform , mit Zusatz von A lkalisu lfid, zum 
aarfärben, nach Pos, 180 (künstliche organische Farben, nicht zu- 

bereitet); 160. —  Oleum Laurl express (ausgepreßtes Lorbeerö l), das 
rund 3% ätherisches Oel enthält und ausschließlich in der Medizin 
Anwendung findet, nach Pos. 199 (Arzneim ittel, in der amtlichen Phar
makopoe vorgesehen, mit Ausschluß der im Tarif besonders genannten) 
60* —  Organische Pigmentfarbe für die Bleistiftindustrie aus rund 
20% organischer Farbe, die auf einem Mineral, hauptsächlich A lu- 
miniurasilikat, abgesetzt ist, nach Pos. 180 (s. o.), 160. (103)

Slowakei.
Umsatz- und Luxussteuer. Mit Wirkung vom 1. 1.

1942 ist die seinerzeit als Kriegssteuer eingeführte Um
satz- und Luxussteuer zu einer regelmäßigen Steuer um
gewandelt worden. Die bisherige Struktur der Steuer 
wird durch die neue Gesetzesvorlage nicht berührt. (58) 

Zollermäßigung für Natroncellulose. Der Einfuhrzoll 
auf Natroncellulose (Pos. 284 b 2) ist mit Gültigkeit bis 
zum 31. 12. 1942 auf 5 Ks. je 100 kg Bruttogewicht her
abgesetzt worden, vorausgesetzt, daß die Cellulose aus
schließlich zu Natronpapier verarbeitet wird. (86)

Griechenland.
Genehmigungen für die Einfuhr aus Deutschland. Zur

Erlangung von Einfuhrgenehmigungen für folgende Waren 
aus Deutschland und den von Deutschland besetzten Ge
bieten sind Anträge an die Rohstoffkommission zu richten 
(in Klammern die Positionen des griechischen Zolltarifs): 

Kartoffelm ehl (9 n); Dextrin (160 c 1); Oclsaaten und -früchte (16); 
Pflanzenwachs (18 b); Dammarharz, Sandarak, Kopalharz usw. (51 c); 
Asphalt (57 i 1—13); Pech, trocken oder flüssig (59 c); Säuren (159 aj; 
kaustische und kohlensaure A lkalien  (159 b); Sulfate, mit Ausnahme 
von Kupfersulfat (159 c); salpetersaure und salpetrigsaure Salze (159 d); 
Chlorate und Chloride (159 e); Aceton  (159 f 7); A ether und A lkohole 
(159 f); ätherische Ocle (163); pharmazeutische und chemische Pro 
dukte, Latex (159 g); Rohstoffe für künstliche Düngemittel (160 a 3); 
Kaliumsulfat und -chlorid (160 a 4); Casein (160 c 7); Farbhölzcr usw. 
(167 b— f, 1); Kienruß (167 h); M ineral- und Metallfarben (168); T e e r
farben, Schwefelfarben (169— 170); Baumrinden, Gerbstoffe (175 b, c ); 
Kautschuk und Guttapercha, mit Ausnahme von Isolier-Baumwollbän- 
dern usw. sowie Phenolformaldehydkunstharz (190); Soartogras, roh 
(204 a); Minenzundschnüre (271 d); Zellhorn usw. (293 e).

Für alle übrigen Waren sind Einfuhranträge an die 
Einfuhrkommission zu richten. (95)

RUNDSCHAU DER CHEMIEWIRTSCHAFT.
INLAND.

Preise für beschlagnahm te und neu verteilte  
Rohstoffe.

Im „Mitteilungsblatt des Reichskommissars für die 
Preisbildung" vom 15. 12. 1941 ist ein Erlaß des Preis
kommissars an die Wirtschaftsgruppe Chemische Industrie 
über Preise für beschlagnahmte und neu verteilte 
Rohstoffe veröffentlicht. Danach findet der Erlaß des 
Preiskommissars vom 12. 7. 1940 (vgl. „Chem. Ind. N." 1940 
S. 481) nicht nur auf die Rohstoffe des Bereichs der

Wirtschaftsgruppe Chemische Industrie, sondern auf alle 
Rohstoffe Anwendung. (®8)

Bewilligungspflicht für Herstellung und V erkauf  
von künstlichen Sirupen im  Protektorat.

Im „Amtsblatt des Protektorats Böhmen und Mäh
ren“ vom 6. 12. 1941 findet sich eine Kundmachung des 
Ministeriums für soziale und Gesundheitsverwaltung über 
die Bewilligung zur Herstellung und zum Verkauf von 
künstlichen Sirupen aus Essenzen und Pasten. Bewilli-
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gungen der genannten Art werden im wesentlichen unter 
folgenden Bedingungen erteilt:

1. A lle  in der Kundmachung aufgeführten künstlichen Sirupsorten 
müssen mindestens 65% Zucker (Saccharose) enthalten.

2. A lle  Sirupe mit Obstgeschmack müssen entweder mit Z itro
nen- oder W ein- oder Milchsäure oder mit deren Mischungen ange
säuert werden; der Inhalt des Säuregrades, als Zitronensäure aus- 
gedrückt, darf darin höchstens 2,5% erreichen. Es muß  ̂ zu ihnen so 
v ie l von Essenzen (Pasten) zugegeben werden, daß das im Verhältnis 
1 : 10 zubereitete Getränk die Eigenschaften der Limonade mit 
Obstgcruch und Geschmack nach dem bezeichneten Sirup hat.

3. Die Sirupe mit Rum- oder Punschgeschraack müssen mit den
selben Säurearten w ie die Sirupe mit Obstgeschmack gesäuert w er
den, höchstens jedoch mit soviel, daß ihr Gesamtsäuregrad, als Z i
tronensäure ausgedrückt, höchstens 1,0% erreicht, und es darf zu 
diesen nur soviel von Essenzen (höchstens 5%) zugegeben werden, 
daß das nach der Gebrauchsanweisung zubereitete Getränk die üb
liche zulässige Menge von Ester als Aethylessigsäureester aus
gedrückt enthält und einen der Bezeichnung des Sirups entsprechenden 
Geruch und Beigeschmack hat.

4. A lle  verwendeten Essenzen und auch Pasten müssen vom M i
nisterium für soziale und Gesundheitsverwaltung genehmigt werden, 
und zwar auf Grund der Gutachten der Allgem einen Lebensmittel- 
untersuchungsanstalten; bei Verwendung der aus dem Reiche einge
führten Essenzen auf Grund der Gutachten der Reichsuntersuchungs
anstalten.

5. Die verwendeten Teerfarbstoffe müssen zur Färbung der L e 
bensmittel geeignet sein und als gesundheitsunschädlich anerkannt 
werden. Ueberfärben der Sirupe ist allgemein unzulässig.

6. Andere Zusätze als die genannten, insbesondere künstlicher
Süßstoff, dürfen nicht verwendet werden. (97)

Anfärbung von Erbsensaatgut im  Protektorat.
Im „Amtsblatt des Protektorats Böhmen und Mähren" 

vom 24. 12. 1941 ist eine Kundmachung des Ministers 
für Landwirtschaft vom 20. 12. 1941 veröffentlicht, durch 
welche die Färbepflicht für das Speiseerbsensaatgut fest
gesetzt und die Färbevorschriften herausgegeben werden. 
Die Kundmachung bestimmt, daß das Speiseerbsensaatgut 
ungefärbt nur an die Anbauer-Landwirte auf amtliche Be
stätigung der Gemeinden, an alle anderen Anbauer nur 
mit „Eosin A äußerst rein" gefärbt geliefert werden darf. 
Das Färben des Saatgutes muß vor dessen Versendung 
an den Kleinverteiler durchgeführt werden. Die Fär
bung hat mit einer Lösung, die 100 g Eosin auf 3 Liter 
Wasser enthält, zu erfolgen. (56)
Errichtung von Tierkörperverw ertungsanstalten  
im  Protektorat.

Nach einer Kundmachung des Ministers für Landwirt
schaft, die im .„Amtsblatt des Protektorats Böhmen und 
Mähren" vom 1. 12. 1941 veröffentlicht ist, sollen in den 
nachstehend aufgeführten Gebieten Anstalten für die un
schädliche Beseitigung und die Verwertung von Tier
körpern errichtet werden: Prag, Pilsen, Budweis, Gum- 
polds, Jitschin, Königgrätz, Brünn, Teltsch, Olmütz, Zlin 
und Friedberg. (72)

Reinigung und Entseuchung von Eisenbahnwagen  
im  Generalgouvernem ent.

Im „Verordnungsblatt für das Generalgouvernement" 
vom 4. 12. 1941 ist eine umfangreiche Anordnung zur 
Verordnung über die Beseitigung von Ansteckungsstoffen 
bei Tierbeförderungen auf Eisenbahnen und im Schiffs
verkehr veröffentlicht.

Hierin wird genau angegeben, wann Eisenbahnwagen 
einfach und unter welchen Umständen verschärft ge
reinigt und entseucht werden müssen, ferner welche Che
mikalien dabei anzuwenden sind. Es handelt sich hierbei 
in der Hauptsache um Kresolschwefelsäuremischung, Na
tronlauge, hochwertige wasserlösliche Chlorkalkpräparate 
oder Rohchloramin.

E'ne nachweislich im Deutschen Reich ausgeführte 
Reinigung und Entseuchung gilt als ausreichend. (99)
V erzeichn is von Rattenvertilgungsm itteln.

Im „Reichsgesundheitsblatt" Nr. 52 vom 24. 12- 1941 
ist eine Liste der von der Landesanstalt für Wasser-, 
Boden- und Lufthygiene in Berlin-Dahlem geprüften und 
zur allgemeinen Rattenvertilgung als geeignet befundenen 
Rattenvertilgungsmittel nach dem Stand vom 1, 10. 1941 
samt den Herstellerfirmen veröffentlicht. (57)
Herstellung von G lasfasern .

Die Geltungsdauer der Anordnung über die Her
stellung von Glasfasern vom 25. 4. 1940 (vgl. Jg. 1940 
S. 300) ist durch eine Anordnung des Reichswirtschafts
ministers vom 24. 11, 1941 bis zum 31. 3. 1944 verlängert 
worden. (105)

Zugelassene H erste ller für Luftschutzgeräte.
Im „Reichsanzeiger" vom 29.12.1941 ist ein Verzeichnis 

nis solcher Firmen bekanntgegeben worden, denen die 
Erlaubnis zur Herstellung von Luftschutzgeräten gemäß 
§ 8 des Luftschutzgesetzes vom 26. 6. 1935 widerruflich 
erteilt worden ist. Ferner sind noch einige Firmen auf
geführt, denen diese Betriebsgenehmigung wieder ent
zogen wurde. U0°)

AUSLAND.
Die Zellstoffproduktion Skandinaviens.

In dem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfor
schung herausgegebenen Wochenbericht vom 17. 12. 1941 
wird in einem Aufsatz über die Fortschritte der indu
striellen Holzveredlung in Skandinavien auch die Sulfit- 
und Sulfatzellstoffproduktion dieser Länder aufgeführt. 
Die Zusammenstellung zeigt, daß bis zum Beginn des gegen
wärtigen Krieges ein immer größerer Anteil auf gebleichten 
Zellstoff entfiel, der in erster Linie für feinere Papier
sorten und als Kunstseiderohstoff Verwendung fand. In 
Norwegen entfielen 1937 62% der Zellstoffproduktion auf 
gebleichten Zellstoff. In Schweden und Finnland ist sein 
Anteil zwar geringer, doch weist er auch eine erhebliche 
Steigerung auf. Von 1913 bis 1937 stieg er in Schweden 
von 6 auf 20%, in Finnland von 17 auf 26%. Die Blei
chung wird vor allem beim Sulfitzellstoff angewandt. Beim 
Sulfatverfahren, das bei der Verarbeitung von Kiefern
holz angewandt wird, gelang es erst seit 1930, die techni
schen Schwierigkeiten bei der Bleichung des Zellstoffs in 
großem Umfang zu überwinden. Im einzelnen entwickelte 
sich die Sulfit- und Sulfatzellstoffproduktion in den skan
dinavischen Ländern wie folgt (in 1000 t Trockengehalt):

Sulfitzellstoff Sulfatzellstoff Insgesamt

Jahr §  
Norwegen 1913

1929 167
1937 136

Schweden 1913 667
1929 1050

Finnland
1937 1170 
1913 56
1929 406
1937 711

•5 ß
2 I

150 317
342 478
38 705

183 1233 
466 1636 
24 80
62 468

325 1036

56
74

139
650

1067
64

129
380

—  56 223
—  74 210
16 155 806
—  650 1700
87 1154 2237

1 65 120
28 157 535
58 438 1091

rt

150
342

54

304
373
552
860

Großbritannien.

183 1883 
553 2790 
25 145
90 625

383 1474 
(67)

Rhokana Corp., Ltd. Die in Nord-Rhodesien arbei
tende Kupfergesellschaft schüttet für das Geschäftsjahr 
1940/41 eine Dividende in Höhe von 30% gegen 40% 
im Vorjahr aus. (3367)

Frankreich.
Abbau von schwefelhaltigen Erzen. Der Soc. Miniere 

de la Loubatiere ist nach einer Bekanntmachung im 
„Journ. Off." v. 30. 11. 1941 die Konzession zum Abbau von 
Bleiglanz, Zinkblende, Pyrithen und damit im Zusammen
hang stehenden Metallen in den Gemeinden Lacombe, 
Laprade, Fontiers-Cabard^s und Cuxac-Cabardes im 
Kreis Carcassonne (Departement Aude) erteilt worden.

(73)
Belgien.

Produktionsregelung in der Kohlensäurein^ustrie.
Auf Grund eines Antrages des Verbandes der Kohlen- 
säureerzeuger hat das Wirtschaftsmin:sterium verfügt, 
daß die Bestimmungen über die Produktionsregelung in 
der Kohlensäure:ndustrie bis zum 31. 12. 1942 in Kraft 
bleiben. Danach bedarf die Neuaufnahme bzw. die W ie
deraufnahme der Produktion von Kohlensäure der Ge
nehmigung des Wirtschaftsministeriums. (102)

Schweiz.
Erdgasvorkommen. Nach Meldungen aus Zürich hat 

ein Unternehmer in Locarno die Ausbeutung verschie
dener im Kanton Tessin vorhandener Erdgasquellen in 
Angriff genommen. Die Versuche mit der Verwendung 
des Erdgases als Tre:bstoff für Kraftwagen sollen gute 
Ergebnisse gezeigt haben. (16)
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Nfeugründungen, Firmen- und Kapitaländerungen. Im
„Schweizerischen Handelsamtsblatt" wurden folgende 
Neugründungen bekanntgegeben:

Fluorwerk© A G ., Schweizerhalle Gem. M uttenz (Kapital 500 000 
F r.), Herstellung chemischer Erzeugnisse, insbesondere Erzeugnisse 
der anorganisch-chemischen Industrie. —  Giusior S. A ., Chiasso (K a
pital 50 000 Fr.), chemisch-industrielle Erzeugnisse. — Laboratolres 
M edial S. A ., Genf (Kapital 50 000 F r.), pharmazeutische und kos
metische Erzeugnisse, Sera, Vaccine usw. —  Stierlin A G ., Zug (K a
pital 50 000 Fr.), Wasch- und Reinigungsmittel, Lösungsmittel u .a . 
chemische Erzeugnisse. —  Celfa A G . Celluloid-Farbstiiten-Fabrik , 
Ludern (Kapital 50 000 Fr.), Herstellung unzerbrechlicher Farbstifte. 
—■• Asfa ject GmbH., Zürich (Kapital 50 000 F r.), Verwertung eines 
Verfahrens zum Spritzen thermoplastischer S toffe , insbesondere Bitu
men, Asphalte, Harze u. dgl.

Den Firmennamen geändert haben:
G efico S. A ., Basel, in Tyro-Fabrikate A G ., Zug (chemisch-tech

nische Erzeugnisse). —■ O. & M . Kummli, Basel, in Brillanta A G ,, 
Basel (Kapital 50 000 Fr., chemisch-technische Erzeugnisse, Seifen 
und K erzen). —■ Bernhard Hülsen, Zürich, in Hülsen & Co., Zürich 
(chemisch-technische und kosmetische Erzeugnisse). —  Chcmoleum 
A G . für Oele, Fe tte und chemische Produkte, Zürich, in Dr. Fe lix  
Haefcle, vorm . Chcmoleum A G ., Zürich. —  Heydel, Ebenstreit & Co., 
Chemisches Laboratorium By-Tanol, Zürich, in H eydel & C ie., Che
misches Laboratorium By-Tanol, Zürich. — Heinrich Boiler-Benz, 
Zürich, in H. Boiler-Benz & C ie., Zürich (Lacke und Buntfarben).

Ihren Sitz verlegten:
Carbon A G . (Kohlepapier, Farbbänder usw.) von Basel nach 

W ald. —  Sanavi A G . (diäthetische und kosmetische Erzeugnisse) 
von Basel nach V evey . —  Asklep ia A G . (chemisch-pharmazeutische 
Erzeugnisse) von Basel nach Liestal. G leichzeitig  erhöhte d ie  Firma 
ihr Kapital von 20 000 auf 50 000 Fr.

Weitere Kapitalerhöhungen nahmen vor:
A G . für chemische Unternehmungen ,,SAD ECM, Rüti, von 54 000 

auf 100 000 Fr. — Depro A G ., Basel (chemisch-technische Erzeugnisse) 
von 20 000 auf 100 000 Fr. —  M E R C U R IA  Zundholzfabrikation und 
Großhandel GmbH., Rapperswil, von 28 000 auf 50 000 Fr. —• Gaba 
A G ., Basel (pharmazeutische und chemische Erzeugnisse) von 460 000 
auf 600 000 Fr. —  „P o la r “  Farb- und Lack-AG ., Frauenfeld, von 
50 000 auf 80 000 Fr, —  R O TE X  Schleifprodukte A G ., Zürich, von 
50.000 auf 80 000 Fr. — Dccoralwerke A G ., Leuggelbach (Lacke, 
Speziallacke usw.) von 75 000 auf 100 000 Fr. —  Sauerstoff- und 
W assersto fi-W erko A . G ., Luzern, von  900 000 auf 1,2’ M ill. Fr. —  
Parfüm erie Caprlce A . G ., Zürich, von 10 000 auf 50 000 Fr. —  A cid ia  
S. A ., Nyon (Salze, Säuren, O xyde usw.) von 60 000 auf 100 000 Fr. — 
Sunny S .A . ,  M orges (Chemische Erzeugnisse), von 20 000 auf 
50 000 F r.

Kapitalherabsetzungen nahmen vor:
Ammonia Casale S. A ., Massagno, von 5,67 auf 4,56 M ill. Fr, —  

L'Alum inium Commercial S. A ., Genf, von 1 M ill. auf 100 000 Fr. —  
Socl6t£ pour l'Explo itatlon  des Produits B lcldi, Genf (Parfümerie- 
orzeugnisse) von 110 000 auf 65 000 Fr. (3)

Dänemark.
Errichtung einer Stickstoffabrik. Nach einer Mel

dung aus Kopenhagen soll in Dänemark mit einem Ko
stenaufwand von rund 200 Mill. Kr. eine Stickstoffabrik 
errichtet werden, der gleichzeitig ein Elektrizitäts- und 
ein Kokswerk angeschlossen wird. Von den ver
anschlagten Kosten entfallen auf die Stickstoffanlage 
45 Mill. Kr. und auf das Kokswerk 70 Mill. Kr. (75)

Gründung einer Gesellschaft zur Wirtschaitsförderung. 
Zur Förderung der Wirtschaft wurde in Kopenhagen eine 
Gesellschaft gegründet, der sich rund 250 Mitglieder 
angeschlossen haben. Die Gesellschaft will neue pro
duktive Aufgaben lösen, die Erhöhung der wirtschaft
lichen Leistungen fördern und zur Bekämpfung der A r
beitslosigkeit beitragen. Ferner soll ein risikobereites 
Kapital beschafft werden, das für die Förderung des 
Wirtschaftslebens eingesetzt werden kann. ("61

Neue Erdgasquelle. In Strandby (Jütland) ist eine 
neue Erdgasquelle entdeckt worden. Das Gas soll ledig
lich zum Antrieb von Kraftwagen dienen und wird nach 
den Kompressoranlagen in Frederikshavn geleitet, wo 
täglich 10 000 cbm geliefert werden können. 00

Torfgewinnung. Wie aus Kopenhagen gemeldet wird, 
hat sich die dänische Torfgewinnung im Jahre 1941 ge
genüber dem Vorjahr um rund 80% von 2,5 Mill. auf 
4,5 Mill. t erhöht. Vor 1939 betrug die Gewinnung rund 
400 000 t. (5)

Schweden.
Ausbau der Aluminiumgewinnung. Die Svenska Alu

minium Kompaniet A. B, beabsichtigt, eine neue Fabrik 
zur Gewinnung von Aluminiumoxyd aus Andalusit und 
eine Fabrik zur Gewinnung des Aluminiums aus dem 
Oxyd zu errichten. Man hofft, mit Hille der neuen 
Anlagen, die schwedische Aluminiumgewinnuhg, die sich 
bisher auf etwa 2000 t stellte, auf 5000 t .̂erhöhen zu 
können. (79)

n

Neues Kraftwerk. In Selsforsen im Skellefteä-Elf 
wird mit einem Kostenaufwand von 10,5 Mill. Kr. ein 
neues Kraftwerk mit einer installierten Leistung von 
18 000 kW gebaut. Die Anlage soll Anfang 1944 fertig- 
gestellt sein. (3117)

Ausbau der Kalkstickstofferzeugung. Die Stockholms 
Superfosfatfabriks A.-B. hat nunmehr das Leistungsver
mögen ihrer Kalkstickstoffabrik in Stockvik von 30 000 t 
auf 40 000 t jährlich erhöht. Infolge des großen Bedarfs 
an Kalkstickstoff hat die Gesellschaft außerdem ihre 
stillgelegte Fabrik in Alby mit einem Leistungsvermögen 
von 20 0Ö0 t jährlich wieder in Betrieb genommen. (6)

Verringerter Warenaustausch mit Norwegen. Nach 
einem kürzlich getroffenen Abkommen wird sich die 
schwedische Einfuhr aus Norwegen, die im Vorjahr etwa 
60 Mill. Schw. Kr. betrug, 1942 auf 50 Mill. Schw. Kr. ver
ringern. Dies beruht hauptsächlich darauf, daß die 
Heringseinfuhr nur mit 4 (bisher 9) Mill. Schw. Kr. an
gesetzt worden ist, weil man noch nicht die norwegischen 
Exportmöglichkeiten auf diesem Gebiete überblicken 
kann. In dem Abkommen für den Warenaustausch 1941 
wurden auch die norwegischen Exportmöglichkeiten für 
einige andere Waren zu hoch geschätzt, was in dem neuen 
Abkommen berücksichtigt worden ist. Von der Gesamt
einfuhr aus Norwegen sollen 1942 u. a. 21 (1941: 20) 
Mill. Schw. Kr. auf Kalksalpeter und Kalkstickstoff, 
714 (8) Mill. Schw. Kr. auf Molybdän, Zink und Aluminium 
sowie 5 Mill. Schw. Kr. auf Schwefel und Schwefelkies 
entfallen. Die schwedische Ausfuhr nach Norwegen soll 
von 55 Mill. Kr. 1941 auf 42 Mill. Kr. 1942 herabgesetzt 
werden. Eine Erhöhung des Aktivsaldos von 5 auf 8 Mill. 
Kronen zugunsten Norwegens war notwendig zur Deckung 
der Fracht- und ähnlichen Unkosten sowie zur Ausglei
chung eines kleinen Verrechnungssaldos, der in der Zu
kunft vermieden werden soll. U. a. wird Schweden nach 
Norwegen 1942 Eisen und Stahl iür 13 (1941: 18) Mill. 
Schw. Kr., Maschinen für 12 (9) Mill. Schw. Kr. und 
Holzwarcn für etwa 5 Mill. Schw. Kr. liefern. Außerhalb 
des Warenaustauschabkommens ist eine Verabredung 
über die schwedischen Finanzforderungen, über deren 
Verlängerung man sich geeinigt hat, getroffen worden. 
Es handelt sich um Zahlungen in beiden Richtungen von 6 
bis 7 Mill. Schw. Kr. Der größte Ausgabeposten von seiten 
Norwegens sind die in Schweden emittierten nicht staats
garantierten Anleihen sowie Dividenden auf norwegische 
Aktien in schwedischem Besitze. Zum größten Teil wer
den diese Ausgaben von den Steuern, die vor allem die 
schwedischen Erzgesellschaften in Norwegen zu erlegen 
haben, gedeckt. (33)

Ausbau der Bolidens Gruv A.-B, Die Bedeutung der 
Gesellschaft für die Selbstversorgung Schwedens hat in 
der letzten Zeit ständig zugenommen. Demnächst dürfte 
mit der Aufnahme der Gewinnung von Nickel und Ko
balt gerechnet werden. Das Nickelerz stammt aus einer 
neuen Grube und wird bis auf weiteres im Tagebau 
abgebaut. Kobalt wiederum ist in den Boliden-Erzen 
enthalten, woraus auch das Andalusit, das als Rohstoff für 
die Aluminiumindustrie Verwendung finden soll, ge
wonnen wird. Die Sulfiderze in Västerbotten und angren
zenden Gegenden haben sich als sehr vielseitig erwiesen, 
aber nur wenige Vorkommen wurden bisher als abbau
würdig angesehen. Durch die Absperrung hat sich die 
Lage jedoch jetzt grundlegend geändert. Das Kristinberg- 
Feld wurde bereits 1917 entdeckt, aber erst im Sep
tember 1940 erfolgte dort die Aufnahme der Förderung 
von Schwefelkies, der zum Teil kupfcrhaltig ist. Die 
Verhüttung desselben findet in den Anlagen der Gesell
schaft auf Rönnskär und in den Kupferwerken der 
Reymersholms Gamla Industri A.-B. in Hälsingborg und 
Oskarshamn statt. Nördlich (50 km) von Kristineberg 
liegt Rackejaur, wo sich das größte Erzvorkommen des 
Skellefte-Feldes befindet. Die mehrjährigen Untersuchun
gen dort durch den Staat und die Gesellschaft sind jedoch 
vorläufig nicht abgeschlossen, so daß noch nicht fest
steht, ob diese Erze abbauwürdig sind. Es handelt sich 
hier um Erze, die u. a. auch Antimon, Silber und etwas 
Gold enthalten und schwer zu verhütten sind. Ursprüng
lich wurde mit einer Förderung von 300 000 t Kupfererzen 
mit einem verhältnismäßig hohen Zinkgehalt gerechnet. 
Bekanntlich lagern in Schweden an anderen Stellen recht 
bedeutende Mengen Zinkerze. Die Ausfuhr von Zink in
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Form von Schlich übersteigt wesentlich den Inlands
bedarf an Zink. Obwohl Schweden als Austausch für 
den Schlich Zink in ausreichenden Mengen für die Siche
rung einer zufriedenstellenden Versorgung ans dem Aus
lande erhalten dürfte, wird die Errichtung einer Zink
hütte erwogen. Mit der Verwertung eines bedeutenden 
Bleierzvorkommens bei Arvidsjaur hat die Gesellschaft 
1941 begonnen. Die Erze, die durchschnittlich 7% Blei 
enthalten, werden bei der Grube angereichert; die Ver
hüttung soll in einem Schmelzwerk bei Rönnskär, das 
Ende 1942 betriebsfertig sein dürfte, erfolgen. Die Jahres
erzeugung wird auf 15 000 t Blei geschätzt, was etwa dem 
jetzigen Inlandsverbrauch entspricht. Außerdem ist die 
Förderung von Kupfererzen an anderen Stellen so er
weitert worden, daß die Kupferhütte der Gesellschaft auf 
Rönnskär bereits ihre Erzeugung von 7000 t auf etwa 
12 000 t erhöht hat und 1942 dieselbe auf etwa 15 000 t 
bringen dürfte. Zusammen mit den Kupferwerken der 
Reymersholms Gamla Industri A.-B. kann die Gesell
schaft infolgedessen den notwendigsten Bedarf Schwe
dens an Kupfer decken. Zu normalen Zeiten betrug der 
Kupferverbrauch Schwedens etwa 40 000 t jährlich. Im 
Ernstfälle dürfte noch eine Erweiterung der Kupfererz
förderung in Västerbotten möglich sein. Ein bedeutender 
Zuschuß stellt die bereits vor dem Kriege aufgenommene 
Förderung in Laver dar. Bisher wurden von den Erzeug
nissen der Gesellschaft neben Gold nur Arsenik in größe
ren Mengen ausgeführt, für das man einen großen Markt 
im Auslande, vor allem für die Holzimprägnicrung, zu 
gewinnen hoffte. Der Versand davon ist jedoch infolge 
der Aussperrung unmöglich. Die Gewinnung von Gold 
■und Silber hat sich etwa auf ihrem bisherigen Stand ge
halten. Jedoch ist die Silbererzeugung nicht ausreichend 
für den normalen Inlandsbedarf. Vom Gesichtspunkt der 
Rentabilität steht die Goldgewinnung auch weiterhin an 
erster Stelle, aber für die Selbstversorgung des Landes 
sind die anderen Metalle weit wichtiger. Die großen 
Neuanlagcn der Gesellschaft verlangen große Kapital
investierungen und Abschreibungen, weil es sich zum 
Teil um Anlagen handelt, die nicht mit Sicherheit unter 
normalen Verhältnissen ausgenützt werden können. Aus 
diesem Grunde dürfte nicht mit einer Aenderung der 
Dividendenpolitik zu rechnen sein. (IM)

Liljeholmens Stearinfabriks A. B., Stockholm. Die 
Gesellschaft hat durch Beschluß der Generalversammlung 
ihr Kapital von 3 auf 4 Mill. Kr. erhöht. Um den Schwie
rigkeiten infolge Rohstoffmangels zu begegnen, ist die Ge
sellschaft in letzter Zeit dazu übergegangen, verschiedene 
neue Erzeugnisse, die in erster Linie Teer als Ausgangs
stoff haben, herzustellen; darunter ist als wichtigster 
Zweig die Herstellung von Schmierölen zu nennen. (81) 

Vergesellschaftung der staatlichen Holzveredelungs
industrien. Die Pläne für eine Vergesellschaftung der 
staatlichen Holzveredelungsindustrien in Schweden sollen 
Anfang 1942 zur Durchführung gelangen, wo die A.-B. 
Statens Skogsindustrier mit einem Aktienkapital von 
25 bis 30 Mill. Kr. errichtet wird. Die wichtigsten Fabrik
anlagen des neuen Unternehmens sind die Karlsborgs 
Cellulosefabrik (30 000 t Sulfatcellulose jährlich), eine 
Reihe von Sägewerken (insgesamt 75 000 Std. jährlich) 
und chemische Betriebe. In dem Produktionsprogramm 
nimmt die Herstellung von holzchemischen Erzeugnissen 
einen hervorragenden Platz ein. Die Gesamtgewinnung 
davon wird schätzungsweise 40 000 t jährlich betragen, 
wovon 20 000 t auf flüssige Stoffe entfallen, die bei der 
jetzigen Aussperrung doppelt wertvoll sind. Die großen 
holzchemischen Anlagen, u. a. Raffinerien, sind nunmehr 
fertiggestellt und in vieler Hinsicht bahnbrechend. Bei 
der Karlsborgs Sulfatcellulosefabrik sollen ferner etwa 
2000 t Schmierseifen- und Seifenerzeugnisse jährlich 
hergestellt werden. Dort ist auch ein neues Kochver
fahren für Sulfatcellulose erprobt worden. Der jährliche 
Erzeugungswert der Gesellschaft, die etwa 1700 Personen 
beschäftigen wird, dürfte bei den jetzt geltenden Preisen 
die Höhe von 40 bis 45 Mill. Kr. erreichen. (35)

Kapitalerhöhung, Auf einer außerordentlichen Ge
neralversammlung der Liljeholmens Stearinfabriks A.-B. 
wurde beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft 
von 3 auf 4 Mill. Kr. durch Ueberführung von 1 Mill. Kr. 
aus dem Dispositionsfonds zu erhöhen. (?)

Torfgewinnung. Wie aus Stockholm berichtet wird, 
beabsichtigt der schwedische Zuckerkonzem in Süd

schweden die Torfgewinnung aufzunehmen; die Jahres
erzeugung soll etwa 30 000 t erreichen. (78)

Norwegen.
Außenhandel in den ersten 9 Monaten 1941. Nach 

einer vom Statistischen Büro herausgegebenen Ueber- 
sicht erzielte Norwegen von Januar bis September 1941 
einen Einfuhrüberschuß von 442 Mill. Kr. Die Gesamt
einfuhr stellte sich in der genanten Zeit auf 888 Mill. Kr., 
während der Ausfuhrwert sich auf 446 Mill. Kr. be
ziffert. f50)

Kapitaländerung. Die Papier- und Cellulosefabrik 
Vittingfoss Bruk A. S. hat beschlossen, das kürzlich von 
600 000 Kr. auf 360 000 Kr. herabgesetzte Stammkapital 
wieder auf 500 000 Kr. zu erhöhen. (49)

Finnland.
Nickelerzförderung. Nach einer Meldung aus Hel

sinki soll im Rahmen des Ausbaus der Nickelminen bei 
Petsamo die während des finnisch-sowjetischen Krieges 
abgebrannte Verhüttungsanlage für Nickelerze in Kolos- 
joki wieder neu aufgebaut werden. Die Hüttenanlage 
wird täglich rund 650 t Nickelerze verarbeiten können. 
Weiter soll 10 km südlich von Kolosjoki ein Kraftwerk 
für den Bedarf des Hüttenwerkes errichtet werden. (8)

Konzentration in der Glasindustrie. Laut Beschluß 
der Generalversammlungen sollen die Kauklahden Lasi- 
tehdas O. Y. in Kauklahti (AK. 2 Mill. Fmk.) und die 
Ryttylän Lasitehdas O. Y. in Ryttylä (AK. 1,8 Mill. Fmk.) 
in die Muttergesellschaft, Riihimäen Lasi O. Y. in Riihi- 
mäki (AK. 12 Mill. Fmk.), aufgehen. Die dritte Tochter
gesellschaft, Ikkuna O. Y. in Riihimäki (AK. 3 Mill. Fmk.), 
die eine Fensterglashütte besitzt, dagegen wird als selb
ständiges Unternehmen weiter arbeiten. (31)

Fusion innerhalb der Holzveredelungsindustrie. Nach
dem nunmehr sämtliche Aktien der Tornator O. Y. im 
Besitze der Enso-Gutzeit O. Y. sind, soll sie in die 
Muttergesellschaft aufgehen. Die Tornator O. Y. (AK. 
75 Mill. Fmk.) wurde im Jahre 1887 gegründet und be
sitzt in Kaukopää eine Sulfatcellulosefabrik (105 000 t), 
bei Vuoksenniska eine Sulfitcellulosefabrik (30 000 t), 
zwei Holzschleifereien (insgesamt 35 000 t), eine Papier
fabrik (12 000 t), eine Sulfitspritfabrik, ein Sägewerk, eine 
Spulenfabrik, ein Sägewerk und ein Wasserkraftwerk 
sowie in Lahti eine Spulenfabrik, Die im Jahre 1872 ge
gründete Enso-Gutzeit O. Y. (AK. 324 Mill. Fmk.) gehört 
zu den wichtigsten Holzveredelungsunternehmen Finn
lands, deren Aktienmehrheit sich im Besitze des Staates 
befindet. Die großen Anlagen der Gesellschaft in Enso, 
die durch den Moskauer Frieden abgetreten werden 
mußten, haben schwere Kriegsschäden erlitten. Aller
dings dürften diese in den chemischen Betrieben, nämlich 
in der Elektrolyse und der Wasserglasfabrik, geringer 
sein. (37)

Firmenänderung. Einer Meldung aus Helsinki zu
folge hat die Finska Remfabrikerna A.B., Tampere, die 
sich u. a. mit der Herstellung von technischen Artikeln 
aus Kautschuk und von Kunstharzerzeugnissen befaßt, 
ihren Namen in Tammer Tehtaat O. Y. geändert. (82)

Kapitalerhöhungen. Pressemeldungen zufolge haben 
die nachstehenden Firmen Kapitalerhöhungen vorge
nommen:

W ärtsila-Konzern von 81 auf 200 M ill. Fmk., nachdcm Anfang 1941 
bereits eine Erhöhung um 72 M ill. Fmk. vorgenommen wurde; Suomcn 
Vari- ja Vernissatehdas O. Y . (Finska Farg- och Fernissiabriks A - B.)» 
Helsinki, von 3 auf 6 M ill. Fmk.; Suomen Pctroo li O. Y . von 0,9 auf 
5 M ill. Fmk. (39)

Ungarn.
Gründung einer Großgenossenschaft für die Holzver

wertung im Karpat^nland. Auf Anregung der zuständigen 
Regierungsstellen ist unter der Bezeichnung „Produk
tions- und Verwertungsgenossenschaft der Vereinigten 
Holzproduzenten und Holzverarbeiter des Karpatenlan- 
des" eine neue Genossenschaft mit einem Kapital von 
500 000 P. gegründet worden. Durch die Neugründung soll 
insbesondere die Erzeugung von Hartholz auf sichere 
Grundlagen gestellt werden. (85)

Rumänien.
Erdgasleitungen in Siebenbürgen. Nach einer Mel

dung des ,,Ostexpreß“ nehmen die Arbeiten für die
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Legung von Erdgasleitungen von Mediasch nach den ver
schiedenen wichtigen Industrieorten Siebenbürgens einen 
beschleunigten Fortgang. Eine Hauptleitung, die Erdgas 
aus Mediasch über Hermannstadt nach Kronstadt strö
men lassen soll, ist bereits bis zur Ortschaft Bodendorf 
fertiggestellt, so daß die dortige Zuckerfabrik an Stelle 
von Heizöl bereits Erdgas verwenden kann. An der 
Fertigstellung der Gasleitungen für die Fabriken in 
Zarnesti und Tohan, die jährlich bis zu 4000 Waggons 
Heizöl beanspruchen, wird noch gearbeitet. Nach Be
endigung aller projektierten Arbeiten soll die Versor
gung der sechs wichtigsten Bezirke Siebenbürgens mit 
diesem wertvollen Brennstoff sichergestellt werden, was 
nicht nur eine Erhöhung der Produktionsrentabilität der 
dortigen Industrien, sondern auch eine bedeutende Ent
lastung der Eisenbahnen durch Wegfall der sonst not
wendigen Brenns'tofftransporte zur Folge haben wird. (42) 

Gewinnung von Sonnenblumenkernen. Nach Anga
ben des Landwirtschaftsministeriums in Bukarest belief 
sich die Ernte an Sonnenblumenkernen in Rumänien im 
vorigen Jahr auf rund 27 000 Waggons. Bei einem Fest
preis von 124 000 Lei pro Waggon ergibt sich ein finan
zieller Gesamtertrag in Höhe von über 3300 Mill. Lei. UM 

Erzeugung von Weinessig in Rumänien gestattet. 
Durch eine Verordnung des rumänischen Landwirt
schaftsministeriums wurde den Essigfabriken gestattet, 
bis zum 1. Dezember 1942 Essig aus Wein von unver
edelten Reben herzustellen. (12)

Neugründung. In Bukarest wurde mit einem An
fangskapital von 3 Mill. Lei das Unternehmen „Acital 
Industrie A.-G. für chemische Erzeugnisse" gegründet, 
das sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von 
ohemischen Erzeugnissen, Lebensmitteln und anderen In
dustrieerzeugnissen befaßt. (11)

Bulgarien.
Erzeugung von Pfefferminzöl statt RosenöL Infolge 

der immer schlechter werdenden Absatzlage für bulgari
sches Rosenöl wird dem Anbau von Pfefferminze, die 
besonders in den Kreisen Karlovo, Plovdiv (Philippopel) 
und Kazanlik längs der Flüsse Strjema und Tundza, den 
Zentren des Rosenanbaus, vorzüglich gedeihen soll, große 
Beachtung geschenkt. Die Erzeugung von Pfefferminzöl 
beträgt bereits jetzt jährlich 60 000 kg gegen 33 000 kg 
im Jahre 1937. Der Hauptabnehmer für bulgarisches 
Pfefferminzöl, das weitgehende Verwendung bei der Her
stellung von Zahnpasten, alkoholischen Getränken usw. 
findet, ist Deutschland; darüber hinaus ist jedoch in ganz 
Europa ein guter Absatz gesichert. (43)

Verstaatlichung eines Kraftwerks. Wie die Deutsch- 
Bulgarische Handelskammer mitteilt, soll das Wasser- 
syndikat „Watscha“ bei Kriöim in Südbulgarien, das Ende 
1939 über ein Leistungsvermögen von 10 000 PS verfügte 
und das ganze Gebiet von Plovdiv mit elektrischem 
Strom und Wasser versorgt, in ein Staatsunternehmen 
umgewandelt werden. Die Gesellschaft war bisher eine 
sich selbst verwaltende Körperschaft, wurde aber von 
der Bulgarischen Landwirtschafts- und Genossenschafts
bank unterstützt und stand somit schon stark unter staat
lichem Einfluß. (59)

Kroatien.
Verwendung von Düngemitteln. Eine der wichtigsten 

Voraussetzungen für die Hebung der landwirtschaftlichen 
Erträge Kroatiens ist die stärkere Verwendung von che
mischen Düngemitteln. Den igeringen Verbrauch von Han
delsdünger im früheren Jugoslawien zeigt folgende 
Gegenüberstellung:

Düngcmittelvcrbrauch in krt ic ha im W irtschaftsjahr 1935/36 
Stickstoff Phosphorsäure Kali

Deutschland .............................. 14,1 22,1 33,0
Jugoslawien .............................. 0,02 0,2 0,03

Als Hauptursachen für die geringe Verwendung von 
chcmischen Düngemitteln sind die Zersplitterung des 
Bodenbesitzes und die niedrigen Agrarpreise anzusehen.

Im ehemaligen Jugoslawien befaßten sich 3 Unter
nehmen mit der Erzeugung von Superphosphat-Dünge- 

, die ,,Zorka“ Erste Jugoslawische 
Industrie, Belgrad, mit ihren Fabri-
1 Sabac; 2. die Fabrik Chemischer 
bei Cilli und 3. die ,,Danica" A. G.

für Chemische Industrie mit ihrer Fabrik in Koprivnica. 
Von diesen Unternehmen liegt nur die „Danica" in Kro
atien. Ihre Erzeugungsfähigkeit beläuft sich auf 40 000 
bis 50000 t Superphosphat im Jahr. Außerdem ist sie auf 
die Erzeugung von Schwefelsäure, Farben usw. einge
richtet. Diese Fabrik wurde aber im Jahre 1937 auf 
Grund einer Vereinbarung mit der „Zorka" stillgelegt. 
Sie könnte nach Vornahme kleinerer Instandsetzungs- 
arbeiten heute wieder in Betrieb genommen werden und 
den gesamten Bedarf Kroatiens an Superphosphat 
decken. Schwierigkeiten macht die Rohstoffversorgung, 
da gegenwärtig die Rohphosphatlieferanten Europas, -die 
Atlasländer und die Kolahalbinsel, ausfallen. Für andere 
Düngemittel wird auch späterhin in erster Linie nur die 
Einfuhr in Betracht kommen. Eine wesentliche Hebung 
des Düngemittelverbrauchs hat die Initiative des Staates 
zur Voraussetzung. Aufklärung der bäuerlichen Bevölke
rung und Kreditgewährung sind die wesentlichsten Be
dingungen zum Erfolg. (51)

Kroatische Shell A.-G. Die frühere Jugoslawische 
Shell A.-G., Agram (AK. 100 Mill. Dinar), deren Aktien 
sich in den Händen der holländischen N. V. de Bataav- 
schen Petroleum Maatschappij, Den Haag, befanden, und 
die jetzt unter deutscher Leitung steht, wurde in die 
Kroatische Shell A.-G. umgewandelt. Die Gesellschaft 
hat sich verpflichtet, auch weiter im Interesse des Un
abhängigen Staates Kroatien zu arbeiten und das gesamte 
kroatische Personal zu behalten. (44)

Italien.
Erzeugung und Absatz von Spiritus und MethanoL

Nach den jetzt bekanntgegebenen amtlichen Ziffern für 
das Jahr 1939 ist die Alkoholerzeugung Italiens in diesem 
Jahr wieder gestiegen und erreichte 677 736 hl gegen
über 628 404 hl 1938. Diese Steigerung wurde ausschließ
lich durch eine Erhöhung der Spritgewinnung aus Wein, 
Weintrebern usw. erreicht, während die Gewinnung aus 
Zuckerrüben auf ungefähr die Hälfte zurückgegangen ist. 
Der Spiritusabsatz entwickelte sich wie folgt (Mengen 
in 1000 hl):

1938 193»
Inlandsabsatz ............................................................... 605 627

davon:
vergä llter Spiritus (unversteuert) .....................  195 493
Trinksprit ( v e r s t e u e r t ! ............................................  107 130
Sprit zur E s s igh e rs te llu n g .................................... 3 -4

Ausfuhr .......................................................................... 12 19

Die Bestände am Jahresschluß betrugen danach
149 873 (1938: 119 583) hl. Das Gesamtaufkommen an 
Branntweinsteuern belief sich im Finanzjahr 1939/40 
(1. Juli bis 30. Juni) auf 306,2 Mill. Lire gegen 235,0 bzw. 
227,9 Mill. Lire in den beiden Vorjahren.

An Methanol sind 1939 85 139 (1938: 60 118) hl er
zeugt und 81 584 (61 668) hl abgesetzt worden. (20)

Gewinnung von Vanadium und Molybdän. Nach 
Pressemeldungen aus Rom sind von den Gesellschaften 
Fiat und Breda auf Sardinien Nachforschungen nach 
neuen Lagern von Molybdän angestellt worden, durch 
die man die Erzeugung wesentlich zu steigern hofft. Von 
der Azienda Minerali Metallici Italiana (AMMI) wurde 
ferner mitgeteilt, daß sie in ihrem neuen Werk in Li
gurien die Gewinnung von Vanadium aus Naphtharück
ständen und aus vanadiumhaltigen Bauxitlagern aufge
nommen hat. (19)

Angliederung dalmatinischer Zementfabriken. Durch 
die Angliederung Dalmatiens hat sich die italienische Ze
mentindustrie um folgende Werke vermehrt:

Spalato S. A . del Cemento Portland, Kapital 30 M ill. Dinar, Fa
briken in Salona (Herstellung von Zement) und Vrganizza (Herstellung 
von Asbest-Zementplatten ,,S o lin it"), Kapazität jährlich 400 000 t 
Zement und 3 M ill. qm Platten. —  Dalmatia S. A . per la Fabbrica- 
zionc del Cemento Portland, Castel San G iorgio, Kapital 6,5 M il!. 
Dinar, Kapazität 300 000 t. —  Adria , bei Spalato, Kapazität 250 000 t. 
—• Feric, bei Spalato, Kapazität 60 000 t. — Lavocad, Omic-Ravenice, 
Kapazität 10 000 t. —  Palaversic, Omic, Kapazität 15 000 t. (45)

Albanien.
Körperschaft zur Entwicklung Albaniens. Ueber die 

Aufgaben der in Tirana gegründeten italienisch-albani
schen Körperschaft „Ente Generale Italo-Albanese“ (vgl. 
Jahrgang 1941, S. 606) hat der Generalstatthalter noch 
weitere Einzelheiten bekanntgegeben. In erster Linie 
wird die neue Körperschaft große Arbeiten wie die Er
richtung internationaler Verkehrsstraßen, Eisenbahnen,

mitteln, und zwar 1,
_^ Ä^Chemische
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Häfen, Staudämme, Elektrizitätswerke, Bergwerke usw. 
durchführen. Die Mittel hierfür werde Italien aufbringen. 
Ferner soll sie die nötige finanzielle und technische Hilfe 
für solche Arbeiten leisten, die zwar nur Albanien an- 
gehen, die die albanische Regierung aber nicht allein 
durchführen könnte. In diesem Zusammenhang sei noch 
erwähnt, daß durch die Angliederung einiger Gebiete in 
der Gegend des Ochridasees wichtige Mangan-, Blei-, 
Zink- und Chromerzvorkommen Albanien zugefallen sind.

(18)

Spanien.

Neue Schwefelsäurefabrik. Die Firma Sociedad Anö- 
nima Cross in B'adalona bei Barcelona erhielt vom In
dustrie- und Handelsministerium die Genehmigung zur 
Errichtung einer neuen Schwefelsäurefabrik und zur Er
weiterung der bestehenden Anlagen. (22)

Phosphatlieferungen aus Marokko. Zwischen der 
spanischen Regierung und den Regierungsstellen von 
Französisch-Marokko wurde ein Abkommen getroffen, 
das die Lieferung von 320 000 t marokkanischer Phos
phate an Spanien vorsieht, (23)

Gewinnung von Antimon. Nach Mitteilungen der 
Fachpresse aus Madrid beabsichtigt die Sociedad Me- 
tales Hispana S. A. die im Gebiet von Almuradiel in der 
Provinz Morena gelegenen Antimonvorkommen abzu
bauen. Mit den ersten Vorarbeiten wurde bereits be
gonnen. (21)

Herstellung von Arsenverbindungen. Nach spanischen 
Meldungen werden insgesamt etwa 650 t Arsenprodukte 
jährlich hcrgestellt, während der Inlandsbedarf nur 520 t 
beträgt. Eine weitere Steigerung der Erzeugung wird 
angestrebt. Haupthersteller ist die Sociedad Espanola de 
Industrias Quimicas y Farmaceuticas S. A. in ihrem Werk 
in Tejeiro (Provinz La Coruna). (92)

Ausbeutung von Bauxitvorkommen geplant. Nach 
Meldungen aus Madrid hat die Firma Cementos Molins 
S.A., Barcelona, bei der Regierung den Antrag gestellt, 
die von ihr geplante Anlage zur Gewinnung und Verar
beitung von Bauxit für nationalwichtig zu erklären und 
ihr damit die Vorrechte des Industrieschutzgesetzes vom 
24. 10. 1939 zu gewähren. (55

Neue Ammonsulfatanlage. Nach einer Meldung aus 
Madrid hat die Erz- und Metallgesellschaft Sociedad 
Metalurgica Duro-Felguera, Madrid (Kapital 77,5 Mill. 
Peseten), mit dem Bau einer neuen Anlage zur Herstel
lung von Ammonsulfat begonnen, die von einer neu ge
gründeten Tochtergesellschaft der Sociedad Iberica del 
Nitrogeno betrieben werden soll. Ferner beabsichtigt 
die Duro-Felguera, in ihren Kohlengruben eine große 
Kraftanlage zu errichten. (88)

Kunstfasergewinnung aus Reisstroh nationalwichtig. 
Durch ein Regierungsdekret vom 6. 12. 1941 ist das 
Projekt der S, A, Industrias de la Paja de Arroz, die in 
einer Anlage in der Provinz Valencia Kunstfasern und 
Cellulose aus Reisstroh gewinnen will (vgl. Jahrgang 1941
S. 392), für nationalwichtig erklärt worden. Die Ge
sellschaft mußte sich dagegen verpflichten, den Betrieb 
innerhalb von 24 Monaten nach Beginn der Bauarbeiten 
aufzunehmen und jährlich mindestens 7500 t geschnittene 
Fasern als Austausch für Baumwolle, Wolle, Jute und 
andere ausländische Fasern herzustellen. Daneben 
kann sie bis zu 3500 t Papiermasse und 350 t zusammen
hängende Fasern gewinnen. Das staatliche Industrie
institut ist berechtigt, eine beliebig hohe Summe des 
Gesellschaftskapitals zu zeichnen und wird dann im 
Verhältnis seiner Beteiligung im Aufsichtsrat der Firma 
vertreten sein. (89)

Neue Aluminiumhütte, Nach Meldung aus Fach
kreisen ist vor kurzem durch verschiedene Banken ein 
neuer Elektrokonzern mit einem Anfangskapital von
10 Mill. Peseten gegründet worden, der am Nansa-Fluß 
in der Provinz Santander ein großes Kraftwerk errichten 
soll. Durch die ebenfalls an der Gründung beteiligte 
Metallfirma Eduardo K. L. Earle, Bilbao (Kapital 9 Mill. 
Pes.), die u. a. Walzwerkserzeugnisse aus Leichtmetall 
herstellt, soll dem Kraftwerk auch eine Aluminiumhütte 
angegliedert werden. (30)

Neue Bestimmungen für Sera und Impfstoffe. Durch 
eine Verordnung vom 16. 11. 1941 ist die Errichtung neuer

Laboratorien zur Herstellung von Seren und Impfstoffen 
für die Tierheilkunde verboten worden, da der nationale 
Markt durch die bestehenden Laboratorien ausreichend 
versorgt würde. (ra-

Serumgewinnung. Durch eine amtliche Verfügung 
sind die Kontingente der für die Serumgewinnung zuge
lassenen Schweine auf die einzelnen tierärztlichen In
stitute festgelegt worden. Ein Drittel der Gesamtmenge 
entfällt allein auf das Instituto de Higiene Victoria S.A., 
Salamanca. Weitere Kontingente erhielten das Labora- 
torio del Perpetuo Socorro, Salamanca, das Instituto Ibys, 
Madrid, und die Laboratorios Reunidos, Madrid. (4cj

Kapitalerhöhungen. Das größte Salinenunternehmes 
Spaniens, die Union Salinera de Espana S. A., Barcelona, 
beabsichtigt, ihr Kapital von 10 auf 15 Mill. Pesetas zu 
erhöhen, um einige Neubauten für die Ausnutzung von 
Abwässern zur Gewinnung chemischer- Erzeugnisse zu 
finanzieren.

Wie aus Madrid gemeldet wird, erhöhte die Union 
Resinera Espanola S. A. ihr bisher 50,3 Mill. Pes. betra
gendes Kapital um 6,5 Mill. Pes. W

Portugal.

Neue Handelsgesellschaft für die Kolonien. Auf Ver
anlassung der Regierung ist von der Banco de Angola 
und der Banco Nacional Ultramarino, die erhebliche 
Interessen in Angola bzw. in Mocambique haben, Anfang 
vorigen Jahres die Companhia de Exportaijöes do Ul
tramar Portugues mit einem nominellen Kapital von 200 
Contos gegründet worden. Aufgabe der Gesellschaft ist 
es, den Handel mit den Kolonien zu übernehmen, da der 
Mangel an Schiffsraum und die verspätete Erteilung von 
Navicerts seitens der Engländer an Privatfirmen sowohl 
in Angola als auch in Mocambique zu Krisenerscheinun
gen geführt hat, die die portugiesische Regierung zu 
Hilfsmaßnahmen, wie Kreditgewährung usw., zwangen. 
Die privaten Handelsfirmen können gegen eine Kommis
sion von \'A%  nach wie vor Waren über die neue Ge
sellschaft einführen. (-25)

Ver. St. v. Nordamerika.

Die Versorgung mit RosenöL Wie wir Angaben in 
der Fachpresse entnehmen, sind die Vorräte an Rosenöl 
praktisch erschöpft. Die Notierung ist auf 28 § je Unze 
gegen 5,25 § im August 1939 gestiegen. 1940 wurden nur 
noch 39 812 Unzen gegen 66551 Unzen im Vorjahr ein
geführt. Nachdem in den ersten fünf Monaten 1941 noch 
3082 Unzen importiert werden konnten, ist die Einfuhr 
jetzt praktisch ganz zum Stillstand gekommen. <3379)

Gewinnung von Harzestern. Nach einer Meldung 
aus New York hat die Hercules Powder Co., Wilming- 
ton, Del., eine neue Anlage in Hattiesburg, Miss., er
richtet, durch die die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft 
für die Erzeugung von Harzestern um 60% erhöht wird 
Eine weitere Ausdehnung der Anlagen ist nach Fertig
stellung des ersten Werksabschnitts vorgesehen, wo
durch noch einmal eine Steigerung der Produktion um 
ein Drittel erfolgen soll. (8350)

Columbien.
Mineralvorkommen. Durch Untersuchungen des geo

logischen Dienstes des Bergbauministeriums in Bogota 
sollen bisher folgende Vorkommen von Bodenschätzen 
in Columbien festgestellt worden sein:

Kohle in der Provinz Cundinamarca in der Nähe von Cucuta, im 
Quellgebiet der Flusse Putumayo und Caqueta und bei der Stadt 
Riohacha; Tonerde und Kalkstein nördlich und südlich von Cucuta, 
in den Provinzen Antioquia, Huila und Narino und in der N&he des 
Flusses Putumayo; Bauxit in der Provinz Antioquia in der Ebene von 
Cuiva; Quarz, Feldspat und Kaolin ebenfalls in der Provinz An tio » 
quia; K reide in den Provinzen Santander del Norte und Huila; 
Glimmer in den Provinzen Antioquia und Narino und in der NShe de* 
Putumayo; Talkstcin in der Provinz Antioquia; Schwefel in den P ro 
vinzen Narino und Caldas; Graphit, Pegmatit, Molybdän, Asbest in 
der Provinz Narino.

Im Zusammenhang mit den Arbeiten des geologischen 
Dienstes plant man die Errichtung einer Anlage zur Her
stellung von Zinkoxyd in der Nähe der Stadt Juin (Pro
vinz Cundinamarca) mit einer Jahreskapazität von 552 t 
und einer Anlage zur Herstellung von Aetznatron, Chlor 
und Nebenerzeugnissen in der Stadt Zipaquira. (93)
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Brasilien.
Förderung der Erzverschiffung. Von der brasilia

nischen Regierung ist ein Betrag von rund 21 Mill. Mil- 
reis zum Bau eines Erzverschiffungskais in Vitoria zur 
Verfügung gestellt worden. (32841

Argentinien.
Bergbauerzeugung. Nach einem Bericht des argen

tinischen Amtes für Minen und Geologie ist die Berg
bauerzeugung im Jahre 1940 auf 170,5 Mill. Pesos ge
stiegen gegen 139,3 bzw. 119,8 Mill. Pesos in den beiden 
Vorjahren und nur 79,4 Mill. Pesos 1935. Von dem Ge
samtwert entfielen 1940 auf Erdöl 106 Mill. Pesos, auf 
die Erzförderung 27 Mill. Pesos und auf sonstige Mine
ralien 37 Mill. Pesos. Im einzelnen wurden 1940 folgende 
Erze gefördert; Bleierze für 9 Mill. Pesos, Zink- und 
Zinksilbererze für 6,4 Mill. Pesos, Wolframerze für 5,4 
Mill. Pesos, Zinnerze für 3,9 Mill. Pesos, Wismut-, Vana
dium-, Gold- und Kupfererze für 2 Mill. Pesos. Ausge- 
fuhrt wurden 1940 Erze für 14 Mill. Pesos, davon Blei
erze für 5,6 und Wolframerze für 4,4 Mill. Pesos. Haupt
abnehmer waren mit rd. 90% die Vereinigten Staaten. 
Für 1942 wird eine weitere Steigerung erwartet, da dann 
die Gewinnung von Kohle und Eisenerz, die staatlich 
gefördert wird, hinzukommfen soll. (G2)

Abbau von Schwefel. Nach Meldung aus Buenos 
Aires ist in den in 4000 m Höhe in den Anden liegenden 
Schwefelgruben von Cerro Overo in der Provinz Men- 
doza mit dem Abbau begonnen worden. Der Gehalt der 
Gruben wird auf rd. 1 Mill. t geschätzt. Der dortige 
Schwefel soll eine besonders gute Qualität aufweisen 
und nur einen sehr geringen Prozentsatz Arsenik ent
halten. ' (<>*>)

Verbrauch von Düngemitteln. Aus einem Bericht 
des nordamerikanischen Department of Commerce geht 
hervor, daß der Verbrauch von Düngemitteln infolge 
der extensiven Bewirtschaftungsweise der Landwirt
schaft sich in engen Grenzen hält, Nachfrage besteht im 
allgemeinen nur für den Tabak-, Obst- und Gemüse
anbau und von seiten der Blumenzüchter. In erster 
Linie gelangt Chilesalpeter zur Anwendung, daneben 
werden Ammonsulfat, Superphosphat, Kaliumsulfat und 
Kalisalpeter verbraucht. Aus einheimischer Erzeugung 
stammen verschiedene organische Düngemittel, u. a. 
getrocknetes Blut, Knochenmehl, Fischmehl und Guano. 
Von einigen Firmen werden Mischdünger für besondere 
Zwecke angeboten. Eine einheimische Gesellschaft stellt 
kleine Mengen Superphosphat her. (3325)

Neue Caseinfabriken. Nach Meldung aus Buenos 
Aires hat die landwirtschaftliche Genossenschaft „Coope- 
rativa Agricola Fondo Comunal“ kürzlich ihre erste 
Caseinfabrik in Betrieb genommen und beabsichtigt, eine 
zweite Anlage zu errichten. Die argentinische Casein
erzeugung soll nach Meldung aus Fachkreisen innerhalb 
des vergangenen Jahres um fast 10% zugenommen haben 
und durch Neubauten oder Modernisierung bestehender 
Anlagen noch weiter zu steigern sein. <65)

Südafrikanische Union.
Verwertung von Andalusitvorkommen. Wie die Zeit

schrift „South African Mining and Engineering Journal“ 
mitteilt, ist seit einigen Jahren eine erhöhte Ausbeutung 
der Andalusitvorkommen im Westen von Transvaal in 
Aussicht genommen. Da der einheimische Markt nur etwa 
3000 t jährlich für die Herstellung von feuerfesten Ma
terialien aufnimmt, sollen neue Verwendungszwecke für 
das Mineral erschlossen werden. In diesem Zusammen
hang soll auch an die Heranziehung der Andalusitvor
kommen für den Aufbau einer eigenen Aluminium
produktion gedacht werden. (3384)

Türkei.
Xnpfergewinnung. Nach einer Meldung aus Istanbul 

hat sich die Kupfergewinnung im 1. Halbjahr 1941 gegen- 
aber der gleichen Zeit des Vorjahres um 24% erhöht. UV
Niederländisch Indien.

Errichtung einer Glaswarenfabrik. Wie „Algemeen 
Härti^elsblad“ meldet, ist in Soerabaja unter Beteiligung

von niederländisch indischem und australischem Kapital 
die Nederlandsche Glasfabrieken N. V. mit einem Ka
pital von 2,5 Mill. hfl. gegründet worden, die sich die 
Errichtung einer Glaswarenfabrik zum Ziel gesetzt hat. 
Mit der Aufnahme der Erzeugung, die u. a. alle Sorten 
Flaschen, Trinkgläser -und andere Glaswaren, wie Tafel
glas, umfassen soll, wird für die Jahresmitte 1942 ge1 
rechnet. Den Bedarf an Chemikalien will das Unter
nehmen in Australien decken. <3229)

Gewinnung von Harzdestillationserzengnissen auf 
Sumatra. Laut „Chemical Trade Journal" erzeugte die 
Harzdestillationsindustrie, deren Entstehung auf das 
Jahr 1925 zurückgeht, 1938 1230 t Terpentinöl und 
3950 t Kolophonium. Während das Kolophonium im In
land verbraucht wird, gelangt die Terpentinölgewinnung 
ganz zur Ausfuhr; 1939 wurden 1958 t exportiert. (338$

Britische Malayenstaaten.
Ausfuhr von Alaun. Die Ausfuhr von Alaun ist 1940 

auf 2511 long t für 0,23 Mill. Straits-S gegen 2430 t für
0.16 Mill. Straits-$ im Vorjahr gestiegen. (31ß6(

Japan.
Förderung der Nickelerzeugung aus einheimischen 

Erzen. Zur Förderung der Nickelerzeugung aus einheimi
schen Erzen hat die Regierung den Zuschuß von 2000 
auf 3000 Yen je Tonne Reinnickel erhöht. 1939 wurden 
insgesamt 230 000 Yen (1500 Yen je Tonne) für diesen 
Zweck verausgabt, was einer damaligen Erzeugung von 
153 t entsprach. <33881

Neu-Seeland.
Bergbauerzeugung im Jahre 1939. Nach einem in 

der Zeitschrift „The Mining Journal" abgedruckten Be
richt wurden 1939 178 955 Feinunzen Gold, 390 342 Fein
unzen Silber, 486 t Manganerze und 41 t Wolframerze 
gewonnen. Die Förderung von Kohle belief sich auf 
2,34 Mill. t. Von sonstigen bergbaulichen Erzeugnissen 
sind noch geringe Mengen Platin, Eisenerze, Fullererde, 
Glimmer und Bimsstein zu erwähnen (32C5J

PREIS-, MARKT- UND MESSEBERICHTE |

H öchstpreise für Gärungsessig.
Im „Vcrkündungsblatt des Reichsnährstandes“ vom 

16. 12. 1941 ist die umfangreiche Anordnung Nr. 37/41 der 
Hauptvereinigung der deutschen Gartenbauwirtschaft 
über Höchstpreise für Gärungsessig nebst mehreren Aus
führungsbestimmungen hierzu veröffentlicht. (NM

H öchstpreise für Kartoffelm ehl und Glucose  
in Norwegen.

Durch Bekanntmachung vom 1. 12. 1941 sind für 
Kartoffelmehl und Glucose neue Höchstpreise festgesetzt 
worden; sie betragen für Superior Kartoffelmehl bei Ver
kauf ab Fabrik 80 Kr. je 100 kg -und für den Großhandel 
84 Kr. je 100 kg. Der Höchstpreis für den Verkauf von 
Glucose in Einzelfässern beträgt 1 Kr. je kg. (131

Neue Durchschnittsw erte für die Um satzsteuer*  
berechnung in Rum änien.

Im „Monitorul Oficial“ vom 27. 10. 1941 ist eine 
Verordnung des Finanzministers veröffentlicht, die für 
eine Reihe von Zollpositionen neue Mittelwerte für die 
Berechnung der Umsatzsteuer bei der Ein- und Ausfuhr 
von Waren vorschreibt. Die neuen Mittelwerte sind am
1. 11. 1941 in Kraft getreten.

Die chemische Industrie interessieren folgende Posi
tionen (Angaben in 1000 Lei je 100 kg, soweit nicht an
ders angegeben; Warenbenennung gekürzt):

Casein, gehärtet, für bestimmte Waren zugeschnitten (Pos. 235b): 
50; Eichendoppen und Myrobolanen (378a, b): 1; Quebrachoextrakt, 
sow ie andere Gerbstoffextrakte, flüssig (385a): 6. fest (385b): 5; Game 
aus Kunstseide, roh, gebleicht oder weiß gefärbt (497a): 0.6 je 1 kg, 
gefärbt in belieb iger Farbe (497b): 0,9 je 1 kg; Garne aus Kunstseide, 
gezwirnt, roh gebleicht oder weiß gefärbt (498a): 0.9 je 1 kg, ge
färbt in beliebiger Farbe (498b); 1,1 je 1 kg; Baumwollwatte für Heil- 
zwecko (507): 25; Papier, gelatiniert, albumiert, gewachst oder paraf
fin iert, Zellglas (758): 18; Transparentes Viskosepapier, bedruckt oder 
gemustert (759): 21; Indigopapier. Carbon- und dcrgl. Kopierpapiere
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1760): 53; Blau- und Rotpapier, sowie andere ähnliche chemische 
Papiere (761): 40; Lichtempfindliches Photopapier (766): 40; Kautschuk, 
roh, rein (809): 12; Kautschukfäden, nicht in Verbindung mit anderen 
Spinnstoffen, in der Stärke über 3 mm (816a): 45, in der Stärke von 
3 mm oder darunter (816b): 65; Gewebe, Strickwaren, Posamenterie, 
Bänder aus Kautschukfäden, mit Textilfäden  aller A rt, Seide aus
genommen (819a): 100; mit seidenen oder seidenhaltigen Fäden (819b): 
120; Gewebo aus Textilstoffen , mit Kautschuk überzogen (820): 38; 
Schläuche aus Kautschuk, auch in Verbindung mit Spinnstoffen (827): 
38; Mäntel für Kraftwagen und M otorräder (829a): 25; für Fahrräder 
*829b): 30; Luftschläuche für Kraftwagen und M otorräder (830a): 53, 
jür Fahrräder und Fußbälle (830b): 140; Kautschukgegenstände aus 
vulkanisiertem Kautschuk für gewerbliche und technische Zwecke 
J834): 65; Waren aus vulkanisiertem Kautschuk für medizinische 
Zw ecke (835): 80; Waren aus Hartgummi: Platten, Röhren, Barren 
usw. (838a): 33; Füllfedern und B leistifte aus Ebonit, einfach oder 
» i t  gemeinen Stoffen verziert (839a): 8 'je 1 kg, verz iert mit feinen 
Stoffen (839b): 15 je 1 kg; Zellhorn, nicht in Verbindung mit anderen 
Stoffen  (840): 28; Gummi arabicum, Tragant, sowie andere natürliche 
Gummen und Harzo im Rohzustände (848): 7; Terpentinöle und Essen
zen sowie andere Harzöle (858): 3,8; Aluminiumhydrate und Hydrosili- 
kate, F loridaerde (863): 1,2; Kaolin und Feldspat, Schwerspat, K a lk
spat und Flußspat, roh (864a): 0,2; Schwefel, roh (868a): 1, raffiniert, 
auch ia Stäben oder Blumen (868b): 1,3, Schwefelbänder und -platten 
zum Ausräuchern der Fässer (868c): 3; Bitumen, natürliche (998): 2,6; 
Bituminöse Emulsionen (999): 3,5; Erzeugnisse aus der Destillation der 
Kohle, der Petroleumprodukte, des Holzes usw., w ie: Benzol, roh 
oder raffiniert, X y lo l (1015a): 3,2, T eer (1015b): 3, Carbolineum, K re
osotöl usw. (1015c): 4; A k tive  Kohle, gekörnt (1565a): 18. Holzkohle, 
gepulvert (zur Entfärbung und Klärung von Flüssigkeiten) (1565b): 9; 
Phosphor, rot (1566b): 22; Quecksilber, metallisches (1569): 100; Gase, 
komprimiert oaer flüssig (1571): 250; Antimon sowie Antim onverbin
dungen (1572): 9; M etalle und M etalloide, andere, n. b. g. (1578): 300; 
Borsäure (1580): 5,5; Aetzka li (1596): 4,4; Aetznatron, kaustische Soda 
(1597): 11; Borax (1603): 3; Bromsalze (1604): 19; Ammoniumcarbonat 
und Ammoniumbicarbonat (1605): 2,7; Bariumcarbonat und Barium- 
bicarbonat (1606): 1,5; Pottasche, Kaliumcarbonat und Kalrumbicarbo- 
nat (1609): 8,5; Calcium-, Kalium- und Natriumferricyanid (1614): 16,5; 
Calcium-, Kalium- und Natriumferrocyanid (1615): 7; Quecksilberchlo
rid (Kalomel) (1629): 95; Quecksilberchlorid (Sublimat) (1630): 85; 
Chromate und Bichromate von Ammonium, Kalium, Natrium und an
dere Chroms&lze (1635): 7,3; Ammoniumphosphat (1637a): 5, Kalium
phosphate (1637b): 6, Natriumphosphate (1637c): 4, Calciumohosphat 
(1637d): 14; Silbernitrat (1643): 5 je 1 kg; Bariurnnjtrat, Bleinitrat 
1644): 6,5; Kupfernitrat und Strontiumnitrat (1645): 6; Kalisalpeter 
1646): 3; Natriumnitrat (16471: 2,2; Ammoniumsulfat und Ammonium- 

bisulfat (1652): 0,8; Bariumsulfat (1653): 5; Kupfersulfat (1654): 3; Ma- 
gnesiurmulfat, Magnesiumbisulfat f 1656): 0,8; Natriumsulfat, kristalli
siert 11659a): 0,8, calcin iert (1659b): 0,85; Barium-, Calcium-, B lei- 
und Natriumsulfit, -Bisulfit, Kaliummetabisulfit (1661); 2; Schwefel
natrium (166S): 1,3; Citronen- und Weinsäure (1674): 20; Ameisensäure 
(1675): 6,5; Oxalsäure (1678): 5; Säuren, organische, n. b. b. (1679): 50; 
G lycerin, roh (1715a): 10, raffin iert f 1715b): 20; Naphthalin (1718): 2,5; 
Saccharin und andere synthetische Süßstoffe (1721): 130; Kunstdünger: 
Hornmehl und andere organische stickstoffhaltige Düngemittel (1723c): 
S, Knochenmehl (1723e): 3, Superphosphate und andere Phosphatdün
ger (1723f): 4, Handelsdünger, andere, n. b. b. (1723i): 4; Insekten- und 
Ünkrautvertilgungsmittel, und andere Präparate zur Bekämpfung von 
Krankheiten und Schädlingen, sow ie Insektenvertilgungsmittcl für die 
Hauswirtschaft (1725): 12; Chemische Präparate für die Gerberei: 
Chromalaun (1729a): 4; Chinin und dessen Salze (1741): 3 je  1 kg; 
A lka lo ide und G lykoside, andere, sow ie deren Salze w ie: Aconitin, 
Apomorphin, Atropin, Berbcrin u. a. m. (1743): 15 je 1 kg; Anästhe- 
tica w ie  Anästhesin, Novocain, Stovain usw. (1744): 4 je 1 kg; M edi- 
zinalo Wismutsalze (1749): 0,8 je 1 kg; Medikamente, einfache, nicht 
zubereitete (1750): 0,7 je 1 kg; Medikamente, zubereitet, einfach oder 
zusammengesetzt, ohne Spczialpackung: T ee  und Spezialtees (1751 d): 
2,2 jo 1 kg, P flaster und Wachspflaster, auf Leinen (Seide) gestrichen 
(1751f III): 1,5 je 1 kg, Pulver, auch brausend (1751i): 2 je 1 kg, 
Sirupe (1751m): 0,6 je 1 kg, Tabletten (Pastillen und Dragees) (1751 n): 
1,4; Medikamente, zusammengesetzte, sog. Spezialitäten: Oblaten
(1752d): 1,9 je 1 kg; Kapseln und Gelatincperlen (1752c): 3 je 1 kg; 
P flaster und Wachspflaster, auf Leinwand (Seide) gestrichen (1752h 
II I):  2 je 1 kg, Granulae (auch brausend) (1752j): 0 75 je 1 kg, sterili
sierte Lösungen für Injektionen, sow ie andere Medikamente in Phiolen 
(1752m): 2,6 je 1 kg, Tabletten und Dragees (1752o): 3,7 je 1 kg; Par
fümerien (1757a): 4 je 1 kg, Kölnisch Wasser (1757b): 1.3 je 1 kg, 
Zahnpasten, -pulver und -seifen (1757d): 1,2 je 1 kg, parfümierte Essige 
und Salze (1757g): 1 je 1 kg, Brillantine, Cremes, Pomaden (1757h):
1,5 je  1 kg, Haarfarben (1757i): 1,8 je 1 kg, Enthaarungsmittel (1557j): 
2 jo 1 kg; Lithopone und Zinkolith (1768b): 3; Eisenoxyde (Venetianer 
Rot und andere rote Mineralfarben (1769): 2; Mennige. Bleiweiß 
(1770a): 4; B leiglättc, M assikot, Töpferglasur (1770b): 4 5; Ultramarin, 
Pu lver oder Brocken, in beliebiger Verpackung (1771): 7; M ineral
farben, n. b. bM nicht zubereitet (1772): 7; Farben der Nummern 1764 
bis 1772 mit Oel angerieben oder mit Leim , Dextrin und Casein zu
bereitet (1773): 20; Ultramarin, zubereitet, sowie alle anderen zube- 
reiteten blauen Farben zum Blauen der Wäsche, in Pu lver flüssig 
oder in Pasten verschiedener Form (1774a): 10, in Panier (1774b): 30; 
Anilin -, A lizarin-, Naphtalin-, Anthrazen-Farben, sowie andere orga
nische, n. b. b. Farben: in Fässern o-ler anderen Verpackungen im 
Gewichte von 0,5 kg und darüber (1775a): 70, in Paketen oder an
deren Verpackungen im Gewichte unter 0,5 kg (1775b): 90; Graphit, 
zubereitet und geformt, fest oder flüssig usw. sow ie Zimmermanns- 
bleistifte , B leistifte für die For.'tindustrie usw. (1777): 20; Blätter 
und Pu lver aus M etallen zum Verkupfern, Bronzieren. Vernickeln und 
Aluminieren (1778a): 0,3 je 1 kg, zum Versilbern (1778b): 2 je 1 kg, 
zum Vergolden (1778c): 19 ie 1 kg; Soiriturlacke, auch farbig, sowie 
Leder- und Panierlacke (1779): 24; Gummen, präpariert in Blättern, 
P latten oder Stücken w ie Schellack, Lac-Dye oder unter anderer Be
nennung (1782): 15; B leistifte und Farbstifte ohne Holzfassung (Minen) 
(178&0: SO gefaßt in W eichholz, auch gestrichen oder poliert (1788b): 
32, gefaßt in Zedernholz oder anderen feinen Hölzern, auch gestrichen 
oder po liert fl7S8c): 160; Tinten jeder Farbe, flüssig, gepulvert oder 
in Pasten: Schreibtinte (1792a): 20, Druckerschwärze (1792b) 25.
Tinten für Schreibmaschinen sowie Tinten n. b. b (1792e): 27; 
Farbbänder für Schreib-, Rechen-. Registrier-Maschinen usw. (1793); 
120; Patronenhülsen für Revolver, Salon-, Scheiben- und Jagdgewehre,

nicht gefüllt, nur mit Zündkapseln, aus M etall und Pappe (1801a): 3ö; 
nur aus M etall (1801b): 40; Patronen, gefüllt mit Schwarzpulrer und 
mit Kugeln oder Schrot (1802a): 18, gefü llt mit rauchlosem Pulver, mit 
Kugeln oder Schrot (1802b): 30. (1Ö7)

Preise  für Fahrradm äntel und -Schläuche 
in Spanien.

Auf Vorschlag des Syndikats für Chemische Industrie 
sind von der Generalkommission für Verpflegung -und 
Transporte neue Kleinverkaufspreise für Fahrrad
schläuche und Fahrradmäntel festgesetzt -worden. Sie 
liegen bei Schläuchen zwischen 4,80 und 8,60 Peseten, 
bei Mänteln zwischen 11,85 und 24,15 Peseten für das 
Stück, je nach Größe. Jeder Mantel oder Schlauch muß 
eine eingestempelte Marke und die Maße sowie den zu
gelassenen Verkaufspreis tragen. (3152)

BEKANNTMACHUNGEN ÜBER 
VERKEHRSFRAGEN

Deutscher Eisenbahn-Gütertarif, T e il I Abt. B,
M it Wirkung vom 1. 1942 trat der Nachtrag II I  in Kraft. Er

enthält Aenderungen und Ergänzungen der A llgem einen Tarifro r- 
schriftcn, der Erläuterungen und des Sachverzeichnisses.

Ausnahmetarü I B 60 für Holzabfälle zur Verzuckerung usw.
M it W irkung vom 20. 12. 1941 wurden folgende Aenderaageo 

durchgeführt:
1. Im Abschnitt ,.Güterart”  wird in Z iffer 5 hinter der 2. K la » -  

mer die Angabe ,,bis 1,5 m lang’.* geändert in ,,bis 2 m lang“ .
2. Im Abschnitt „O ertlicher Geltungsbereich" wird die Angabe 

„V o n "  geändert in ,,allen im Deutschen Reich gelegenen uad 
nicht w eiter als 700 km vom Empfangsbahnhof entfernten Bahn
höfen“ .

Ausnahmetarü 19 B 5 für Melasse.
Im Gültigkeitsverm erk werden die W orte „b is  31. 12. 1941“  ob- 

geändert in ,,bis 30. 9. 1942“ .
M it W irkung vom 20. 12. 1941 wurden folgende Empfangsbahahöfe 

aufgenommen: „Aussig-Schonpriesen, Brüx und Teplitz-Schönaa“ .

Ausnahmcterif 24 B 8 für Rohstoffe für Z e llw o lle  usw.
D ie Geltungsdauer w ird bis 31. 12. 1942 verlängert.
M it W irkung vom 20. 12. 1942 wurde der Bahnhof „K asse l U M

a b  neuer Versandbahnhof nachgetragen.
M it Wirkung vom 1. 3. 1942 wird Salzsäure nicht mehr begünatigt 

und infolgedessen der Ta rif w ie fo lgt berichtigt:
a) im Abschnitt „Güterart, Abteilung I “  w ird Z iff. 11 „S a lz 

säure . . . Eisenwaren“  gestrichen .
b) im Abschnitt „O ertlicher Geltungsbereich, Unterabteilung Za 

Abteilung I Z iff. 6— 8 und 10—13 des . . .“  muß es heißen: 
.........Z iff. 6—8, 10, 12 und 13 des . . .“

c) im Abschnitt „Frachtberechnung, Z iff. lb ) "  muß es heiße»:
„ .  . . I Ziff. 6—8, 10, 12 und 13 des . .

d) im Abschnitt „Sondcrfrachtsätze, Klammervermerk*' » a f  es 
heißen:
........ I Ziff. 6-8 , 10, 12 und 13 . . .“

e) im Abschnitt „Sonderfrachtsätze“ : D ie 13 Verbindungea. bei 
denen in der zweiten Längsspalte die Güterart „11“  eracaciat, 
sind mit Bahnhofsnamen und Frachtsätzen zu streichen.

Ausnahmetarif 21 S 1 ffir Baumwolle usw.
M it W irkung vom  1. 1. 1942 wurde „Rheine-Stadtberg Za HA6“  

als Empfangsbahnhof nachgetragen.

Ausnahmetarif 4 B 1 für Kalkstein usw.
D ie Geltungsdauer wurde bis zum 31. 12. 1942 verlängert. MH 

W irkung vom 20. 12. 1941 wurde Eichstädt Stadt unter den Veraoad- 
bahnhöfen nachgetragpn.

Ausnahmetarif 4 B 5 für Branntkalk, Kalkstein.
D ie Geltungsdauer des Ausnahmetarifs 4 B 5 wurde bis längstens 

31. 12. 1942 verlängert.
M it W irkung vom 1. 1. 1942 wurde der Abschnitt „Anwcnduags- 

bedingungen“  w ie fo lrft gefaßt:
„Anwendungsbedingungen.
D er Ausnahmetarif gilt nur für Sendungen, die in Privatgroß
raumwagen aufgeliefert und in geschlossenen Zügen von 750 l 
Nutzlast, davon mindestens 600 t Kalkstein, befördert w erden ."

Ausnahmetarif 7 A  2 für Braunstein.
Der A T  7 A  2- tritt w ird Ablau f des 31. 12. 1941 außer Kraft. 

An seiner Stelle wurde mit Wirkung vom 1. 1. 1942 ein neuer Aua- 
nahmetarif 7 A  2 für Braunstein von und nach bestimmten Bahaböfen 
eingeführt. Preis 5 Oty.

Ausnahmetarif 7 E 1 für Braunstein.
I. Die Geltungsdauer des Ausnahmetarifs w ird längstens bis 31. 12, 

1942 verlängert.
II. M it W irkung vom 1. 1. 1942 wurden im Abschnitt „O ertlicher 

Geltungsbereich’ '
1. unter Z iffer 1 der Versandbahnhof Elfringen Grenze nach

getragen;
2. die Empfan<?sbahnhöfe B itterfeld , Hamburg und Hamburg-Har- 

barg gestrichen.

Ausnahmetarif K r 2 G 1 für Bauxit,
Der Ausnahmetarif K r 2 G 1 trat mit Ablau f des 31. 12. 1941 außer 

Kraft. An  seiner Stelle wurde mit Wirkung vom 1. 1. 1942 ein acucr 
Ausnahm-t^-'f K r 2 G 1 für Bauxit von und nach bestimmten Bahn
höfen eingeführt.
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Aojuakmet&rif K r  7 B 27 für Schwcfelkiesabbrandc.
M it Wirkung vom 20. 12. 1941 wurde unter a) für Güter der

Z iffer 1 Saarbrücken-Burbach (Burbacherhütte) als Empfangsbahnhof 
aachgetragen.

Aasnahmetarif 11 B 1 für Düngemittel.
Die Geltungsdauer wurde bis rum 31. 12. 1942 verlängert. Im

Abschnitt ..Güterart" erhielt der Klammervermerk unter der Ueber- 
schrift ,.Abteilung I "  folgende Fassung ,, (Güter der Klassen D
und E )” .

In den mit einem *) gekennzeichneten Fußnoten auf den Seiteu 
1, 2 and 3 wird die Jahreszahl ,,1941'* jeweils in ,,1942" geändert. 

M it W irkung vom 1. 1. 1942 wurden:
a) im Abschnitt „G ü terart" Abteilung II I  A , Zeile 11 in dem

Klammervermerk hinter , .Thomasmehl'* eingefügt ,,Thomas
phosphat",

b) int Abschnitt ,,Oertlicher Geltungsbereich“  unter Zu Abt. II I B
usw. folgende Bahnhöfe nachgetragen: „Harxheim -Zell, Kirn,
Uffeln  Zu 109 und Zumwalde Zu 209’ *.

Ausnahwetarif 7 B 3 für Eisenerz.
M it Wirkung vom 20. 12. 1941 wurden d ie  Empfangsbahnhöfc 

„U eckingen“  und ,,W olf£angweiche‘ ‘ nachgetragen.

Amanahmetarif 9 B 1 für Kupfer usw.
M it W irkung vom 1. 1. 1942 wurde der A T  9 B 1 neu heraus

gegeben. Neben der Ausdehnung des Empfangsgeltungsbereichs auf 
allo im Deutschen Reich gelegenen Bahnhofe ist im Abschnitt ,,Fracht
berechnung”  der bisherige Frachlabschlag von 20% von der Klasse A  
durch einen besonderen Frachtsatzzeiger ersetzt worden.

Aoanahmetarif 14 DU 1 für Benzin usw.
1. D io Gültigkeitsdauer des A T  14 DU 1 w ird längstens bis 31. 12. 

1942 verlängert.
2. Zum Abschnitt ,,Oertlicher Geltungsbereich";

In Erweiterung der Bestimmungen in Z iffer 1 gilt der Ausnahme
tarif bis auf jederzeitigen W iderruf, längstens bis zum 31. 3. 
1942, für den Versand
▼on den Donauumschlagplätzen in Korneuburg, Linz und W ien 
sow ie von den Bahnhöfen Floridsdorf, Klein Schwechat und 
Stadlau auch nach allen Bahnhöfen der Deutschen Reichsbahn 
und anderer deutscher Eisenbahnen in den Reichsbahndirektions
bezirken Augsburg, Erfurt, Essen, Frankfurt (Main), Hamburg, 
Hannover, Karlsruhe Kassel, Köln, Mainz, München, Münster 
(W estf.), Nürnberg, Regensburg, Saarbrücken, Schwerin (M eck
lenburg), Stuttgart und W uppertal sowie den von den Reichs- 
bahndircktionen Karlsruhe und Saarbrücken verwalteten Bahn
höfen im Elsaß und in Lothringen und Luxemburg, mit Ausnahme 
der Bahnhöfe der Nordhausen— W ern igeroder Eisenbahn.

3. M it W irkung vom 10. 1. 1942 wurde «nt<*r d«*n Bahnhöfen mit 
Zwischenlagern „G roß  Schwechat" nachgetragen.

Ausaahmetarif 14 B 1 für Erdöl, roh.
M it Wirkung vom 20. 12. 1941 wurden folgende Versandbahnhöfe 

nachgetragen: ,.E ickeloh" und „N ienburg (W eser )".

Assnahmetarff 14 B 16 für Leuchtöl.
Der Ausnahmetarif 14 B 16 trat mit Ablauf des 31. 12. 1941 außer 

Kraft. An seiner Stelle wurde mit Wirkung vom 1. 1. 1942 ein neuer 
Ausnahmetarif 14 B 16 eingeführt.

Ausaahmetarif 23 S 1 für Linkrusta usw.
M it Wirkung vom 1. 1. 1942 wurde im Abschnitt „G ü tera rt" nach

getragen „Donauleum".

Ansnahmetaril 24 A  24 für Stückgut, auch Eilgut und beschleunigtes 
Eilgut.

M it Wirkung vom 1. 1. 1942 wurde der A T  24 A  24 für Stück
gut zur Ausfuhr nach außerdeutschen Ländern über die trockene 
Grenze und über See eingeführt.

Ausnahmetarif 24 S 5 für Bestimmte See-Einfuhrgüter.
M it Wirkung vom 10. 1. 1942 wurde der Bahnhof „K re ib itz-Te ich - 

sta tt" als Empfangsbahnhof mit Sondcrfrachtsätzen aufgenommen,

Verlängerung der Geltungsdauer von Ausnahmetarifen.
Dio Geltungsdauer nachstehender Ausnahmetarife w ird unter ent

sprechender Aenderung des Gültigkeitsvermerks verlängert:
A T  7 B 65 für Flußspat längstens bis 30. 6. 1942,
A T  2DU 1 für Bauxit längstens bis 31. 12. 1942,
A T  7 B 18 für Schwefelkies längstens bis 31. 3. 1942,
A T  7 B 21 für Schwefelkies längstens bis 31. 3. 1942.
A T  11 B 14 für Abfallschwefelsäure längstens bis 30. 6. 1942,
A T  13 B 45 für Schwefelsäure längstens bis 31. 12. 1942,
A T  14 B 15 für Heizö l längstens bis 31. 12. 1942,
A T  14 B 19 für Stanz- usw. öl längstens bis 31. 12. 1942,
A T  K r 14 B 29 für Benzin längstens bis 30. 6. 1942,
A T  2 B 60 für unreinen Talkstein längstens bis 31. 12. 1942,
A T  11 B 13 für Kohlenasche usw. längstens bis 31. 12. 1942,
A T  K r 11 G 1 für Phosphate längstens bis 31. 7. 1942,
A T  K r 12 B 25 für Natriumsulfat längstens bis 31. 12. 1942,
A T  K r 13 B 43 für Abfallschwefelsäure längstens bis 31. 12. 1942,
A T  K r 14 B 10 für Erdölrückstand fBlasöl) längstens bis 31. 12. 1942, 
A T  14 B 20 für verschmutz. M ineralschnveröl längst, bis 31. 3. 1942, 
A T  K r 14 B 25 für Rückstandsöl längstens bis 31. 3. 1942,
A T  19 B 4 für Melasse zur Entzuckerung längstens bis 30. 6. 1942.

Ablau i von Ansnahmetarifen.
A T  4 B 13 f l r  Kalkstein Ab lau f 31. 12. 1941.
A T  23 B 7 für Balatum usw. Ablau f 31. 12. 1941,
A T K r l l B l 5  für Schwefelsäure Ablauf 31. 12. 1941,
A T  24 G 1 für Stückgut, auch Eilgut und beschleunigtes Eilgut 

Ablauf 3i. 12. 1941.
A T  24 S 1 für Stückgut, auch Eilgut und beschleunigtes Eilgut 

Ablau f 31. 12. 1941.
D ‘e Geltungsdauer nachstehender Frachtbegünstigung wurde unter 

entsprechender Aenderung des Gültigkeitsvermerks verlängert:

Frachtbegünstigung Frei 1 für Ausstellungsgüter Deutscher Messen 
längstens bis 31. 12. 1942.

Deutsch-Rumänischer Gütertarif, T e il II, Tarif 84 A  für Petroleumpech.
M it Wirkung vom 10. 1. 1942 wurde in der Schnittafel B nach

getragen: Morgenroth. (531

E I N G E G A N G E N E  S C H R I F T E N
D as englische Fachwort und seine gemeinverständliche Darstellung ira

technischen Zusammenhang. 2. T e il. Von Henry G. Frecman. 205
Seiten. Buchverlag W . Girardct, Essen, Preis geb. 5,80 

In  dem  zw e iten  Band seines W erkes —  der erste Band 
w urde 1938 ve rö ffen tlich t —  setzt der V erfasser seine neu
artige M eth ode fo r t , das englische Fachw ort in seinem tech
nischen Zusam m enhang darzustellen, in dem  Bestreben, den 
Ingenieuren und technischen K au fleu ten , d ie m it dem eng- 
lisd ispradiigen  Ausland in Verb indu ng stehen, b eh ilflid i zu 
sein. In  Erkenntnis der enormen Schw ierigkeiten der e in w and
fre ien  U ebersctzung technischer und chemisdier Fachausdrücke 
geht der Verfasser von  dem unbedingt richtigen Standpunkt 
aus, daß diese Schw ierigkeiten  nur dann gem eistert w erden  
können, w enn  der U ebersetzer audi über ein gewisses M aß  
an technischen Kenntnissen v e r fü g t  und über die A r t  und 
W e ise  unterrichtet ist, in der das einzelne Fachw ort im 
technischen Zusammenhang angew andt w ird  und w ie  sich 
seine Bedeutung je nach Veränderung des Zusammenhangs, 
in dem es angew andt w ird , w andelt. D em  U ebersetzer diese 
Kenntn is zu überm itteln hat sich der V erfasser zu r A u fga b e  
gestellt. D iese A u fgabenstellu ng bedingte gleichzeitig  eine Be
schränkung des behandelten S to ffes  au f eine bestimmte Zah l 
von  G ru n dbegriffen  a llgem ein  technischer A r t , unter denen 
als Beispiele „A n a ly s e “ , „D a m p f“ , „D es tilla tio n “ , „F o rm “ , 
„Scheibe“  usw. genannt seien, sow ie au f G ru n d b eg riffe  der 
einzelnen technischen oder chemischen Fad igeb iete , w ie  z . B. 
„A kku m u la toren “ , „C h em ik a lien “ , „E lek trom oto ren “ , „G en e 
ratoren“ , „Lacke“ , „S ch le ifm itte l“ , „V erbrennungskraftm asch i
nen“  usw. Jedem  dieser Stichw orte sind längere Ausführungen 
gew idm et, in denen unter g le ichzeitiger D arste llung der tech
nischen Charakteristika die verschiedenartigsten Ausdrücke in 
deutscher und englischer Sprache zusam m engestellt sind, die 
im Zusammenhang m it dem  betre ffen den  G ru n d b eg riff han
delsüblich sind. (3130)

Ergebnisse und P roblem e der m odernen anorganischen Chem ie.
Von H. J. Emel6us und J. S. Anderson. Uebersetzt von D ipl.«
Chem. Kurt Karbe. 519 Seiten mit 55 Abbildungen. Verlag von
Julius Springer, Berlin. Preis geb. 24,— 3tH,

Zw eck  und Z ie l dieses Buches ist, dem  älteren C hem ie
studenten und anderen fortgeschrittenen Lesern die m odernen 
Entw ick lungslin ien der wissenschaftlichen anorganisdien C h e
m ie einschließlich der physikalischen Chem ie und die theo
retischen Deutungen der neuesten Fortschritte a u f diesem 
G eb iet zu überm itteln. Es stellt also im w escntlid ien  ein Leh r
buch fü r  Fortgeschrittene dar. D ie  einzelnen  K a p ite l sind im 
Gegensatz zu den üblichen Lehrbüchern n id it an das p e r iod i
sche System  angelehnt, sondern gre ifen  eine Re ihe spezieller 
G eb iete heraus, au f denen in den beiden letzten  Jahrzehnten 
besonders bem erkensw erte wissenschaftliche Ergebnisse erz ie lt 
w orden  sind. Im  einzelnen w erden  behandelt: A tom bau  und 
periodisches System. A tom gew ich t und Isotop ie. M o leku la re 
Struktur anorganischer Verb indungen . K oord in a tion sverb in 
dungen und anorganische Stereochemie. Polysäuren  und S ili
kate. W asserstoff und die H yd r id e . Freie R ad ik a le  m it kurzer 
Lebensdauer. N ich tm eta llo xyd e  und verw an d te  S toffe. D ie  
neueste Chem ie der N id itm e ta lle . D ie  P e roxyd e  und P e r
säuren. N eu ere  Chem ie der M eta lle . M cta llca rbon yle , -n itro- 
syle und verw an d te  Verb indungen . Interm etallische und E in
lagerungsverb indungen . R eak tionen  im  flüssigen A m m on iak  
und verflüssigten  S ch w e fe ld ioxyd . R a d io a k tiv itä t und A to m 
ze r fa ll.

Beide A u toren  dieses Buches sind Engländer. Sie haben 
sich jedoch o ffen b a r  bemüht, d ie notw end ige O b jek tiv itä t zu 
wahren, w ie  aus dem  hohen A n te il zu ersehen ist, den die 
deutschen Forschungsergebnisse in  der Gesam tdarstellung 
haben. Beaditenswert ist, daß sie sich sogar dazu verp flich tet 
glaubten, sich ihren englischen Lesern gegenüber h ierfür zu 
entschuldigen. Im  V o rw o r t  zu der englischen Ausgabe w ird  
nämlich darau f hingewiesen, daß „vo rw ieg en d  einschlägige 
M onograph ien  anerkannter Fachgelehrter und neuere V e r 
öffen tlichungen  z it ie r t "  w orden  sind; w örtlich  heißt cs dann 
w e ite r : „W e n n  dieses V erfah ren  anscheinend dazu geführt hat, 
daß überw iegend ausländische —  besonders deutsche —  U n te r
suchungen hcrangezogen w orden  sind, so kom m t darin die 
verhältn ism äßig starke Vernachlässigung zum Ausdruck. d :e 
d ie anorganische Chem ie heute in England erfäh rt.“  (3128)
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AUS DEM ZENTRALHANDELSREGISTER
H euein fragungen .

Chemisch-Physikalisches Laboratorium G, m. b. H ., Sitz: K ie l. Die 
Firma ist am 10. 12. 1941 in das Handelsregister des Amtsgerichts 
K ie l eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag ist am 6. 11. 1941 fest
gestellt. Gegenstand des Unternehmens: Versuchs- und Forschungs
arbeiten sow ie Betriebsüberwachungen auf schmiertechnischem G e
biet und Erwerb sow ie Verwertung einschlägiger Patente. Stamm
kapital: 50 000 3 t)l. Geschäftsführer: Fabrikant Max Harmsen, K ie l- .  
Hassee.

W ilhelm  Berresheim Chemisch-pharmazeutische Fabrik, Sitz: Ber
lin. D ie Firma ist am 15. 12. 1941 in das Handelsregister des Am ts
gerichts Berlin eingetragen. Inhaber: Drogist W ilhelm  Berresheim, 
Berlin.

Anton Seit* Inhaberin Emma Seltz Seifensiederei & Parfümerie, 
Sitz: Trostberg. Die Firma ist am 11. 12. 1941 in das Handelsregister 
des Amtsgerichts Traunstein eingetragen. Inhaberin: Emma Seitz, 
Trostberg.

Posener K erzen- und Wachswarenlabrik Richard W ojtk iew lcz 
and Fe lix  Mehlhausen, Sitz: Posen. D ie Firma ist am 10. 12. 1941 in 
das Handelsregister des Amtsgerichts Posen eingetragen. D ie G e
sellschaft hat am 26. 9. 1940 begonnen.

A xa  pharm, und kosm. Präparate Hermann Smeets (Fabrikation 
and Vertrieb  pharmazeutischer und kosmetischer Fabrikate), Sitz: 
Neuß. D ie Firma ist am 17. 12. 1941 in das Handelsregister des 
Amtsgerichts Neuß eingetragen. Geschäftsinhaber: Hermann Smeets, 
Kaufmann in Neuß.

Seifen und Waschmittel-Ost G. m. b. H., Sitz: Berlln-Grunewald, 
Die Firma ist am 20. 12. 1941 in das Handelsregister des Amtsgerichts 
Berlin eingetragen. Gegenstand des Unternehmens: Unterstützung der 
im besetzten Ostgebiet gelegenen Seifen und W aschmittel herstellen- 
den Betriebe mit Rat und Tat, deren Inbetriebnahme von den zu
ständigen deutschen Dienststellen bestimmt w ird und die von deut
schen Betriebsführern geleitet werden. Gegenstand der Gesellschaft 
ist auch die Durchführung von Aufgaben, die ihr weiterhin vom 
Reichswirtschaftsm iaister übertragen werden. Stammkapital 
30 000,—  Ji'rt, Der Gesellschaftsvertrag.ist am 1. 11. 1941 abgeschlos
sen. Die Gesellschaft endet am 31. 12. 1944, sofern die Gesell- 
schafterversammlung nicht vorher mit Zustimmung des Reichswirt
schaftsministers dio Auflösung der Gesellschaft oder die Verlängerung 
über den 31. 12. 1944 hinaus beschließt. Geschäftsführer: Kaufmann 
Heinrich Müller, Berlin, Kaufmann Arnold Remy, Düsseldorf.

Rcnuvol-Gesellschait J etler & Co., Sitz: B ie litz. Die Firma ist 
am 17. 12. 1941 in das Handelsregister des Amtsgerichts B ielitz ein
getragen. Gegenstand des Unternehmens: Herstellung und Vertrieb  
von Waren, insbesondere von Waren, die unter dem Warenzeichen 
„R en u vo l" vertrieben werden. Persönlich haftende Gesellschafter; 
Ingenieur W ilhelm  Jetter, Hamburg, Dr. phil. W ilhelm  Ludwig Gerver- 
hard Elmenhorst, Kaufmann, Hamburg-Blankenese. OHG. Die Ge
sellschaft hat am 20. 10. 1941 begonnen.

Personal-, Kapitol- und Statutenänderungen.
Chemische Fabrik ,,Ergasta“ , G. m. b. H., Sitz: Preußisch-Star- 

gard. In das Handelsregister des Amtsgerichts Prcußisch-Star- 
gard ist am 18. 12. 1941 eingetragen: Gegenstand des U nter
nehmens: Fortführung der Chemischen Fabrik ,,Ergasta“  in Preu- 
ßisch-Stargard sow ie Herstellung und Vertrieb von chemischen P ro 
dukten aller A rt, insbesondere von Wasch- und Reinigungsmitteln, 
und Großhandel mit diesen Erzeugnissen. Stammkapital: 100 000,—  RK . 
Geschäftsführer: Fabrikbesitezr Erwin Mohr, Preußisch-Stargard. Der 
Gesellschaftsvertrag ist am 23. 8. 1941 festgestellt. D ie Gesellschaft 
übernimmt als Sacheinlage das von dem Geschäftsführer Erwin Mohr 
bisher betriebene Handelsgeschäft, das unter der Firma Chemische 
Fabrik „Ergasta“ , (Erwin Mohr, betrieben wurde. W ert des Handels* 
geschäfts ist auf 49 000,—  31)1 festgesetzt.

F ritz K . M. Arndt Chemisch-Technische Erzeugnisse, S itz: Katto- 
w itz. In das Handelsregister des Amtsgerichts Kattow itz ist am 1. 11. 
1941 eingetragen: Inhaber: F ritz K . M. Arndt, Kaufmann, Breslau. 
D ie Niederlassung ist von Breslau nach K attow itz verlegt.

Anorgana G. m. b. H ., Sitz: Ludwigshalen a- Rh. In das Handels
register des Amtsgerichts Luäwigshafen ist am 29. 10. 1941 eingetragen: 
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 7. 10. 1941 wurde 
der Gesellschaftsvertrag geändert. Gegenstand des Unternehmens: 
Erwerb, Betrieb und Neuerrichtung von  Anlagen zur Erzeugung und 
Verarbeitung von chemischen Produkten aller A rt , die Vornahme von 
Handelsgeschäften, die hiermit unmittelbar oder mittelbar in Zu
sammenhang stehen, und die Beteiligungen, die diesem Zweck dienen 
oder gleiche und ähnliche Z ie le  verfolgen .

A lbert Matthles, Chemische Fabrik, Sitz: Frankfurt a, M , In d&a
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt a. M. ist am 5. 11. 1941 
eingetragen: K .-G . mit Beginn am 1. 8. 1941. Persönlich haftende Ge
sellschafterin Kauffrau Anna-Lotte Grothkarst, Hamburg. D ie im G e
schäftsbetrieb begründeten Verbindlichkeiten der bisherigen Inhaberin 
.sind nicht übernommen worden. Das Geschäft ist von Hamburg nach 
Frankfurt a. M . verlegt worden.

Deutsche Kunstlederwerke W ollgang G. m. b. H ., Sitz: Frankfurt 
a. M . In das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt a. M . ist 
am 6. 11. 1941 eingetragen: Der Kaufmann A d o lf Finck, Leipzig , ist 
zum Geschäftsführer bestellt.

Johannes Gründer Lackfabrik, Sitz: Frankfurt a. M. In das Han
delsregister des Amtsgerichts Frankfurt a. M. ist am 5. 11. 1941 ein
getragen: Der Kaufmann Josef Schmidt, Frankfurt a. M ., ist aus- 
geschieden. Die Gesellschaft ist am 1. 7. 1941 aufgelöst. Fabrikant 
Johannes Gründer führt da9 Geschäft als Allein inhaber unter der 
seitherigen Firma fort.

Chemopharm G. m. b. H ., S itz: Hansestadt Hamburg. In das Han* 
delsregister des Amtsgerichts Hamburg ist am 7. 11. 1941 eingetragen: 
Der Sitz der Gesellschaft ist von Berlin nach Hamburg verlegt w or
den. Der Gesellschaftsvertrag ist am 29. 8. 1941 geändert worden. 
Gegenstand des Unternehmens u. a.: Herstellung und Vertrieb  von Er
zeugnissen chemischer und pharmazeutischer A rt. Stammkapital: 
18 500 J ft i . Geschäftsführer: Chemiker Dr. Kurt Lindner, Berlin- 
Lichterfelde, und Kaufmann Ernst W essendorf, Hamburg.

F. G. Sauer (Herstellung von Kunstfeuerwerk, Signalmitteln und 
ähnl.), Sitz: Augsburg. In das Handelsregister des Amtsgerichts Mün
chen ist am 5. 11. 1941 eingetragen: Unter gleicher Firma ist die 
Zweigniederlassung München eingetragen worden. Geschäftsinhaber: 
Johann Sauer jun., Pyrotechniker in München.

Dr. Ernst Lüddemann, Chemotechnlsche Fabrik, Sitz: Harlingerode, 
In das Handelsregister des Amtsgerichts Bad Harzburg ist am 3. 11. 
1941 eingetragen: Nach wesentlicher Vergrößerung des Handelsge
schäfts ist die Firma geändert in: ,,Dr. Ernst Lüddemann-Werke.“  

Chemische Fabrik P iersee G. m. b. H ., Sitz: Augsburg. In das Han
delsregister des Amtsgerichts Augsburg ist am 5. 11. 1941 eingetragen: 
Durch Beschluß der Gescllschafterversammlung vom 1. 11. 1941 wurde 
gem. der Verordnung zur Begrenzung von Gewinnausschüttungen vom 
12.6.1941 d ie  Berichtigung des Stammkapitals von 205 000 7fA um 
615 000 JIH  auf 820 000 J i ) l  vorgenommen.

Dr. G eorg Henning chemisch pharmazeutisches W erk  G. eou b. H., 
Sitz: Berlin-Tem pelhoi. In das Handelsregister des Amtsgerichts 
Berlin ist am 8. 11. 1941 eingetragen: Dr. phil. G eorg Henning, Che
miker, Berlin, ist zum Geschäftsführer bestellt.

Ciba A .-G . (Herstellung von chemischen Produkten), S itz: Ber
lin-Steglitz. In das Handelsregister des Amtsgerichts Berlin ist am 
10. l l .  1941 eingetragen: Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 
16. 10. 1941 ist die Satzung geändert. Gegenstand des Unternehmens 
nunmehr: Herstellung von Teerfarben, Pharmazeutika und chemi
schen Produkten und Handel mit solchen, insbesondere der Vertrieb 
der unter dem in der deutschen Zeichcnrollc eingetragenen W aren
zeichen ,,C iba“  im Verkehr befindlichen Produkte.

Dr. Drawe Sc W o llf, Fabrik chemisch-pharmazeutischer «md  kos
metischer Präparate G .m .b .H ., Sitz: Lauban i. SchL In das Handels
register des Amtsgerichts Lauban ist am 11. 11. 1941 eingetragen: 
Die Firma heißt jetzt: ,,Dr. Drawe & Dr. W o lfl, Chcmisch-phanaar.cn- 
tische und kosmetische Präparate.“

D illenburger Farbwerk Martha K lingelhöfer, Sitz: Dillenburg. 
In das Handelsregister des Amtsgerichts Dillenburg ist am 7. 11. 
1941 eingetragen: D ie Firma ist in D illenburger Farbwerk H. u. J. 
Reichel geändert und oHG. seit dem 1. 5. 1941. Kaufmann and Tech 
niker Helmut Reichel in Dillenburg und Kaufmann Johannes Reiche) 
in Oberdresselndorf sind Gesellschafter. Das Am t des Helmut R ei
chel als früherer Geschäftsführer ist erloschen.

Heroä Gummiwerk G. m. b. H., Sitz: Erfurt. In das Handels
register des Amtsgerichts Erfurt ist am 10. 11. 1941 eingetragen: 
Hermann Rottstedt und W alter Amend haben ihr Am t als Geschäfts
führer n iedergelegt. A lle in iger Geschäftsführer ist der Kaufmann 
Georg Hermann, Berlin-Lichtcnberg.

Nord-W est-Deutsche H efe- und Spritwerke A .-G ., Sitz: Hameln, 
ln das Handelsregister des Amtsgerichts Hameln ist am 10. 11. 1941 ein
getragen: Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom  14./15. 10. 1941 ist 
das Grundkapital gemäß der Dividendenabgabeverordnung vom  12. 6. 
1941 auf 1 875 000 RM  erhöht.

Westdeutsche Asphalt-W erke, Verein igte Straßenbau-Gcsrellschaf* 
len J. S. Kahlbetzer und Rheinische Asphalt-Gesellschaft Adam 
M eyer & Co. A .-G ., Sitz: Köln. In das Handelsregister des Amtsgerichts 
Köln ist am 11. 11. 1941 eingetragen: Das Aufsichtsratsmitglied Dr. 
Ferdinand Rothe, Bankdirektor i. R., Köln-Bayenthal, ist an Stelle 
des verstorbenen Vorstandsmitgliedes Dr. Rudolf W egge bis zum
1. 7. 1942 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt.

Die Cbemisciie Industrie wird herausgegeben ron der Geschäitsstelle der Wirtschaftsgruppe Chemische Industrie.
Geschäftsführer Dr. C. Ungew itter.
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